
DIE QESCHICHTLICHE STELLUNQ DER STADTE KREMS 
UND STEIN 

von Otto Brunner 

Wir wollen hier von der geschichtlichen Stellung der Stadte _Krems 
und Stein sprechen, nicht aber einen Abrifi ihrer Geschichte geben. 
Nicht eine fortlaufende Erzahlung ihrer Geschicke, eine.  alle Seiten ihres 
Daseins, ihrer Kultur umfassende Schilderung soil versucht werden. Es 
geht uns vielmehr darum, die das Schicksal der beiden Stadte bestim-
menden geschichtlichen Krafte herauszuarbeiten. Dazu ist aber erfor-
derlich, dali wir iiber die engere Stadtgeschichte hinausgreifen und die 
Geschichte der beiden Stadte fin Zusammenhang der politischen und 
wirtschaftlichen Tendenzen sehen, die aus der sie umgebenden Landschaft, 
vom Lande, von Staat und Volk, ja von Europa her auf sic einwirken.. 
Es soil weiters die geschichtliche Funktion und der Rang beider Stadte 
bestimmt werden. Dazu ist em n Vergleich mit anderen Stadten notig, die 
zu diesem Zweck mit Hilfe der typologischen Methoden zu Gruppen 
geordnet werden miissen. Die Zuordnung von Krems und Stein zu einer 
dieser Gruppen rat uns ihren. Rang erkennen, sic gibt uns aber auch 
em n Hilfsmittel an die Hand, urn das vom Typus abweichende, geschicht-
lich-individtirle Wesen der beiden Stadte zu erkennen. Es geht weiters 
urn die Einordnung der StatIte in groliere Wirtschaftslandschaften und 
en.dlich um den Wandel des Verhaltnisses von Stadt und Staat. Das 
alles lath sich nur durchfiihren, wenn wir eine rein lokalgeschichtliche 
Sicht aufgeben und die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft voll 
zum Einsatz bringen. Auch die Geschichte einer Stadt, mag sic an sich 
nicht allzu bedeutend erscheinen und tither den Kreis der unmittelbar 
an ihrer Vergangenheit Interessierten nur geringe Aufmerksamkeit er-
wecken, ist letztlich nur aus universalgeschichtlichen Zusammenhiingen 
zu verstehen. Gerade der an solchen weitreichenden Fragen Beteiligte 
bedarf, will er nicht den Boden unter den Fithen verlieren, der Bestati-
gung seiner Erkenntnisse durch eine da und dort vorgenommene Tiefen-
bohrung am konkreten Objekt. So sind Lokal- und Universalgeschichte 
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und alle zwischen beiden miiglichen Zwischenstufen nicht isoliert zu 
denken, sondern auf wechselseitige Erhellung und Bestatigung ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit schlechterdings angewiesen. In diesem Sinn 
ist lokalgeschichtliche Arbeit em n unentbehrliches Glied der modernen 

Geschichtswissenschaft.i) 

I. DIE ANFANGE 

995-1250 

Lage und Boden 

Die geschichtliche Funktion der Landschaft urn Kren-ts and Stein 

ist schon in der Darstellung der Vor- und Friihgeschichte deutlich zutage 
getreten. Grundlegend war stets die Lage an der Donau. Der Strom ver-
laflt am Wachauausgang endgiiltig die Talengen am Rand der Boischen 
Masse und tritt ins autieralpine Wiener Becken. Hier of fnet sich eine 
weite alte Siedlungslandschaft. Die Urlandschaft war, dem hier herr-
schenden pannonisdien Florenbezirk entsprechend, mit Buschwald und 
Steppenheide bededd und mensdaidter Siedlung leicht zuganglich. Das 
Gebiet um Krems und Stein, nahe dem verhaltnismaig wildreichen 
Waldrand gelegen, ist daher schon in der Altsteinzeit -vom Menschen auf-
gesucht worden. Es gehort dem Altsiedelgebiet an, das vom Weinviertel 
her zungen- and beckenformig in den Ost- und Siidrand des Wald-
viertels eingreift. Fiir die Friihzeit his ins 11. Jahrhundert mull aber die 
ganze Mardaandschaft Mahrens und des nordlidien Niederosterreich als 
Einheit gesehen werden, die sidt als altes Bauerngebiet deutlich von dem 
siedlungsarmen, von wenigen Verkehrswegen durchzogenen „Nordwald" 
sdieidet. Wer die Donau abwarts kam, traf bei Krems-Stein zuerst auf 
die Wege, die -vom Strom in die Marchlandschaft fiihrten. So wird der 
Raum von Krems und Stein zum Umschlagplatz vom 	zum Land- 
verkehr. Diese schon vorgeschichtlithe Tatsache wirkt in der Festlegung 
des Handelsbereichs der beiden Stadte kontinuierlich his gegen die Mitte 
des 19. Jahrhunderts nach, his der moderne Stralien- und Eisenbahnbau 
vollig andere Voraussetzungen schuf. Da hier wichtige Verkehrswege die 
Donau traf en, so entstand em n Donauiibergang. Er tritt wohl an Bedeu-
tang hinter dem bei Wien, wo die alte Bernsteinstrafie vom March-Oder-
gebiet am Ostrand der Alpen spater durch die Ostalpen nach Italien 
zielte, and audi hinter den Wegen, die aus den Bergbaulandsdiaften der 
Alpen iiber Linz and Freistadt nach Biihmen wiesen, zuriick. Immerhin 
erreicht die von Mautern ausgehende Stralie durch das Fladnitztal die 
Ostweststrafie bei St. Pollen und findet iiber den Kaumberger Sattel 
Anschlu1i an die Strafien im inneralpinen Wiener Becken. Die Strafie 
iiber den Seeberg bei Maria-Zell weist in die obersteirische Eisenland- 
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schaft. Obwohl sie schon in vorgeschichtlicher Zeit begangen wurde, 
scheint sie ungeachtet des Privilegs von 1463, das den Stadten ihre Be-
niitzung fiir den Venediger Handel erlaubte, nie von graerer Bedeu-
tung gewesen zu sein. Die beiden tlberfuhren FOrthof—Mautern und 
Mautern—Stein zeigen uns die Bedeutung des tibergangs an dieser 
Stelle. Noch deutlicher tritt dies darin zutage, dafl bald nach der 1439 
errichteten Wiener Donaubriicke, der altesten unterhalb Passaus, 1463 
hier eine feste Briicke erbaut wurde, der Linz erst 1495 folgt. Die drei 
Briicken an den drei wichtigsten tIbergangen bleiben his tief ins 19. j ahr-
hundert die einzigen an der osterreichischen Donau. 

Noch em n Wort iiber die Ortslage der beiden Stadte. Bei Stein tritt 
zuletzt fester Boden an den Strom heran. Hier war der gegebene Ort 
für einen Landeplatz und die damit verbundene Zollstatte. Aber hier 
war kein Raum fiir eine groflere Stadt. So ist Krems Ostlich davon ent-
standen. Wohl bietet das Auenland keinen so gesicherten Zutritt zum 
Strom, aber hier iibersetzt die „Landstrafle" den Kremsflufl, der hier 
Steilhange geschaf fen hat, in deren Schutz Burg und Stadt Krems ent-
stehen konnten.DieTrennung von Umschlagplatz und der f dr eine groflere 
Stadt notigen Raumweite bedingt das Entstehen zweier benachbarter 
Stadte, von denen jede ihre lndividualitat bewahrt, die uns aber schon 
friih verfassungs- und verwaltungsmaflig und durch wirtschaftliche 
Funktionen verbunden entgegen treten. 2) 

Die „urbs Cremisa" und ihr „nieus" 

Es mag am Zufall der Quelleniiberlieferung liegen, dafl uns Krems 
und Stein in der Karolingerzeit, in der uns so viele Orte der weiteren 
Umgebung bereits genannt werden, nicht bezeugt sind. Die Landschaft 
um Krems gehort ja zu der labedeckten Randzone des Waldviertels 
und war, wie wir wissen, uralter Siedlungsboden. Alte slawische und 
deutsche Ortsnamen liegen hier nebeneinander und der sprachliche An-
gleichungsprozefl weist auf das Nebeneinanderwohnen beider Volker in 
den Jahrhunderten des tlbergangs. Der Ortsname Krems, vor-
deutschen Ursprungs, ist an sich kein Beweis fiir den Bestand einer 
Siedlung dieses Namens. Denn wie bei vielen Orten an der Donau ist 
der Siedlungsname vom Flufl hergenommen, der hier in den Strom 'nun-
det. Der Raum um Krems und Stein war allerdings in der Karolinger-
zeit ein wichtiger Ausgangspunkt des Handels. Die Raffelstettener Zoll-
ordnung von ca. 903 fiihrt das System der Zollstatten an der Donau his 
zum Wachauausgang. Zollstatte war damals Mautern, das gesichert am 
Siidufer der Donau lag. Aber man kam von hier zu einem „Markt der 
Mahrer", deren Bereich damals an Manhartsberg und Wagram heran-
reichte, und der Salzzoll konnte nicht nur in Mautern, sondern auch 
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auf anderen Markten erhoben werden. Was liegt naher, als diese Markte 
dort zu suchen, wo am Nordufer des Stromes die Wege begannen, die 
in das nahe gelegene Gebiet der Mahrer fiihrten, wo uns schon im 
5. Jahrhundert Konigsburg und Markte der Rugier bezeugt sind. Au.ch 

• die Grenzlage wiirde das Bestehen einer Burg wahrscheinlich machen. 
Aber dariiber wissen wir nichts. Erst als nach dem Sieg Kiinig Ottos I. 
auf dem Lechfeld bei Augsburg (955) das „Ostarrichi", der „regio orien- 
talis", das noch unbestimmte ösfliche Grenzgebiet an der Donau ge-
sichert und in ihm eine Grafschaft oder Mark organisiert wurde, die 
vorerst zwischen Enns und Wiener Wald lag, ist in diese auch der Sied- 
lungsstreifen am Nordufer des Stromes, der scion zur karolingischen 
Ostmark gehort hatte, einbezogen worden. Der grate Teil 'des Wein- 
viertels wurde vorerst noch zu Mahren gerechnet. So ergab sich f iir 
diese Anfange um 1000 eine Grenzlage und damit die No.twendigkeit, 
zum Schutz der Donaulande und der von ihr ausstrahlenden. Wege, aber 
auch der siedelnden Bauern im Umland eine Burg anzulegen. Am 
9. August 995 spricht Kaiser Otto III. von seiner „orientalis urbs Chre-
misa", von der in seinem Eigentum stehenden Burg (denn dies und nichts 
anderes bedeutet urbs in dieser Zeit), seiner „orientalis urbs", der Burg 
im Ostlande, in „Ostarrichi". Da, wie wir noch sehen werden, die ganze 
Siedellandschaft um Krems und Stein urspriinglich Kiinigsgut war, ist 
Krems in dieser Zeit, da der Markgraf semen Sitz of fenbar in Melk 
hatte, eine konigliche Burg an der Donau. Es liegt in der Natur des 
mittelalterlichen Staates, dafi der Herrscher zur Erfiillung seiner Auf-
gaben eines Systems von Stiitzpunkten bedarf, deren er sich, ohne feste 
Residenz, bei semen Ziigen durch das Reich bedienen kann. Das Konigs-
gut, das vielfach entlang der grofien Stralien liegt, besteht aus Grund-
herrschaften iiber Bauern und Dorfer, aus abhangigen Kirchen und 
ritterlichen Lenten, aus Konigshofen, Pfalzen und Burgen. Durch die 
unmittelbare Herrschaft iiber Menschen und materielle Giiter, die der 
KOnig her iibt, gewinnt er die politischen, militarischen und finanziellen 
Grundlagen fur sein Wirken, der Wahrung des Friedens im Innern wie 
der Erfiillung der aulienpolitischen Aufgaben. Im Innern hatte der 
KOnig ja -iiber einen seiner Natur nach ungebardigen Hochadel zu herr-
schen, in dessen Hand auch die hohen geistlichen und weltlichen Amter 
lagen. Scion aus diesem Grund haben die Kiinige darnach getrachtet, 
feste Stiitzpunkte neben dem Markgrafen festzuhalten. Dazu aber 
kommt, da1 her an der Donau die Grenzen tioch nicht festgelegt waren 
und die Konige his in den Beginn des 12. Jahrhunderts immer wieder 
donauabwarts gegen die Ungarn zogen. 

Die Burg Krems lag auf der Mlle iiber dem Steilabfall zum Krems- 
-. 

fluIi und beherrschte die „Landstralie", die am Fufi der Burg den Flu13. 
iibersetzte. Es war keine Pfalz, keine Residenz, sondern eine umwallte 
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Fluchtburg. Doch ist Krems sehr bald iiber den Burgencharakter hinaus-
gewachsen. Im Jahre 1014 schenkt Kaiser Heinrich II. dem zustandigen 
Diozesanbischof von Passau in fiinf niederiisterreichischen Orten, 
darunter in Krems, eine „Konigshufe", em n Stuck Land, damit er es zur 
Errichtung einer Pfarre verwende. Dies ist tatsachlich geschehen. Auf 
der Hithe westlich der Burg, dem Frauenberg, wurde die Pfarrkirche 
erbaut und dem Patron von Passau, dem heiligen Stephan, geweiht. 
Die Art der Siedlung Krems wird hier nicht naher bezeichnet. Es kann 
aber kein Zweifel daran sein, dal/ Krems schon damals entscheidende 
Ansatze zu Stadtbildung aufwies. Leider sprechen die schriftlichen 
Quellen erst wieder am Beginn des 12. Jahrhunderts. 1111 (in einer 
nicht ganz gesicherten, erst um 1150 verfaIiten Urkunde) und 1194 
heilit Krems villa, c. 1136 oppidum, 1133 vicus, 1140 und wieder 1144 
und 1157 locus. Dieses Schwanken der Bezeichnung ist in diesem Jahr-
hundert iiblich. So heilit St. Pollen, dem 1058 em n Markt (forum) ver-
liehen wurde, bis um 1250 abwechselnd locus, villa, vicus. Vicus ist die 
altere Bezeichnung der vor einer Burg gelegenen Kaufmannssiedlung, 
dasselbe bedeutet villa, das her nicht -wie sonst etwa Dorf hen. Locus 
ist untechnisch, hen einfach Siedlung irgendwelcher Art. 

Wenn Krems aber c. 1136 „Oppidum" genannt wird, so ist der 
Stadtcharakter ganz deutlich. Denn in derselben Urkunde werden 
zwei Burger von Krems, Cremenses oppidi cives, genannt und hier ist 
auch von der spezifisch biirgerlichen Besitzform, der Bodenleihe nach 
Burgrecht (ius civile), die Rede. So ist uns der Burger und sein eigen-
tiimliches Recht, das Burgrecht bezeugt. Damit stehen wir aber bereits 
am Ende des geschichtlichen Prozesses, der zur Bildung der Stadt 
Krems gefiihrt hat. Der eigentliche Werdeproza liegt in den vier Men-
schenaltern zwischen dem ausgehenden 10. und dem beginnenden 
12. Jahrhundert.In diese quellenarme Zeit gibt uns nur der Stadtplan einen 
gewissen Einblick, wahrend die Urkunden -Von 1014 his 1111 schweigen. 
Es kann kein Zweifel sein, dafi sich vor der Burg sehr frith eine 
Vicus, eine Kaufmannssiedlung gebildet hat. Hier entstand der iilteste 
Markt der Stadt, der „Hohe Markt", em n verhaltnismassig kleiner Drei-
ecksplatz, der seiner Anlage nach dem ausgehenden 10. Jahrhundert 
angehoren diirfte. Am Hohen Markt stehen noch im 13. und 14. Jahr-
hundert die Hauser der fiihrenden Biirgergeschlechter, hier stand die 
„Laube", das „Tuchhaus", WO die wertvollste Fernhandelsware, das 
Tuch, gehandelt wurde, das Rathaus, die Brot-, Fleisch- und Wechsel-
banke, alles deutliche Zeichen, dafi hier das urspriingliche Zentrum der 
Stadt zu suchen ist. Damit ist die in die Zeit der ersten Nennung der 
Stadt zuriickreichende Kaufmannssiedlung (Vicus) sicher nachgewiesen. 
Aus Burg und Vicus erwachst die Stadt im spateren Sinn. Dies ist ja 
in der Terminologie (Burger, Burgrecht) deutlich spiirbar. Die wirt- 



schaftliche Wurzel der Stadt aber liegt im Markt und das Stadtrecht 
erwachst aus dein Kaufmannsrecht. Die Anfange dieser Entwicklung 
liegen weit zuriick und sie sind dort zu suchen, wo sich die vom friihen 
Mittelalter his weit in die Neuzeit herrschenden Grundformen des al- 
teren Europa herausgebildet haben, im Kerngebiet des karolingischen 
Reichs zwischen Rhein und Loire. Die Kaufleute stehen schon in der 
Karolingerzeit im besonderen Schutz, dem Frieden des Konigs, der 
Konigsmunt und sind gegen Zahlung einer Abgabe vom Kriegsdienst 
befreit. Sie geniden iiberall im Reich Schutz und zahlen nur an den 
Hauptzollstatten nach festen Satzen. Als bevorrechtete Personengruppe 
gehoren sie in schwierigen Fallen vor das Konigsgericht und sie ent- 
wickeln daher in ihrem besonderen Aufgabenbereich, dem Handel, emn 
.eigenes Kaufmannsrecht (consuetudo mercatorum), das bis ins 12. Jahr- 

hundert des oftern erwahnt wird. Diese Kaufleute, die uns schon die 
Raffelstettener Zollordnung kurz nach 900 an der Donau nennt, sind es 
nun, die sich im Vicus um den Hohen Markt vor der koniglichen Burg 
Krems niederlassen. Wir stehen ja in einer Zeit der Intensivierung des 
Fernhandels und einer sich verstarkenden Stadtbildung. Der Urbs, Fe-
stung und geistlicher oder weltlicher Verwaltungsmittelpunkt, noch mit 
stark landwirtschaftlichem Einschlag, gliedern sich Kaufmannssied-
lungen an, die haufig gleichzeitig Markt sind. Fiihrend ist durchaus der 
Fernhandler, der einem ebenso gefahrlichen, wie aussichtsreichen, 
weite Raume durchmessenden Beruf obliegt. Nur em n unternehmender, 
den Gefahren trotzender, waffengewandter Menschentyp konnte sich 
hier dauernd behaupten. Wir kiinnen den Aufstieg Einzelner vom 
Bauern Liber den Hausierhandel zum Fernhandler verfolgen. Sie werden 
zu freien Muntlingen des Konigs und Ibsen sich aus den schiitzenden 
Bindungen von Heimat und Sippe, vor allem aus der Grundherrschaft. 
Auf sich selbst gestellt, konnen sie nicht bestehen, sie schliden sicli 
daher f iir ihre Kauffahrten zu karawanenartigen Fahrtgenossen-
schaften (Hanse) zusammen, um die drohenden Gefahten gemeinsam, 
auch mit Waf fen, zu bestehen. Sie lassen sich vor den festen Punkten, 
den „Burgen", die um ihrer militarischen Funktion willen oft an Kno-
tenpunkten des Verkehrs lagen und auch als Standorte des Marktver-
kehrs geeignet waren, nieder. Ihre Siedlung im Vicus wird zum Kern 
der Stadtbildung, sie ziehen Gewerbetreibende an, die dem nun ge-
steigerten Lokalbedarf, aber auch den Bediirfnissen des Handels und 
Verkehrs dienen und bald auch flir die Ausfuhr durch den Kaufmann 
arbeiten. Das Exportgewerbe erforderte naturgemafl einen Hand-
werkertyp, der dem fiir Lokalbedarf arbeitenden Handwerker technisch 
fiberlegen war. Die Antriebe der Stadtbildung gehen aber deutlich vom 
Kaufmann aus. Dort, wo er ansassig ist, schlidt er sich ebenfalls zu 
Verbanden, zu Gilden (Zechen) zusammen. in der Gilde leben uralte 
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Rechts- und Brauchtumsformen mit christlichem Inhalt erf iillt fort. 
Zu ihren zentralen Aufgaben gehort der gemeinsame Gottesdienst und 
der Totenkult fiir die Mitbriider. Waffenfahig, sind die Briider zu ge- 
genseitiger Hilfe verpflichtet. Sie setzen sich einen Vorsteher und emn 
Gildegericht. Im Kern eine germanische Blutsbriiderschaft, ersetzen 
die Gilden (Zechen) dem aus heimatlichen Bindungen gelosten Kauf- 
mann den Schutz der Sippe; sie nehmen aber scion im 11. Jahrhun-
dert Monopolcharakter an und suchen die ihr nicht Angehorenden vom 
Fernhandel auszuschliefien. In Krems ist uns eine Kaufleutegilde aus 
fitiher Zeit nicht bezeugt. Doeh tritt uns im Jahre 1305 das „consor-
tium" oder die „ainung" der Tuchhandler (Handschneider-incisores) 
entgegen. Da sich diese auf die Rechte berufen, die sie scion unter den 
letzten Babenbergern besassen, und „consortium". um diese Zeit auch 
als Frafernitas (Bruderschaft) oder Zeche bezeichnet wird, so ist der 
Fortbestand einer alteren Gilde durchaus wahrscheinlich, umso mehr 
als inch die Hauptware im Fernhandel war. Die Kaufleutegilde nimmt 
Anteil an der Selbstverwaltung der Stadt. Aber sie macht doch in den 
grolien Stadten im Westen nur einen Teil der Stadtbevolkerung aus. 
Kaufleute, die der Gilde nicht angehOren, Handwerker, zum Teil auch 
Hiirige und Unfreie stehen neben ihnen. Urn 1100 verfolgen wir nun 
liberal! das Aufkommen eines neuen Verbandes, nicht selten in krie-
gerischer Auseinandersetzung mit dem Stadtherrn. Die verschiedenen 
Gruppen der Stadtbevolkerung schlielien sich unter Fiihrung der 
Kaufleutegilde zu einem Schwurverband (Einung) zusammen, in dem 
sich die Genossen durch einen Eid gegenseitig zu Treue, Rat und Hilfe 
-verpfliehten und damit die Wahrung des Friedens in der Stadt und 
die Selbstverwaltung iibernehmen. Damit ist die Stadtgemeinde, die 
Biirgerschaft (universitas civium) entstanden. Wir wissen nun nichts 
dariiber, wie sich diese V organge in Krems abgespielt haben. Wir 
kennen nicht einmal den genauen Zeitpunkt der Bildung der Burger-
gemeinde. Aus der Nennung der „dives Cremenses" und des „ius civile" 
etwa 1136 kann noch nicht mit absoluter Sicherheit auf den Bestand 
einer Biirgergemeinde geschlossen werden, obwohl die Zeitumstande, 
die wir noch kennen lernen werden, doch die Existenz der Biirgerge-
meinde urn diese Zeit sehr wahrscheinlich machen. Die Fernhandler, 
die uns im 12. Jahrhundert an der Donau entgegentreten, kamen aus 
Regensburg, aber auch vom Rhein, aus Köln und sie haben, wenn sie 
sich hier niederlielien, die entwickelten Rechtsformen ihrer FI.eimat hieher 
mitgebracht. Zudem war in der Stellung der Stadt um 1100 em n erheb-
licher Wandel eingetreten. Sie erscheint nun in der Hand der baben-
bergischen Markgrafen und zeigt in ihrer baulichen und wirtschaft-
lichen Entwicklung em n rasches Emporsteigen. 8) 
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Die Anfange Steins 

Bevor wir uns aber dieser Etappe der Stadtgeschichte zuwenden, 
wollen wir einen Blick auf die Anfange von Stein werfen. Unsere 
Nachrichten sind hier noch vie! diirftiger. Wir wissen, dafi auf dem 
Frauenberg eine romische Befestigung und an der gleichen. Sidle um 

480 der Sitz der Rugierkonige angenommen wird. Um sie war ein. Vicus 
vorhanden, von dessen Markten, uns berichtet wird. Dann hiiren wir 
erst wieder, dali Bischof Altmann von Passau zwischen 1072 und 1081 
der Michaelskirche auf dem Berg „Cremese" gehOrige Opfergaben und 
Zehente, erst dem Kloster Gottweig und dann dem Chorherrnstift St. 
Pollen iibertrug. Diese Michaelskirche ist nun, wie aus Urkunden des 
12. und 13. Jahrhunderts hervorgeht, identisch mit der heutigen Frauen- - 
bergkirche in Stein. Nordwestlich von ihr liegt die zuerst 1190 bezeugte 
Ried Altenburg und sie selbst liegt 1214 ,,in monte Stein". Stein be- 
zeichnet also urspriinglich die Bergsiedlung. Da wir an Stelle der 
Riimerstadt Carnuntum den Ort Deutsch-Altenburg und eine Flur 
„am Stein" kennen, so weist der Name Stein ebenso wie der Name der 
westungarischen Stadt Stein-am-Anger of fenbar auf eine alte, auf die- 
sem Berg gelegene Befestigung hin. An ihrer Stelle liegt aber nun nicht 
eine Burg, sondern eine typische Kirchsiedlung, deren Hauser sich eng 
urn die Kirche gruppieren und mit ihr em n wehrhaftes Ganzes bilden. 
Solche Kirchsiedlungen kennen wir weiter im Westen seit dem 8. Jahr-
hundert und sic haben sich in der Karolingerzeit auch nach Osten 
donauabwarts ausgebreitet. Die benachbarte Wachau zeigt typische 
Beispiele daf iir. Es ist also durchaus moglich, daf auch Stein in diese 
Zeit zuriickgeht. Doch kann sic auch noch im 10. Jahrhundert ange- 
legt worden sein. tiber die Besitzverhaltnisse sind wir erst aus dem 
42. Jahrhundert unterrichtet. Die Rechte, iiber die der Bischof von 
Passau im 11. verfiigt, sind kirchlicher Natur. Aber 1139, zu der Zeit, da 
wir Krems schon im Besitz der Babenberger sehen, schenkt KOnig Kon-
rad III. die Michaelskirche zu Stein dem babenbergischen Hauskloster 
Klosterneuburg. Auch Stein gehorte also his in diese Zeit zum Konigs-
gut. Oh in dieser Zeit schon Ansatze zu einer stiidtischen Entwicklung 
v'orhanden waren, lath. sich nicht sagen. 4) 

Die Burg zu Krems war der Mittelpunkt eines grifaeren Konigs-
gutbezirks, in denen die Hoheitsrechte unmittelbar dem Konig zustan-
den. Den Umfang dieses Bereiches 'airmen wir mit einiger Vorsicht aus 
spiiteren weltlichen und kirchlichen Verwaltungsgrenzen erschliefien. 
Pfarre und Landgericht Krems decken sich in ihren alteren Gren- 
zen weitgehend. Im Siiden von der Donau und im Osten vom Kamp 
umschlossen, folgt die Grenze diner bogenformigen Lithe, die bei Loi-
ben an der Donau beginnt und am Rand des Waldlandes verlaufend 

• bei Schonberg den Kamp erreicht. Das Gebiet umfaIit this fruchtbare 
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labedeckte Altsiedelland zwischen Donau und unterem Kamp. Wie 
weit ihm das fast siedelleere Waldland im Norden urspriinglich zuge-
ordnet war, la& sich nicht sagen. Leider wissen wir auch nicht, wer int 
11. Jahrhundert dieses Gebiet im Namen des Konigs verwaltete. Man 
wird an eines der alien Herrengeschlechter denken, die damals den 
Babenbergern noch fast gleichgestellt waren. Man darf als semen Sitz 
die Herrenburg Rehberg vermuten, die uns ja noch im spilteren Mittel-
alter in eigentiimlicher Sonderstellung, als vom Reich lehenr iihrige 
Gra f schaft, entgegentritt. 

Um 1100 aber ist Krems in die Hande der babenbergischen Mark-
grafen iibergegangen, bald auch Stein und die wesentlichen Rechte 
in dem von Krems aus verwalteten Gebiet. 

Werden der Kulturlandschaft und Ausbildung des 
Landesfarstentums 

In dieser Zeit hat sich im Wesen des Landes eine tiefgreifende 
Anderung vollzogen und dadurch ist auch die geschichtliche Stellung 
von Krems und Stein stark beriihrt worden. Um 1045 waren die Gren-
zen bereits an March und Thaya vorgetragen. In einem aulierordent-
lich rasch verlaufenden Siedlungsprozeii wird das Weinviertel bis etwa 
1060/70 erschlossen. Schon aber wird auch das Waldviertel von Siiden 
und Osten her zugleich angegangen und gerodet. Wenn diese Arbeit 
auch erst im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts im wesentlichen abge-
schlossen ist, so ist doch auch hier zwischen den stehenbleibenden Wald-
horsten wie dem Gfohler Wald eine bauerliche Siedellandschaf t im 
Entstehen. Hat Krems schon urn die Mitte des 11. Jahrhunderts end-
giiltig aufgehort eine Grenzburg zu sein, so riickt es nun in die Mitte des 
Landes und wird nun zum Hauptmarkt der Agrarlandschaft des 'lord-
lichen Niederosterreich, vor allem des Waldviertels und des ostl. Wein-
viertels. Der hochmittelalterliche Rodungsvorgang, der die Waldland-
schaften, die weder die vor- und friihgeschichtliche Zeit noch die 
Riimer ernsthaft angegangen hatten, ergreift, hat nicht nur das Gesicht 
des Landes verandert und die heutige bauerliche Kulturlandschaft ge-
schaf fen, er legte auch den Grund fiir das Aufbliihen des 
Handels und der Stadte. Zuerst war in der Rodungszeit em n standiger 
Nachschub notig und dann hat eine unvergleichlich dichtere Besied-
lung neue wirtschaftliche MOglichkeiten entwickelt. Nicht mehr nur 
kleine Altsiedellandschaften, sondern der ganze Raum ist besiedelt und 
agrarisch erschlossen. Dessen Bauerntum produziert erhebliche tlber-
schiisse und es konnte daher einen gesteigerten Bedarf an gewerblichen 
Giitern decken, wahrend die geistlichen und weltlichen Herren-
schichten, die sich nun verdichten, mit ihrem Luxusbedarf dem Fern-
handel einen gesteigerten Impuls gaben. 

27 



In derselben Zeit vollziehen sich tiefgreifende politische Umschich-
tungen. Im Investiturstreit, der Auseinandersetzung von Kaiser und 
Papst um 1100, steigen die Fiirsten empor, so auch in Osterreich die 
Babenberger. Die entscheidende Gestalt ist Markgraf Leopold 
(1095 — 1136). Er spricht bereits von seinem Lan.desfiirstentum. Der 
Inhaber des markgraflichen Amtes ist dabei, zum Herrn des Landes 
zu werden. Er erhebt sich daher auch im Lande iiber die Schicht des 
Hochadels; der Besitz der aussterbenden Geschlechter tat ihm zu. Ein 
erheblicher Teil dieses Adds tritt in die Ministerialitat, die Dienstmann-
schaft der Babenberger iiber. Grundherrschaf ten, Burgen, ritterliche 
Lehenleute, Klostervogteien mehren sich in der Hand der Markgrafen 
und Herzoge. Auch das restliche Konigsgut und vor allem die Regalien, 
die koniglichen Vorrechte gehen auf sie iiber (Stralien, Miinze, Mauten, 
Juden, Bergwerke). Diese Regalien werfen nicht nur finanziell einen 
sehr hohen Ertrag ab, der den der Herrschaften bald weit iibertrifft, 
sic geben auch die Moglichkeit zur Lenkung der Verkehtswirtschaft im 
Interesse des Landesfiirsten und daher seiner, der landesfiirstlichen 
Stadte. In diesem Zusammenhang wird deutlich, warum die Baben-
berger darnach streben muliten, so wichtige Punkte wie Krems und 
Stein in die Hand zu bekommen, wie wichtig es aber auch fiir die 
Stadte war, den Landesfiirsten zum Stadtherrn zu haben. Die Krem-
ser erhielten in dieser Zeit Vorrechte an den landesfiirstlichen Mauten, 
die ihren Handel begiinstigten. Wir kennen sic im Einzelnen nicht, es 
diirften darin feste, niedrigere Zollsatze festgelegt worden sein. Diese 
Rechte der Kremser sind 1200 der Stadt Zwettl, 1259 Emmersdorf, 1279 
Mautern, 1303 dem Kloster Baumburg und 1305 dem Kloster Raitenhas-
lach verliehenden. 

Dieser ganze ProzeIi, Rodung, Durchbildung des Stadtewesens, Ent-
stehung des Landesfiirstentums, Umschichtung des Addis und des 
Machtverhaltnisses im Lande, em n geschichtlicher Vorgang, der eine tief-
greifend veranderte innere Struktur des Landes herauffiihrt, die dann 
durch lange Jahrhunderte dauert, ist in der zweiten Halite des 11. Jahr-
hunderts deutlich erkennbar, erfiillt aber das ganze 12. und kommi 
erst im 13. Jahrhundert zum Abschlua Ein Ausdruck der neuen Lage 
ist die Erhebung der Mark zum Herzogtum Osterreich im Jahre 1156. 
Der Aufbau im Grenzgebiet ist soweit fortgeschritten, dal es auch 
reichsrechtlich den Herzogtiimern gleichgestellt werden konnte. Hiebei 
spielt auch die enge verwandtschaftliche Verbindung der Babenberger 
mit den Kaiserhausern der Salier und Staufer eine erhebliche Rolle. 

Krems als babenbergische Stadt 

In diesem Zusammenhang mull man die Erwerbung des Konigs-
gutbezirks um Krems und Stein durch die Babenberger betrachten. 
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Sehen wir von der nicht ganz gesicherten Urkunde von 1111 ab, so 
wird doch 1131 em n „praepositus marchionis", em n markgraflicher 

Pfleger in Krems genannt. 
Fiir das Werden von Krems is! diese Zeit, die hundert Jahre 

zwischen 1050 und -1150, entscheidend gewesen. Damals vergreciert es 
sich auf das Dreifache. In der ersten Halfte des 11. Jahrhunderts noch 
auf Burg, Hohen Mark! und Stephans- (Frauen-) Kirche beschrankt, 
steigt es nun ins Tal zur „Landstralie" und iiber sie in der Richtung 
der Donaulande hinab. Eine verlorene Urkunde Bischof Reginberts von 
Passau von c. 1146, die wir inhaltlich rekonstruieren konnen, nennt uns 
bereits die St. Veitskirche als neuen Sitz der Pfarre, die Landstralie 
und einen zweiten Mark!, den „Taglichen Mark!". Mit gutem Grund 
wird angenommen, clan die Stadt schon vor 1160 eine Befestigung er-
hielt, die von der spateren nur gegen Westen starker abwich, da sic 
von dem in der Stidwestecke, von dem neuen Stadtherrn angelegten 
„Herzogshof", direkt nach Norden lief und sonst aber nur noch den int 
Stidosten erst Anfang des 16. Jahrhunderts einbezogenen Eisenthlirhof 
ausschloli. Das bedeutet, dafi die Stadt bereits um 1150 drei Viertel 
ihres ummauerten Raumes umfalite. Fiir dieses frithe Wachstum spricht 
wieder der Stadtplan. Krems fehlt em n seiner Grolie entsprechender 
Marktplatz. Sein grater Platz, der Pfarrplatz, war ja kein Mark!, 
sondern wurde gratenteils vom Friedhof eingenornmen und wurde 
erst 1562, als der Friedhof vor das Steiner Tor verlegt worden war, als 
Markt bentitzt; ebenso wird der Dominikanerfriedhof seit 1581 als 
Marktplatz verwendet. Man hat sich, als der Hohe Markt nicht mehr 
gentigte, mit der etwas breiter angelegten, zur Donaulande zielenden 
Strafe, dem Taglichen Mark!, begniigt. Ganz andere Anlagen weist 
die folgende Zeit auf. Das 1194 gegriindete Wiener Neustadt zeigt einen 
grolien, rechteckigen Hauptplatz und das typische Rastersystem der 
Criindungsstadt. Ahnlich sind Korneuburg (nach 1212) und Bruck an 
der Leitha (1. Halfte des 13. Jahrhunderts) angelegt. Dieselben Ver-
haltnisse weist der gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts neu angelegte 
Westteil von St. Mien auf. Aber auch nach 1150 entstandene Klein-
s!ädte wie Horn und Eggenburg, zeigen eine Anlage, die von grolien 
Platzen beherrscht wird; noch deutlicher trill dies bei dem Endo 
des 13. Jahrhunderts gegriindeten Retz oder in dem um dieselbe Zeit 
erweiterten Tulin zutage. Daraus 	geschlossen werden, dal der 
Ausbau der Stadt Krems wesentlich bis 1150 erfolgte. Int 13. Jahr-
hundert war das Wachstum nicht mehr so groli, daii man einen. grofien 
„neuen Mark!" angelegt hatte, man hat sich mit kleineren, wie Hafner-
platz und Kornermarkt, begniigt. 

Um die Mitte des 12. Jahrhunderts is! Krems die fiihrende Handels. 
stadt des Landes. Ein. arabischer Bench! nennt 1153 unter den Donau- 
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stadten aufier nil, Regensburg und Passau nur Krems und Wien. 
Wien aber steht damals erst am Beginn seines fallen Aufstiegs, der es 
scion um 1.200 nicht nur zur fiihrenden Stadt des Landes, sondern auch 
zur Grofistadt und zu einem der mafigebenden Zentren des europaischen 
Fernhandels emporsteigen lief/ Nichts aber zeigt deutlicher den Rang, 
den Krems im 12. Jahrhundert innehatte, als dafl uns seit 1130 Kremser 
Pfennige bezeugt sind, &Si sich her die erste babenbergische Miinz-
statte befand. Ein wichtiger Handelsplatz war vor allem geeignet, die 
Neupragungen rasch in den Verkehr zu bringen und die aufier Kurs 
gesetzten Miinzen einzuziehen. Hier konnte dem.' auch das im GroIi-
verkehr noch immer mafigebende Barrensilber in Miinze umgewechselt 
werden. Noch vor der Mitte des 12. Jahrhunderts hat aber auch die an-
wachsende Biirgergemeinde ihre eigene, dem hl. Veit geweihte Kirche 
errichtet und die Pfarre ist hierher verlegt worden. 

Maul und Stadt Stein 

Im engen Zusammenhang mit dem Aufstieg von Krems stehen auch 
die Anfange der Stadt Stein. Wir kennen die alte Kirchsiedlung um die 
Si. Michaelskirche auf dem Frauenberg. Wir wissen, dafi sie 1139 von 
Konrad III. an  das babenbergische Hausstift Klosterneuburg geschenkt 
-wurde. Das deutet wohl darauf hin, dafi sich hier die Babenberger be-
reits festgesetzt hatten. Eine Urkunde Bischof Altmanns von Passau, 
angeblich von 1075, in Wirklichkeit um 1144 entstanden, nennt tins 
Stein neben Horn als Getreidehandels- und Verladeplatz („ubi granum 
tractari solet") des Klosters St. Nikola bei Passau. Dieses besali im 
nordlichen Niederosterreich bedeutende Zehentrechte und hat das Ge-
treide of fenbar iiber Stein verschif ft. Hier tritt uns Stein in einer wich-
tigen, dann dauernd erkennbaren Funktion, als „Ladstatte" entgegen, 
wo der Umschlag vom Wagen- zum Schiffsverkehr erfolgte. Nicht zu- 
fallig 	wir denn auch in Stein den Sitz eines Amtes des Klosters 
Gottweig, von dem aus der gesamte gra& Streubesitz des Stiftes im iist-
lichen Wald- und im Weinviertel verwaltet wurde. Der zum Amt Stein 
gehorige gra& Schiittkasten zeigt uns dessen ortliche Funktion. Neben 
Getreide ist gewifi auch bald Wein verschif ft worden. 

Noch wichtiger ist etwas anderes. Aus Urkunden, die Herzog Leo-
pold V. dem Kloster Niederaltaich und 1192 den Regensburger Kauf-
leuten ausstellte, erfahren wir, dal/ in Stein eine wichtige, dem Landes-
fursten gehorige Mautstatte bestand. 1196 wird uns em n Mauteinnehmer 
genannt und in dieselbe Zeit gehort der grone Zolltarif, eine der wich-
tigsten Quellen fiir den Donauhandel der Zeit. Die Maut zu Stein ist 
wohl nichts anderes als die an das Nordufer des Stroms verlegte Zoll-
statte zu Mautern deren Bestand uns durch den Ortsnamen und die 
Raffelstettener Zollordnung für das 9. und friihe 10. Jahrhundert bezeugt 
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ist. Man kann vermuten, dali die Verlegung schon Ende des 10. Jaht-
hunderts erfolgt ist, da die Burg Krems auch Stein deckte und Mautern 
in den Besitz der Bischofe von Passau iibergegangen war. Landeplatz 
und Mautstatte lagen naturgemdfi nicht auf dem Berg Stein, sondern 
an seinem Fuli an der Donaulande. Hier hat sich dann die Stadt ent-
wickelt. Es ist eine durch die Schmalheit des Raumes zwischen Strom 
und Anhohe bedingte langgezogene Strafiensiedlung mit mehreren plan- 
mithig 	kleinen Rechteckplatzen. In den Stadtplan von An- 
fang an eingefiigt, erscheint die Kirche, die of fenbar die Kirche der 
Biirgerschaft im Gegensatz zur Bergkirche St. Michael war. Sie ist 
dem hl. Nikolaus, dem Heiligen der Schiffer, geweiht. Da dies hier das 
gegebene war, lot sich daraus wohl nicht em n Schluli auf ihr Alter 
ziehen. Im Jahre 1263 ist sie zur Pfarrkirche erhoben worden, nach-
dem die Michaelskirche, die bereits seit 1214 einzelne pfarrliche Rechte 
iibte, in den Besitz der Stadt iibergegangen war. Diese Daten, wie der 
Stadtplan, legen wohl die Annahme nahe, daR die Anlage der Stadt 
im wesentlichen der zweiten Matte des 12. Jahrhunderts angehiirt. Um 
dieselbe Zeit wird die auf der Mlle westlich der Stadt angelegte Burg 
Stein angesetzt, die dem Schutz der Mautstatte dien.te. Das Werden 
Steins steht offenkundig in engem Zusammenhang mit der fiihrenden 
Bedeutung, die Krems damals innehatte. Die Tatsache, (IA hier zuletzt 
das feste Ufer an den Strom herantritt, wahrend Krems bereits durch 
em n Auengebiet davon getrennt ist und nur durch einen Nebenarm er-
reicht wurde, liefi her die Schaffung eines Landeplatzes und daher 
einer Zollsth tte besonders zweckmassig erscheinen. Nur so ist ja auch 
das Nebeneinander zweier Stadte, deren Stadtgebiete unmittelbar 
aneinander grenzen und deren Stadttore nach dem vollen Ausbau bei-
der Stadte nur etwa eine Viertelstunde voneinander entfernt waren, zu 
erklaren. So wie sie dann verfassungsrechtlich mit einander verbunden 
sind, so verkniipfen sie auch ihre wirtschaftlichen Aufgaben. Beide 
Stadte miissen zusammen gesehen werden.5) 

Krems und der Aufsiieg Wiens 

Um 1200 tritt bereits der Vorrang Wiens deutlich zutage. Es iiber-
triff t Krems und Stein an Grofie und Bev olkerungsanzahl bedeutend. 
Es wird zum mafigebenden Fernhandelsplatz an der Donau, vor alien? 
im Verkehr mit Ungarn und erhalt das Niederlagsrecht; es ist seit Mitte 
des 12. Jahrhunderts Residenz und Verwaltungsmittelpunkt des Landes. 
Wien erhalt 1221, vielleicht sogar schon 1198, em n Stadtrechtsprivileg, 
dem eine Reihe weiterer im 13. Jahrhundert folgen. Dieses Wiener 
Stadtrecht wird dann 1305 auch auf Krems und Stein iibertragen. 

Es ware nun gewifi falsch zu sagen, Krems sei durch den Auf-
stieg Wiens aus seiner fiihrenden Stellung verdrangt worden. Man hat 
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oft darauf hingewiesen, dafi Krems durch seine Lage in der Mitte des 
Landes zur Hauptstadt NiederOsterreichs pradestiniert sei. Tatsachlich 
ist dies Krems aber niemals gewesen. Vorwiegend aus zwei Griinden: 
Einmal ist die geographische Lage Wiens doch unvergleichlich giin-
stiger, da es an der wichtigen, fiir den europaischen Fernhandel malt. 
gebenden Kreuzung der Donaulinie mit der aus dem Oder—Marchge- 
biet durch die Ostalpen nach Italien fiihrenden Nord—Siidstrafie liegt. 
Dann war das Herzogtum Osterreich kein Binnenland wie z. B. sein 
westlicher Nachbar Ba-yern, wo Heinrich der Lowe urn die Mitte des 
12. Jahrhunderts eine zentral gelegene Hauptstadt, Mündien, schuf, an 
der dann dauernd festgehalten wurde, sondern Osterreich war eine 
Mark, em n Grenzland. So ist es natiirlich, dafi der Markgraf und Her- 
zog semen Sitz schon aus militarischen Griinden nahe der Ostgrenze 
hatte. Auf Melk und Tulin folgen daher Klosterneuburg und Wien. 
Auf der Vereinigung von Fernhandelsplatz und Residenz beruht der 
mittelalterliche Grofistadtcharakter Wiens. Krems aber war nie Resi-
denz. Weder die alte auf der Mlle gelegene Fluchtburg noch der um 
die Mitte des 12. Jahrhunderts an der Siidwestecke der Stadtmauer an- 
gelegte Herzogshof waren dazu geeignet. Die iiingere Burg am Hohen-
markt ist em n im 14. Jahrhundert erworbenes Haus eines reichen Stadt- 
biirgers. Wohl haben die Markgrafen und Herzoge hier seit Anfang des 
12. Jahrhunderts ofters Gerichtstage gehalten und rechtliche Ent-
scheidungen getroffen, aber nicht ihren dauernden Sitz genommen. 
Wien war eben durch seine Lage an der Nordsiidachse und durch seine 
Grenznahe viel geeigneter, Residenz zu werden und es nimmt nicht Wun-
der, dafi es Krems bald den Rang ablief. Doch hat Wien Krems keine 
Funktion abgenommen, die dieses seiner natiirlichen Lage nach hatte 
erfiillen konnen. Im Gegenteil, von kiinstlichen Eingrif fen staatlicher 
Handelspolitik unberiihrt, wie es das Wiener Niederlagsrecht spater 
doch darstellt, entwickeln Krems und Stein ihre wirtschaftliche Funk- 
tion aus den Gegebenheiten ihrer Lage und unterliegen daher auch 
nicht den Gefahren, die Wiens wirtschaftliche Stellung bei einer An- 
derung der politischen Verhaltnisse immer wieder bedrohten. Was 
Krems und Stein geleistet haben, haben sie aus der Kraft ihrer eigenen 
Biirgerschaften vollbracht. Ware Krems zur Residenz geworden, was 
ja immerhin denkbar ist, so ware es wohl mit Stein zusammen zu einer 
Stadt von etwa 10.000 Einwohner erwachsen, ware also zum Range 
Miinchens emporgestiegen, das ja nicht nur Residenz, sondern auch 
em n wichtiger Salzhandelsplatz gewesen ist; aber es ware nie zu einer 
fiihrenden Grofistadt wie Wien geworden. Dazu fehlten hier die Voraus-
setzungen. 

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts tritt uns Krems in dem Um-
fang entgegen, den es dann bis ins 19. beibehalten hat. Damals wurde 
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die Stadtmauer an der Westseite his zur Mlle des Steinertores hinaus-
geriickt. Der von der Mauer umschlossene Raum war gewiIi nicht voll 
verbaut. Die Verdichtung der stadtischen Siedlung diirfte sich in den fol-
genden hundert Jahren, his zur Mitte des 14. Jahrhunderts, vollzogen 
haben. Im grofien und ganzen aber steht die vollausgebildete Stadt um 
1250 vollendet vor uns. Kennzeichnend, &di auch hier die Bettelorden, 
die sich in den bedeutenderen Stildten niederlidien, bald nach ihrer 
GrUndung auftraten, die Dominikaner in Krems und die Minoriten 
(Franziskaner) in Stein. 

Der Ausbau des Stadteroesens im nordlichen 
Niederosterreich und in den nordlichen Nachbar- 

landen 

In den Jahrzehnten um 1200 ist aber auch, wie wir sahen, die 
bauerliche Siedlung im wesentlichen vollendet. In rascher Folge tritt uns 
nun em n Netz von Kleinstadten entgegen, die als Verteilungssystem fiir 
die in Krems und Stein umgeschlagenen Fernhandelsgiiter wichtig waren. 
So werden uns Eggenburg 1175, Horn 1176, Laa 1194, Zwettl 1200. 
Allentsteig 1212 genannt. Das sind nur einzelne Beispiele und in der 
folgenden. Zeit hat sich das Netz der Kleinstadte und Markte noch 
wesentlich verdichtet. Doch beschrankt sich der Handel von Krems 
und Stein nicht auf das nordliche Niederosterreich, er great dann in 
die Nachbarlander im Norden und Nordosten, nach Bohmen, Mahren, 
Schlesien. und Polen aus. Es ist daher wichtig zu wissen, 	sich hier 
das deutsche Stadtewesen, z um Tell an altere Grundlagen ankniipfend, 
in den ersten beiden Menschenaltern des 13. Jahrhunderts entfaltet hat. So 
wird Budweis 1265 gegriindet, Znaim 1226 erweitert, Iglau tritt uns 
1249 entgegen; in der ersten Halite des 13. Jahrhunderts kommen die 
fiihrenden Stadte Mahrens Briinn und Olm-iitz zu voller Entwicklung. 
In dieselbe Zeit Mit der Aufstieg Breslaus. Krakau -wurde 1261 als 
deutsche Biirgergemeinde gegriindet. Wir begniigen uns, nur die wichti-
geren Stadte, die uns spater im Kremser Handelsraum entgegentreten, 
zu nennen. Zahlreiche Kleinstadte und Markte verdichten allmahlich 
auch hier die Handelsbeziehungen. Damit waren aber wesentliche 
Voraussetzungen fiir die Arbeit des Kaufmanns unter rechtlich gleichen 
oder doch ahnlichen Bedingungen geschaf fen, geschichtliche Grund-
lagen gelegt, die fiir Krems und Stein durch Jahrhunderte wirksam 
waren. 

Alles dies berechtigt uns, die Friihgeschichte der beiden Stadte 
Krems und Stein um die Mitte des 13. Jahrhunderts als abgeschlossen 
anzusehen. 
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II. ALT-KREMS UND ALT-STEIN 

1250-1850 

Der Rhythmus der Bevolkerungs- und Wirtschafts-
entroicklung 

Wir betrachten den 600 Jahre umfassenden Zeitraum von 1250 his 
1850 als einheitliche Periode der Stadtgeschichte. Natiirlich haben sich 
in der geschichtlichen Stellung, wirtschaftlichen Funktion und inneren 
Struktur der beiden Stadte in dieser Zeit mannigfache Veranderungen 
vollzogen. Aber die Grundformen unterliegen keinem wesentlichen 
Wandel. Das wird im einzelnen noch zu zeigen sein. Auf eine dieser 
Tatsachen wurde schon hingewiesen, namlich darauf, dafl die ge-
schlossene Siedlung der beiden Stadte in diesen Jahrhunderten in dem 
im 13. Jahrhundert ummauerten Raum datternd Platz fand. Wirft 
man einen Blick auf die Bilder und Stiche, die uns beide Stadte voin 
spaten 15. his gegen Mitte des 19. Jahrhunderts wiedergeben, so trill 
uns doch immer wieder dasselbe Bild entgegen. Nichts ware nun fal- 

als daraus etwa zu schliefien, dafl die beiden Stadte in all diesen 
Jahrhunderten em n Kiimmerdasein gefiihrt haben, &Ai gerade nur hier 
kraftige Wachstumstendenzen gefehlt hatten. In Wirklichkeit ist der 
bei Krems und Stein festgestellte Sachverhalt eine ganz allgemeine 
europaische Erscheinung, von der es nur unter bestimmten Umstanden 
Ausnahmen gibt. 

Wir diirfen annehmen, clan Krems und Stein bis nach 1300 noch im 
Wachsen -waren. Bald darauf setzten auch hier die Klagen fiber den Ruck-
gang der Bevolkerung und Wirtschaft em. Im Jahre 1361 schafft Her-
zog Rudolf IV. wie in anderen Stadten so auch in Krems die Grund-
zinse ab, da „viele Hauser wiist worden und zergangen" seien, die Stadt 
„von Prunsten und anderen Geprechen vast (sehr) geiidet ist". Die-
selben Malinahmen hat der Herzog auch in Wien und in anderen Oster-
reichischen Stadten ergriffen, em n Beweis, dafi die Verodung nicht den 
besonderen Verhaltnissen in Krems entsprang, sondern allgemeine Ur-
sachen hatte. Diese waren aber nicht nur in Osterreich, sondern in ganz 
Europa wirksam. Denn wir wissen aus neueren Forschungen, dafi sich 
in Bevolkerungsbewegung und Wirtschaftsleben Europas durchgangige 
langfristige Wellen verfolgen lassen. Die erste Welle des Anstiegs fallt 
ins 11. — 14. Jahrhundert und hebt die Bevolkerung Europas weit iiber 
das in der vor- und friihgeschichtlichen Zeit, aber auch das im antiken 
1 mperium Romanum erreichte Niveau hinauf. Wir wissen, dafi in diese 
Zeit die Waldrodung, die groflen Wanderungsbewegungen und die 
Verdichtung und das Wachstum der Stadte fallt. Nach 1300 ebbt dieser 
Anstieg ab; hier wirken die grolien Seuchen des 14. Jahrhunderts, die 
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aber nur einen aus tiefer liegenden Ursachen kommenden Umbruch der 
Entwicklungstendenz in Erscheinung treten liefkn. Im 14. und 15. Jahr-
hundert is t em n starker Bevolkerungsriickgang festzustellen. Am; 
deutlichsten tritt dieser im „Wiistungsprozeli" zutage, der in dieser 
Zeit die Zahl der bauerlichen Siedlungen um etwa em n Drittel vermin-
dert. Das ausgehende 15. und das 16. Jahrhundert zeigen dann wieder 
em n Ansteigen, das aber meist nur hinreicht, die Verluste der voran-
gehenden Zeit aufzuholen. Dann folgt zwischen 1650 und 1750 emn 
neuer Riickgang. Frankreich z. B., das um 1330 etwa 22 Millionen Ein-
wohner hatte, zahlt um 1600 24, urn 1700 nur 18 Millionen Einwohner. 
Man 	hat her vom hohen Mittelalter bis urn 1800 em n Schwan- 
ken um die Durchschnittszahl von 20 Millionen festgestellt. Noch urn 
die Mitte des 18. Jahrhunderts konnte em n Kenner wie Montesquieu der 
Sorge Ausdruck geben, die Welt konnte aussterben. Wenige Jahrzehnte 
spater setzt em n Bevolkerungsanstieg em, der im Zeitalter der Ver-
stadterung und Industrialisierung zu Verdopplung, ja stellenweise zu 
einer Verdreifachung fiihrt. Wir haben also mit graen rhythmischen 
Schwankungen zu rechnen, keineswegs mit einer einheitlichen Pro-
gression. 

Zwischen den Aufstiegsperioden des hohen Mittelalters und des 
19. Jahrhunderts liegt em n Stillstand.  mit geringem Auf und Ab, wobei 
im 16. Jahrhundert em n deutlicher Wellenberg zutage tritt. Wir kennen 
die tieferen Ursaehen dieser Dynamik einstweilen nicht. Nur soviel 
Wit sich sagen, dati schon em n geringes Sinken der Geburtenzahl bei der 
immens hohen Sterblichkeit, von allem der Kinder, zu einem Stillstand, 
wenn nicht zu einem Riickgang fiihren mate. Maligebend war dabei 
nicht em n Schwanken der Fortpflanzungsfahigkeit, sondern eine wech-
selnde seelische Disposition, die natiirlich wieder durch politisch-soziale 
Momente, durch die wahrscheinlichen Zukunftsaussichten bedingt war. 
Zeiten, in denen wie im hohen Mittelalter der innere und aufiere Lebens-
raum der europaischen Volker erweitert, die europaische Kulturland-
schaft geschaf fen wurde, oder wie im 19. Jahrhundert, wo Landwirt-
schaft und Industrie ganz - neue Lebensmoglichkeiten schufen und zu-
gleich der modernen Medizin die Sterblichkeit fief herabdriickte, lassen 
diesen Antrieb deutlich erkennen. 

Tatsiichlich laufen dieser BevOlkerungsbewegung lange Wellen des 
wirtschaftlichen Auf- und Abstiegs zeitlich parallel. Sie sind fiir den 
Bereich der Agrargeschichte eingehend untersucht worden. Auch hier 
erscheint, an der Preisbewegung deutlich menar, em n Aufschwung vom 
11. 	Jh. bis gegen 1350, em n Abschwung im spiiteren Mittelalter, em n deut- 
lich erkennbarer Aufstieg im 16. Jahrhundert, eine scharfe Krise zwi-
schen 1650 und 1750, urn dann im Zeitalter der rationellen Landwirt-
schaft einem Aufschwung zu weichen, der allerdings durch die ver- 
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anderten Existenzbedingungen der Landwirtschaft im industriellen 
Zeitalter besonderen Bedingungen und Schwankungen unterliegt. Es 
liegt auf der Hand, dal auch das stadtische Wirtschaftsleben sich dieser 
Dynamik nicht entziehen konnte, wenn auch in Zeiten des Abschwungs 
eine deutliche Preisschere zu ungunsten der Landwirtschaft feststell-
bar ist. Das lath die Preisbewegung deutlich erkennen. Nur wirkt sie 
sich offenbar nicht so stark in den Preisen, sondern in einem Riick-
gang der Produktion aus, die durch die in diesen Jahrhunderten immer 
wieder durchbrechenden ziinftischen Tendenzen kiinstlich niedrig ge-
halten wurde, urn die Preise zu behaupten. Die Be-volkerungs- und 
Wirtschaftsgeschichte Europas Pat sich in drei gra& Zeitalter gliedern. 
von denen jedes eine spezifische politische Struktur, em n bestimmtes Be-
volkerungsniveau, eine eigentiimliche Agrarverfassung und Agrartech-
nik und korrespondierende Formen von Handel und Gewerbe aufweist. 
Es sind dies das vor- und friihgeschichtliche, das „feudale" und das 
industrielle Zeitalter. In den Jahrhunderten des tiberganges treten je-
desmal jahe Aufschwiinge auf, denen dann eine Stabilisieruung folgt. 

Jedenfalls haben wir zwischen den grofien Aufschwungsperioden 
des hohen Mittelalters und des 19. Jahrhunderts mit einer, geringen 
Schwankungen unterliegenden, Konstanz von Bevolkerung und Wirt-
schaft zu rechnen. Konnen wir dieselben Erscheinungen in Krems und 
Stein feststellen, so haben wir eben nicht einen Ausnahmefall vor 
uns, sondem es treten auch hier die allgemein giiltigen Lebensbedin-
gungen der Zeit zutage . Allerdings diirfen solche Feststellungen, die 
fiir gra& Räume im Prinzip gelten, nicht f iir eine bestimmte Stadt 
einfach vorausgesetzt werden. Es konnen ja besondere Umstande wirk-
sam sein, die em n anderes Bild ergeben. Auch fiir Krems und Stein midi 
das Zutreffen dieser allgemeinen Grundziige quellenmanig nachgewiesen 
werden. Dabei wird man allerdings die so haufigen und beliebten Kla-
gen der Stadtvater iiber den Riickgang des Wohlstandes der Stadte nur 
mit Vorsicht heranziehen dfirfen. Sie treten uns namentlich dann ent-
gegen, wenn die Landesfiirsten neue Steuern, Anleihen, Blirgschaften 
begehrten. In die Akten der Behiirden gelangen ja zumeist nur die Kla-
gen und Beschwerden der Bevolkerung und aus diesen allein lafit sich 
keine Wirtschaftsgeschichte schreiben. Sie mogen in manchen, viel-
leicht in dem meisten Fallen ihren mehr oder minder berechtigten 
Grund gehabt haben, aber das Ausmali ihrer Berechtigung mull doch 
erst an Hand anderer Quellen iiberpriift werden.") 

Hauser und Einroohner 

Wie verweisen hier noch einmal auf das, was oben iiber den Kon-
stanz des Raumes und der Bevolkerung der Stadt gesagt wurde. In bet-
den Stadten reicht der im 13. Jahrhundert ummauerte Raum bis ins 
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19. aus. Ebenso wurde schon darauf hingewiesen, dafl uns auch hier wie 
in andern niederosterreichischen Stadten bald nach dem Einsetzen der 
spatmittelalterlichen Abschwungsperiode, namlich 1361 von „Men", d. 
h. unbewohnten Hausern berichtet wird. Das wiederholt sich in den fol-
genden jahrhunderten. Im Jahre 1446 liefl Friedrich Ill. die Ursachen 
des Abnehmens der Stadte u.ntersuchen; 1468 gebot der Kaiser, dali 
Burger, die von Krems wegziehen, ihre Hauser nicht ode liegen lassen, 
sondern mit Stiftleuten. (Pachtern) besetzen, da sonst Gefahr bestehe, 
dafl die Stadt ganz entvolkert werde. Im Jahre 1524 wird geklagt, dafl 
die Stadte einen „merglichen. Abgang" haben. und „niemants in di statt 
ziechen woll" und fiir Krems werden 50 Ode Hauser und 3 Brandstatten, 
fiir das viel kleinere Stein sogar 30 Ode Hauser angegeben. Vor den 
durch die Vberschwemmungen von 1572 und 1573 verursachten Scha-
den bezif fern die Stadte die odliegenden Hauser in Stein mit 40, in 
Krems mit fast ebensoviel. Dies in einer Zeit deutlichen Aufschwungs, 
der sich in Krems und Stein ebenso wie in anderen Stadten. und Mark-
ten Niederosterreichs in den zahlreichen Biirgerhausern der Renaissance 
manifestiert. 

Sehr instruktiv sind die Angaben iiber Zahl und Bauzustand der 
Hauser, die wir fiir beide Stadte aus dem Jahre 1665 besitzen: 

bewohn bare baufallige verfallene Hauser Summe 
Krems 106 133 156 395 
Stein 36 43 67 146 
Summe 	142 	 176 	 223 	 541 
Das ergibt fiir beide Stadte einen Hundertsatz von 40 an verfal-
lenen Hausern. Nun wirken hier. ohne Zweifel die schweren Kriegs-
schaden nach, die beide Stadte infolge der zweimaligen Belagerung 
und Eroberung durch die schwedischen und kaiserlichen Armeen in 
den Jahren. 1645 und 1646 erlitten hatten. In dem in gleicherweise be-
trof fenen Korneuburg betragt die analoge Zahl 37%. Richten wir aber 
den Blick auf die Stadte siidlich der Donau, die von Kriegshandlungen 
nicht betroffen wurden, so ergeben sich folgende Zahlen: Bruck an der 
Leitha 21%, Hainburg 17%, Klosterneuburg 10%, Tulin 24%, Ybbs 26%. 
Durch diese Vergleichszahlen wird deutlich, dafl der gra& Prozent-
satz verfallener Hauser in Krems und Stein doch nicht nur auf die Zer-
storungen der Schwedenzeit zuriickgeht, sondern tieferliegende Griinde 
hat, die nicht nur in dieser Zeit wirksam waren und die einen raschen 
Wiederaufbau verhinderten. 1707 wird angegeben, dafl Krems vor dem 
Krieg (d. h. wohl dem Dreifligjahrigen) 400 Hauser gehabt habe, von 
denen 60 verloren seien. Stein liege zur Halfte in Ruinen. Jedenfalls, 
gab es bis ins 18. Jahrhundert hinein verfallene Hauser und Ode Bau-
stellen in Krems, die vom Rat gegen einen geringen Jahreszins ver-
pachtet wurden. 
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F iir die zweite Halite des 18. und die erste Halfte des 19. Jahr-

hunderts liegt uns em n eingehenderes Zahlenmaterial vor, das zwar emn 
Ansteigen erkennen läfU, aber den Rahmen, der in den letzten. Jahr-
hunderten festgelegt worden war, noch nicht sprengt. 1745 zahlt Krems 
385, Stein 177 Hauser. 1788 werden uns fiir Krems 439 Hauser genannt, 
davon 342 in der Stadt und 97 in den Vorstadten. Nur auf die Stadt 
diirften sich die Angaben des Landschematismus von 1795 beziehen, der 
345 Hauser angibt, wahrend der von 1822 of fenbar die Vorstadte ein-
bezieht und daher 450 nennt; 1788 wohnten in der Stadt 593 Familien, 
in den Vorstadten 158, zusammen also 751 Familien. Die gesamte Ein-
wohnerzahl wird mit 4055 angegeben. Von einer starken Entwicklung 
der Vorstadte kann bis ins 19. Jahrhundert keine Rede sein. Die Sied-
lungen am Hohenstein und im Kremstal bleiben klein und sind durch be-
stimmte Umstande (Weinbau, das Wasser suchende Gewerbe wie 
Miihlen und Gerbereien, „Lederergasse") bedingt. Vor allem aber zeigt 
sich kein Ansatz zu einem Zusammenwachsen der Stadte Krems und 
Stein. Wohl hatte Kaiser Friedrich III. scion 1463 gestattet, daIi zwi-
schen beiden Stadten Hauser gebaut werden, aber noch 1788 finden 
wir hier aufier dem Kapuzinerkloster Ad undas nur 17 Hauser. Der 
Zwischenraum diente als Viehweide, auch die Schielistatte und grolie 
Garten befanden sich hier. 

Fiir die Bevolkerungsbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts 
verftigen wir iiber die Angaben, die Anton Kerschbaumer auf Grund 
der Pfarrmatriken gegeben hat. Im 18. Jahrhundert ergibt sich eine 
Durchschnittszahl von etwa 50 Trauungen und 150 Taufen im Jahr. 
Das ergabe, eine Bevolkerung von 4000 angenommen, eine Geburtenrate 
von 37%., eine sehr beachtliche Zahl. Aber ihr steht eine gleich hohe 
Zahl von Sterbefallen gegeniiber. Unter diesen Umstanden muli es sehr 
schwer gewesen sein, die tiefen Liicken, die die haufig auftretenden 
Seuchen, die auch den grofiten Anteil am Menschenverlust der Kriegs-
jahre hatten, in die Bevolkerung rissen, wieder auszufiillen. Betrug 
doch die Sterblichkeit in den Pestjahren 1629: 210, 1634: 731, 1649: 366, 

1680: 511. 
Die Stadte wachsen also nicht aus eigener Kraft, sondern sic sind 

in erheblichem Maf auf Zuwanderung angewiesen. Es it, wie wir noch 
sehen werden, der Verkehrsbereich der Stadte, der einerseits durch die 
Donau, anderseits durch die Stralien, die durch das nerdliche Nieder-
osterreich in die Sudetenlander fiihrten, bestimmt ist, aus dem die Zu-
wanderung erfolgte. Das erweisen sdion im Mittelalter Familiennamen 
wie Regensburger, Steyrer, Ybbser, Eggenburger, Retzer, Zwettler, von 
Weitra, von Znaim. Die Matriken des 17. und 18. Jahrhunderts lassen 
eine starke Zuwanderung aus Bayern und Schwaben erkennen. Dabei 
macht sich auch in dieser Zeit eine Erscheinung bemerkbar, die der 
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Humanist Enea Silvio Piccolomini scion um 1430 in seiner beriihmten 
Beschreibung Wiens festgehalten hat: Die zugewanderten Gesellen 
heiraten die Witwen ihres Meisters and gelangen so zu selbstandiger 
Stellung. 

Aber der Zuwanderung stand auch die Abwanderung gegeniiber. 
Wird dock, wie wir wissen, schon 1468 dariiber geklagt, clan die weg-
ziehenden Burger ihre Hauser ode liegen lassen. In den Ratsprotokollen 
ist neben der Aufnahme neuer -auch die Entlassung abwandernder 
Burger stark vertreten. Leider kennen wir die Bilanz dieser Bewegun-
gen nicht. Da em n natiirlicher Bevolkerungszuwachs fehlte, muffle der 
tlberschuli oder das Defizit der Wanderung entscheidend sein. Es liegt 
auf der Hand, chili vor allem die wirtschaftlichen Verhaltnisse dariiber 
entscheiden, nach welcher Richtung sie tendierte. 

Nach alien Nachrichten wird man in diesen Jahrhunderten in 
Krems mit einer Optimalzahl von 400 Ha,usern und 800 Haushaltungen 
und etwa 4000 Einwohrtern, in Stein mit etwa 150 Hausern und 1500 
Einwohnern zu rechnen haben. 

Im Vormarz liegen uns folgende Zahlen vor: 
Krems 	 Stein 	 Summe 

Hauser 	Einwohner Hauser 	Einwohner Einwohner 

1832 	7120 
2000 	7745 

Die nachsten Jahrzehnte bringen dann eine grundlegende Anderung, 
iii ihnen vollzieht sick der Obergang zu einer neuen Zeit: 

Krems 	 Stein 	 Stimme 
Einwohner 	Einwohner 	Einwohner 

1880: 	 11.042 	 2011 	 13.053 

Wenn Krems und Stein im Jahre 1727 als zwei ,,an Geld and Volk 
Mange! leidende Stadte" bezeichnet werden, ist dies zwar im Vordergrund 
durch Kriegsschaden und durch die hohen finanziellen Anforderungen 
des im Ringen der grolien Machte stehenden Staates, dann durch die 
fast periodisch wiederkehrenden Note wie Mifiernten, Seuchen, tiber-
schwemmungen, Feuersbriinste mit ihren verheerenden Folgen verur-
sacht. Da1 diese Schaden nicht leicht und rasch iiberwunden werden 
konnten, liegt an der Bewegungstendenz von Wirtschaft and BevOl-
kerung, die bei geringem Auf and Ab keinen grundlegenden Wandel 
herbeifiihrt. Ohne Zweifel iiberwiegt in diesen Jahrhunderten der 
Menschenmangel und zwar nicht nur in den Stadten, sondern auch auf 
dem Lande. Ganz abgesehen von dem scion beriihrten Wiistungsprozeti 
im spateren Mittelalter linden wir in allen Jahrhunderten Ode Bauern-
hofe in den DOrfern, fur die sich keine Wirte fanden. Man kann ihre 
Zahl auf etwa 10% schatzen. So ist es verstandlich, chili die „Mehrung 

1822: 450 200 
1830: 483 5288 
1853: 5745 
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der Mannschaft", wie der Ausdruck lautete, zur standigen Sorge der 
Grundherrschaften und der Stadte gehorte. Fur den neuzeitlichen Staat 
war dann die „Peuplierung" neben der Intensivierung der Verkehrs-
wirtschaft eine grundlegende Forderung des Merkantilismus, der darauf 
zielt, das Kraftepotential der mit einander ringenden europaischen 
Machte zu steigern. Das Land war kein unbegrenztes Menschenreser-
voir fiir die Stadte, es erzeugte auch nicht die Lebensmittel, die fiir emn 
dichtes Netz grolier und mittlerer Stadte notwendig gewesen waren. Man 
halt ja weit ins 19. Jahrhundert hinein an der Dreifelderwirtschaft fest, 
die in reiner Getreidewirtschaft nur zwei Drittel des Ackerlandes be-
baut. Die Hektarertrage liegen in giinstigen Gegenden Niederosterreichs 
zwischen 6 und 9 q. Damit waren auch der Viehhaltung Grenzen ge-
setzt und dies wirkte durch die zu geringe Diingung auf den Acker-
bau hemmend zuriick. So waren fiir die stadtischen Markte tber-
schiisse an landwirtschaftlichen Produkten iiber em n bestimmtes MaR 
hinaus nicht verfiigbar und damit war auch die Aufnahmefahigkeit 
der Bauern fiir gewerbliche Produkte begrenzt. Das Fortdauern der 
Dreifelderwirtschaft ist of fenbar der Hauptgrund fiir den Stillstand 
der Bevolkerungs- und Wirtschaftsbewegung in der Stadt. Die Drei-
felderwirtschaft konnte aber nicht iiberwunden, der Obergang zur ra-
tionellen Landwirtschaft nicht vollzogen werden, solange die Grund-
herrschaft, die altererbte Feudalstruktur, fortbestand und dies war hier 
zu Lande bekanntlich bis 1848 der Fall. 

Es liegt auf der Hand, (IA das Dasein in diesen Jahrhunderten, 
die man als die „gute alte Zeit" zu betrachten geneigt ist, wo „das 
Handwerk einen goldenen Boden hatte", f dr die weit iiberwiegende 
Mehrzahl der Menschen hart und schwer war. Hier war em n unausge-
setztes, zahes Ringen von Niiten, urn die Lebensgrundlagen zu schaf fen. 
Die Verhaltnisse haben etwas Statisches. Das ist die Voraussetzung für 
die Konstanz der Ordnungen, die uns in diesen Jahrhunderten ent-
gegentritt. Umso bewundernswerter sind auf diesem Hintergrund nicht 
nur die "wirtschaftlichen, sondern vor allem auch die politischen und 
geistigen Leistungen dieser Zeiten.7) 

Stadt- und Markttypen in Niederosterreich 

Wir haben den ganzen Zeitraum vom 13. his ins beginnende 19. 
Jahrhundert, von der Ausbildung der voll entwickelten Stadt bis zum 
Beginn des industriellen Zeitalters als Einheit betrachtet. Was wir fiir 
Raum mid Bevolkerungszahl gezeigt haben, wird sich auch noch an der 
wirtschaftlichen Funktion und dem sozialen Gef iige erweisen lassen. 
Wir diirfen daher fragen, welchern Stadtetypus Krems und Stein in 
dieser Zeit angehort haben. Damit gewinnen wir einen wichtigen Ver-
gleichsmalistab, urn die Bedeutung der beiden Stadte ermessen zu kon- 
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nen. Man hat nun die Gesamtheit der deutschen Stadte in drei Typen-
gruppen geschieden, die wenigen, etwa 20 Grastadte mit im ausge-
henden Mittelalter 20.000 Einwohnern oder etwas mehr, Zentren. des 
Fernhandels und des fiir die Ausfuhr arbeitenden Exportgewerbes, in 
ihrer Vermogensschichtung dadurch charakterisiert, claIi es hier neben 
einer sehr kleinen reichen und einer schwachen Mittelschicht eine breite 
Masse von VermOgenslosen gibt, wobei die vom Handelskapital „ver-
legten", nur scheinbar selbstandigen Handwerker die Hauptmasse stel-
len. Dann die -vorwiegend filr den Lokalbedarf arbeitenden Mittel-
stadte mit 4 — 10.000 Einwohnern und einer breiten Schicht von Hand-
werkern mit mittleren VermOgen und endlich die kleinen Ackerbilrger-
stadte, in denen neben einem geringen Anteil am Gewerbe die Land-
wirtschaft iiberwiegt. Ein solches Schema mag nur zur ersten Uber-
sicht iiber em n sehr umfangreiches Material geniigen.8) Wenn wir aber 
Krems und Stein mit den anderen Stadten. NiederOsterreichs verglei-
chen wollen, so diirfen wir uns mit diesem weitmaschigen Schema nicht 
zufriedengeben, sondern milssen versuchen., die Stadte des Landes selbst 
in Typengruppen zu scheiden. Audi dann genilgt es natiirlich in keiner 
Weise, eine bestimmte Stadt einem der Typen zuzuordnen, etwa zu sa-
gen, was unzweifelhaft richtig ist, Krems sei eine Mittelstadt. Denn 
bei der Typenbildung wird la gerade auf die eigentilmlichen, indivi-
duellen 'Lige der betreffenden Stadt verzichtet. Die Typenbildung ist 
eben nur em n Hilfsmittel, das den Vergleich mit anderen Stadten er-
leichtert und uns dabei hilft, die Besonderheiten zu erkennen. 

Unter den Stadten Niederosterreichs nimmt Wien eine Sonderstel-
lung em. Es ist seit etwa 1200 deutlich als Grastadt erkennbar, zahlt 
im ausgehenden Mittelalter etwa 20.000 Einwohner. Es ist eine Fern-
handelsstadt, allerdings ohne stark entwickeltes Exportgewerbe, aber mit 
einem erheblichen Weinbau. In der Neuzeit kann es iiberhaupt nicht mehr 
mit den anderen stadtischen Siedlungen Niederosterreichs verglichen 
werden. Es wird zur „Kaiserstadt", dem Mittelpunkt einer europaischen 
Gramacht und zahlt um 1750 schon 175.000, um 1850: 400.000 Ein-
wohner. Mit Wien kann sich keine der anderen niederosterreichischen 
Stadte messen. Es sind ihrer 34. Dazu treten aber etwa 240 Markte. 
Diese sind als Biirgergemeinden den Stadten verfassungsrechtlich 
gleichgestellt und miissen mit ihnen zusammen betrachtet werden. Unter 
ihnen sind zahlreiche, die sich von den Dorfern nur wenig unterschei-
den; aber auch Stadte wie Diirnstein, Hardegg, Schrattental zeigen aus-
gesprochenen ,Dorfcharakter. Wir werden die Siedlungen unter 500 Ein-
wohner als dorfliche Stadte und Markte bezeichnen konnen: Ander-
seits gibt es unter den Markten einzelne, die an Hauser- und Einwohner-
zahl den obersten Typ der Stadte durchaus erreichen. Dazu ge-
horen Mistelbach und Langenlois, die um 400 Hauser zahlen. Wir mils- 
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sen fiir sie allerdings eine geringere Einwohnerzahl ansetzen als far 
eine dicht verbaute Stadt wie Krems. Einen ahnlichen Typ stellt Retz 
dar, an sich eine Kleinstadt, die man aber wirtschaftlich mit dem un-
mittelbar vor semen Toren liegenden, verwaltungsmaig selbstandigen 
Dorf Alt-Retz zusammensehen mutt das die Stadt an Hauser- und Ein-
wohnerzahl erheblich iibertrif ft. Daneben besteht noch eine grofiere 
Zahl von Markten mit etwa 200 — 250 Hausern, die sich also mit der 
Mehrzahl der Stadte durchaus messen 'airmen. tiberall ist es der Wein-
bau, der der Entwicklung graer Markte zugrundeliegt. Man wird vom 
Typ des Weinmarktes sprechen konnen. In einzelnen Landschaften, so 
siidlich von Wien am Hang des Gebirges und in der Gegend von 
Krems ballen sich die Markte so dicht zusammen, da1 geradezu Markte-
landschaften entstehen. Die Stadte lassen sich, abgesehen von den Dorf-
stadten unter 500 Einwohner, in kleine Ackerbiirger- bzw. Weinbau-
stadte his 1000, in grofiere Ackerbiirgerstadte his 2000 (10), kleine Mittel-
stadte von 2 — 3000 Einwohnern (7), endlich gra& Mittelstadte iiber 
3000 Einwohnern gliedern. Hier nimmt Hainburg eine Sonderstellung 
em, das erst im 18. Jahrhundert durch die her angelegte Fabrik des Ta-
bakmonopols von 1000 auf 3000 Einwohner angewachsen ist. Sonst 
bleiben nur noch vier Stadte wilier Krems: Waidhof en an der 
Ybbs, die Eisenstadt, hat em n ausgesprochen fiir den Export arbei-
tendes Gewerbe. Mit etwa 3300 Einwohnern bleibt es doch erheblich 
hinter Krems zuriick. Klosterneuburg iibertrif ft Krems an Hauser-
zahl, steht ihm aber an Einwohnern nach. Seiner wirtschaftlichen 
Struktur nach kommt es den grolien Weinmarkten sehr nahe. Endlich 
St. Pollen und Wiener Neustadt. St. Pollen erreicht an Bodenflache 
etwa 29 ha, wahrend Krems 25 ha und Stein 12 ha, zusammen also 
37 ha zahlen, bleibt aber mit semen 300 Flausern, die es schon 1391 be-
sa1i, um dann auf 250 abzusinken und am Ausgang des 18. Jahrhun-
derts wieder zu wachsen, und 3900 Einwohnern, doch deutlich hinter 
Krems zuriick, obwohl schon hier Ende des 18. Jahrhunderts die Er-
richtung von Fabriken begonnen hatte. Die Griindungsstadt Wiener 
Neustadt ist von vornherein weitraumig angelegt worden. Ihre Mauern 
schlidien eine Flache von c. 40 ha em. Es hat wohl auch Krems zu-
meist an Hauserzahl und Einwohnern ilbertrof fen, namentlich irn 
15. Jahrhundert, wo es lange Residenz Kaiser Friedrichs III. war. Nach 
der Mitte des 18. Jahrhunderts zahlt es um 470 Hauser und 4500 Ein-
wohner. Nehmen wir aber Krems und Stein zusammen, so erreicht 
auch Wiener Neustadt die beiden Stadte nicht. Als Einheit betrachtet 
stehen sie unbestritten an erster Stelle im Lande nach Wien. So konnte 
sie denn auch Kaiser Maximilian II. 1573 die vornehmsten Stadte nach 
Wien nennen. Das andert sich erst nach der Wende vom 18. zum 19. Jahr-
hundert. Wiener-Neustadt wird zu einem der Hauptzentren der be- 
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ginnenden Industrialisierung, es erreicht 1805: 7400 und 1835: 9800 Ein-
wohner und lath damit Krems und Stein erheblich hinter sich zuriick. 
Stein gehort fiir sich genommen der Grolienstufe der zwischen 1000 
2000 Einwohner zahlenden grofieren Weinbaustadte an. Doch kann 
seine wirtschaftliche Funktion als „Ladstadt" und Handelsplatz nur aus 
seiner Verbindung mit der Nachbarstadt verstanden werden. Das vom 
16. bis zum 19. Jahrhun.dert vorliegende Zahlenmaterial weist darauf 
bin, dali Stein stets em n gutes Drittel so grafi war wie Krems.Dali mit einem 
solchen Verhaltnis schon im Mittelalter gerechnet werden kann, zeigen 
etwa die Ungeldertrage, die aus den Jahren 1462-1467 vorliegen. Da es 
sich hier urn eine Konsumsteuer handelt, kann daraus auf das Verhalt-
nis der ortsanwesenden Bevolkerung geschlosssen werden. Der Durch- 
schnitt dieser Steuer vom ausgeschenkten Wein betragt in den 6 jahren 
in Krems 603, in Stein 262 Pfund Pfennige. Das Verhaltnis von 10:4.4 
kann wohl als giiltig angenommen werden. Ein ahnliches Verhaltnis 
tritt bei einer analogen Steuer um '1600, dem Zapfenmafl entgegen, wo 
Krems 2000 fl, Stein 800 fl einbringt, die beiden Stadte also im Verhalt- 
nis 10:4 stehen. Damit ist freilich noch nichts iiber die Erwerbs- und 
Vermogensverhaltnisse gesagt, die in einem andern Verhaltnis gestan- 
den haben konnen. Zum Aufgebot des 10. Mannes im Jahre 1527 stellt 

Krems 27, Stein 10 Mann, was auf ein. Bevolkerungsverhaltnis von 
10:3.7 schlielien 

In den folgenden Abschnitten wird zu zeigen sein, wie der 
Rang, den wir Krems und Stein vorlaufig auf Grund der Hauser- und 
Einwohnerzahlen zugewiesen haben, auch in wirtschaftlicher Funktion 
und sozialer Schichtung zutage tritt. 

Der Weinbau 

Landwirtschaftliche Tatigkeit spielt in der alteren Stadt eine sehr 
erhebliche Rolle. Nicht nur in der kleinen, in der sie den Vorrang vor 
den anderen Wirtschaftsbereichen hat, sondern auch in der mittleren 
und grolien. Der Weinbau war lange Zeit em n Fundament fur Wiens 
wirtschaftliche Stellung. In Wiener-Neustadt, das iiber em n sehr grofies 

Stadtgebiet von 74 km2  verfiigte, nimmt die Landwirtschaft breiten 
Raum em. In St. Pollen werden. 1665 unter 192 bewirtschafteten Hau-
sern 119 nur mit einem Handels- und Gewerbebetrieb und 78, das sind 
40% in Verbindung mit Landwirtschaft genannt. Darunter sind einzelne 
Wirtschaften his zu 63 Joch Ackerland. In der Hauptsache handelt es 
sich hier allerdings um Kleinbesitz, die fiir den Handwerker zusatz- 
liche Bedeutung hatte. 

In Krems und Stein hat die Landwirtschaft n.och grofiere Bedeu-
tung. Denn im Jahre 1829 wurden in Krems neben 222 Gewerbebe-
trieben 212 Landwirtschaften gezahlt. Hier steht allerdings der Wein- 
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bau vollig im Vordergrund. Nach der Zahlung von 1745 gab es in Krems 
und Stein 179 Kaufleute und Handwerker mit Weingartenbesitz, zu 
denen noch 55 Weingartenbesitzer ohne sonstigen Beruf treten, dagegen 
nur 94 Handler und Handwerker ohne Weingartenbesitz. Dazu kommen 
noch 120 Hauer und Inwohner mit Weingarten und 81 ohne solchen, 
die natiirlich ebenfalls im Weinbau beschaftigt waren. Von insgesamt 
540 Haushaltungen sind: 

Nur Hausbesitzer 	 5.6% 
Nur Handel und Gewerbe 	 17.4% 
Handel und Gewerbe mit zusatzlichem Weingartenbesitz 33 % 
Nur Weingartenbesitzer oder im Weinbau tatig 	44 % 

Sehen wir 77% am Weinbau mehr oder minder beteiligt, so reichen 
die Nachrichten iiber den Weinbau his in die Anfange der beiden 
Stadte zuriick. Wir verweisen auf die eingehende Darstellung, die Hans 
Plockinger in diesem Buche gibt, 

Ein grafier Teil der Ilandels.. und Gewerbetreibenden besali am 
Weinbau einen Riickhalt, der ihnen iiber schwierige Zeiten hinweg-
hel fen konnte; Kapital, das aus der Verkehrswirtschaft herausgezogen 
oder zu Stiftungen verwendet wurde, konnte auf Rentenertrag ange-
legt werden. Noch eindrucksvoller tritt die Bedeutung des Weinbaus 
in der Tatsache zutage, dafi her zahlreiche Kloster in Bayern, Berchtes-
gaden, Salzburg, Oberosterreich, Steiermark and Sildbohmen Wife 
erwarben, von denen aus sie ihren Weingartenbesitz, der allerdings weit 
iiber das Stadtgebiet hinausreichte, verwalteten. 

Aus klimatischen Griinden eng mit dem Weinbau verbunden ist der 
Anbau des in alteren Jahrhunderten als Gewiirz und Farbemittel hoch-
geschatzten S a f r an s. Wir kennen ihn in Krems vom spaten 15. his 
ins 18. Jahrhundert. Das nordliche Niederosterreich mu1 im euro-
paischen Safranhandel doch eine nicht unerhebliche Rolle gespielt ha-
ben. Der Hauptmarkt war zwar Aquila in den Abruzzen. Aber die 
grolie, fast ganz Europa umspannende Ravensburger Handelsgesell-
schaft hat sich doch Anfang des 16. Jahrhunderts iiber die Lage auf 
dem Mistelbacher Safranmarkt Bericht erstatten lassen, nebenbei emn 
Hinweis darauf, dafi das Hauptgebiet des niederOsterreichischen Sa-
franbaus im ostlichen Weinviertel lag. DoCh hatte er auch um Krems Be-
deutung. Denn die Stadt besaIi eine eigene Safranwaage. Auch Senf ist 
her gebaut worden und hat Anlali zur Erzeugung des weithin ausge-
f iihrten Kremsersenfs, der mit Weinmost bereitet wird, gegeben. 

Dagegen spielt der Ackerbau sehr im Gegensatz zu Wiener-Neu-
stadt und auch zu St. Pollen kaum eine Rolle. Die Stadt war fiir ihre 
Ernahrung ganz iiberwiegend auf die bauerliche Zufuhr angewiesen. 
Doch war eine nicht unbedeutende Rindviehhaltung vorhanden, der 
his iiber die Mitte des 19. Jahrhunderts die stadtische Viehweide diente. 
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Es wird sich vor allem urn Milchwirtschaft gehandelt haben. Einen Ge-
meindestier hielt Krems bis gegen 1900, em n Beweis, wie der landliche Ein-
schlag hier noch lang nachwirkte. Doch darf nicht iibersehen werden, 
&di der Weinbau in ungleich starkerem Mafie als der Ackerbau auf 
den Marktabsatz angewiesen ist und, wie wir noch sehen werden, ge-
radezu em n Fundament der Handelsstellung der beiden Stadte dar-
stellte. 

Von der Urproduktion ist schuiefihich noch die F is ch er ei zu nennen. 
Krems hat, wie die Urkunden zeigen, seine Fischrechte in der Donau 
eifersiichtig gehtitet. Der Bedarf an Fischen war namentlich in Fasten-
zeiten grafi und ist auch durch Einfuhr von Flufi-(Traun-)fischen, 
aber auch schon friih, wie der alteste Steiner Mauttarif erweist, von 
Heringen gedeckt worden. 

Das Gerperbe 

Werfen wir einen Blidc auf die in Krems and Stein vorhandenen 
Gewerbe, so tritt uns eine schwer iibersehbare Vielfalt entgegen, die 
nach einheitlichen Gesichtspunkten kaum zu ordnen ist, oh wir nun 
von dem Zweck der erzeugten Giiter oder von den verarbeiteten Roh-
stof fen ausgehen. Es liegt in der Natur des alteren Gewerbes, dali 
es keine Arbeitsteilung im modernen Sinne, bei der der Arbeitsvorgang 
in verschiedene Abschnitte zerlegt wird, kennt, sondern eine oft weit-
getriebene Spezialisierung, die den einzelnen Handwerker auf em n eng 
umschriebenes, aber von ihm allein erzeugtes Objekt beschrankt. Auch 
zahlen unsere Quellen nicht selten den Kleinhandel und die freien 
Berufe zu den Gewerben, so wenn vom Gesichtspunkt der Besteuerung 
alle nicht landwirtschaftlichen Berufe zusammengefafit werden. Wir be-
sitzen aus Krems and Stein tither eine betrachtliche Anzahl von Gewerben, 
in manchen Fallen his ins 12. und 13., in vielen his ins 14. Jahrhundert 
zuriickreichende Nachrichten. Vom Ende des 16. his ins 19. jahrhun-
dert geben uns Steuerbiicher und ahnliche Quellen ausreichende Aus-
kunft liber die gewerblichen Verhaltnisse. 

Fiir uns ist in diesem Zusammenhang vor allem ein. Gesichtspunkt 
inaligebend: wie weit arbeitet das Kremser und Steiner Gewerbe fiir 
einen mehr oder minder groflen Lokalbereich oder aber fiir die Aus- 
fuhr, ist es Exportgewerbe? Dieser Gesichtspunkt war scion immer 
wichtig and hat schliefilich im 18. jahrhundert zur Unterscheidung 
der Polizei- und der Kommerzialgewerbe gefiihrt, von denen die einen, 
die lokalen, der inneren Verwaltung, die andern, die Exportgewerbe, 
den neuen Handelsbehorden unterstanden. 

Fassen wir eine Stadt mit typischem Exportgewerbe ins Auge: 
In der E: nstadt Waidhofen an der Ybbs sitzen urn 1500: 150 Messer-
und K inge hmiede, 20 Sensengewerken, die etwa 100 Arbeiter be- 
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schaftigen, 20 Schlosser und Schrotschmiede, 10 Hammerschmiede, 
16 Bohrerschmiede, 10 Ring- und Panzerschmiede, 4 Nadler und 
4 Drahtschmiede, im ganzen 234 Handwerksbetriebe zum Teil mit nicht 
unbetrachtlichen Arbeiterzahlen, die alle ganz iiberwiegend fiir die 

Ausfuhr arbeiten. 
Vergleichen wir damit die Verhaltnisse in Krems und Stein und 

ziehen wir auch St. Pollen zum Vergleich heran, so ergibt sich hier emn 
vollig anderes Bild. Fiir den Export kommen in erster Linie die Tex-
tilgewerbe (Tuch- und Leinwandweber) und ihre Hilfsgewerbe (Wal-
ker, Farber) und die Metallgewerbe, hier vor allem die Eisen. verarbei-
tenden, in Frage. Keines dieser Gewerbe weist nun in den genannten 
Stadten eine nennenswerte Zahl auf, miigen auch die Kleineisenge-
werbe im 15. und 16. Jahrhundert etwas starker vertreten gewesen 
sein als in spaterer Zeit. In Krems schwankt die Zahl der Weber zwi-
schen 1581 und 1815 zwischen 3 und 5, der Tuchmacher zwischen 2 und 
3, der Tuchscherer 1 —2, Farber 1. Wenn 1773 voriibergehend 6 Samt,-, 

macher und 3 Taftmacher auftreten, so haben wir es wohl bereits mit 
einer Auswirkung der aufstrebenden Wiener Seidenindustrie zu tun, 
die sich als handwerkliche Kleinbetriebe ebenso wenig halten konnten 
wie der in diesem Jahr genannte Leinwanddrucker. Ahnlich ist das 
Bild bei den Ledergewerben, die zu den altesten Gewerben von fiihrender 
Bedeutung gehoren, wie die Tatsache zeigt, daii die friiheste Zunftur-
kunde des 13. Jahrhunderts in Krems, wie in St. Pollen., Tulin und 
Graz fiir die Lederer und Kiirschner ausgestellt wurde. 2-4 und 1-2 
Kiirschner, 1 — 5 und 1 Lederer kiinnen ebensowenig f iir eine grofiere 
Ausfuhr gearbeitet haben wie das zwar mannigfach spezialisierte Me-
tallgewerbe. Dies erweisen die 1-2 Messer- und Klingenschmiede, die 
ebensovielen Nagelschmiede und der nur im 18. Jahrhundert ver-
tretene Zirkelmacher. Fin nennenswertes Exportgewerbe ist schlechter-
dings nicht vorhanden. Natiirlich gibt es einzelne Gewerbe, die ihrer 
Natur nach fiir em n weites Absatzgebiet arbeiten munten, wie die meist 
nur mit einem Vertreter erscheinenden Glockengiefier, Orgelmacher, 
Grauhrmacher und die Maler. her gibt uns die Verbreitung der Werke 
des in Stein ansassigen Kremser-Schmidt und seiner Werkstatte emn 
Bild von der Weite des Absatzgebietes, das sich mit Behmen, Mahren 
und Polen, doch zum Teil mit dem Handelsraum der Stadt deckt, 
andernorts aber weit fiber ihn hinausreicht. 

Ein anderes Bild bieten nun die fiir den Bedarf der Stadt und 
ihrer Umgebung arbeitenden Gewerbe. Von den Lebensmittelgewerben 
erscheinen die Backer mit 6 — 8 in Krems und 2 —4 in Stein, die 
Fleischer mit 4 — 7, beziehungsweise I — 3, die Muller (8 — 9,1), dann 
die Schneider 7 — 10, 2 — 5), die Schuster (6 — 10, 3 — 4), die Schlosser 
(2 — 3,1) und die Tischler (2 — 5, 1 —2) und die Maurer (1 — 4,1). Dem 
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Verkehr dienen die in beiden Stiidten mit einer Zahl von 6 —8 ver-
tretenen Wirte. Dabei tritt die starke Verkehrsbedeutung von Stein 
deutlich heraus. Dem Verkehr dienen auch die Fuhrleute und vor 
allem die Schiffer (Ende des 16. jahrhunderts in Stein 5 — 10) und 
wohl die Mehrzahl der in Krems 7— 10, in Stein 2 —4 Schmiede, von 
denen die Mehrzahl als Huf- und Wagenschmiede anzusehen sind. Dem 
Weinbau und Weinhandel entspricht eine kraftige Entwicklung des 
Bindergewerbes, 5-8 und 2-3. Auch sonst sind noch zahlreiche Ge-
werbe vertreten, meist aber nur durch einen Meister, der iiberwiegend 
in Krems ansassig war. Dem entspricht auch die nicht iibermaflig hohe 
Zahl der beschaftigten Gesellen. 1666 zahlte Krems etwa 137 Hand-
werksmeister. 1645 werden in der Biirgerwehr 171 Gesellen und 15 Lehr-
iungen (die nur zum geringsten Teil herangezogen worden sein mogen) 
aufgefiihrt. jedenfalls darf angenommen werden, da.fi em n wesentlicher 
Teil der Meister allein arbeitete. Eine eigene, von der der Meister ge-
trennte Zeche scheinen nur die Backergesellen besessen zu haben. 

Die angegebenen Zahlen lassen auch bereits das Verhaltnis der ge-
werblichen Entwicklung zwischen beiden Stadten deutlich erkennen. 
Es entspricht im wesentlichen dem uns sonst bekannten. Doch scheint 
der Anteil des Gewerbes in Stein prozentuell etwas graer als in Krems, 
wo eben der Weinbau einen erheblicheren Teil der Bevolkerung be-
scha ftigte. Die Bedeutung des Weinbaus ist auch stets in Betracht zu 
ziehen, wenn das Gewerbe von Krems und Stein mit dem anderer Stadte 
verglichen wird. 

1773 zahlt Krems 158 Handwerksmeister, St. Pollen 1778 116. Die 
Zahlen sind meist bei den einzelnen Gewerben etwas geringer. Starkere 
Abweichungen, so etwa dafi in St. Pollen nur 2 Fa:Binder, aber 8 Fuhr-
leute vorhanden sind, erklaren uns die ortlichen Bedingungen. Aber in 
den Grundformen zeigt das Gewerbe hier wie in den meisten anderen 
Sfadten Niederosterreichs dasselbe Bild, wenn auch die Gesamtzahl 
wesentlich geringer ist. 

Man versteht es unter diesen Umstanden, daft die Stadte 1452 und 
wieder 1573 betonen, dal es bei ihnen „kein besonders Gewerb" gebe. Es 
fehlt hier eben em n stark entwickeltes Export gewerbe, das fiir den 
Fernkaufmann arbeitete. Das Schwergewicht der stadtischen Wirtscha ft 
liegt im Weinbau und im Handel. 9) 

Der Handel 

in der Friihzeit vor Ausbildung des Stadtewesens treten uns zwei 
Grundformen des Handels entgegen, die miteinander nur lose verkniipf t 
sind, der Fernhandel und der Nahhandel. Der Fernhandel vertreibt 
Giiter wie Salz und Metalle, die als Bergwerksprodukte an wenige Fund-
stellen gebunden waren, oder Giiter, die der gewerblichen Tatigkeit 
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hoher entwickelter Lander entstammten. Er dient in der Hauptsache 
den gesteigerten Bediirfnissen einer diinnen Oberschicht und wird ur-
spriinglich ganz iiberwiegend mit Waldprodukten bezahlt. So erscheinen 
neben Sklaven Pelzwerk, auch Honig und Wachs als typische Fern- 
handelsgiiter der Friihzeit und lange dariiber hinaus primitiverer Rand-
landschaften. Dieser Fernhandel liegt wie em n weitmaschiges Netz iiber 
der Bauernwirtschaft, die er nur mit einzelnen Produkten wie Eisen 
und Salz beriihrt. Mitscha-Marheim hat in seinem Beitrag bereits 
darauf hingewiesen, dati seit der Broncezeit nachweisbar das in den 
Bergwerken der Nordalpen gewonnene Salz und Kupfer die Donau 
herabgebracht und hier umgeschlagen wurde. Daneben aber besteht in 
jeder bauerlichen Wirtschaftslandschaft das Bediirfnis nach einem 
lokalen Marktverkehr. Er dient dem Ausgleich innerhalb der einzelnen 
Bauernwirtschaften und Agrarlandschaften, wie sie durch die Verschie-
denartigkeit des Bodens, des Klimas, beziehungsweise der von Jahr zu 
Jahr wechselnden Witterungseinfliisse hervorgerufen werden. Holz, 
Heu, Stroh, Getreide, vor allem aber Vieh kommen hier zu Markt, natal.- 
lich auch gewerbliche Erzeugnisse, die durch ihren Rohstoff an be- 
stimmte Standorte gebunden waren wie Erzeugnisse der TOpferei. In 
der Hauptsache dienen aber diese Wochenmarkte durchaus den Bedarf- 
nissen der bauerlichen Wirtschaft und sie behalten diese Funktion auch 
in mehr oder minder groliem, ortlich natiirlich verschiedenem Ausmali 
nach voller Ausbildung des Stadtewesens. 

Die Lebensbeschreibung des hl. Severin erzahlt uns von den gut 
besuchten Markten (nundinae frequentantes) der „Barbaren" nordlich 
der Donau in der Nahe der rugischen Konigsburg im spateren Stein um 
470/80. Hier kann es sich sowohl um Fernhandels- wie um lokale 
Wodienmarkte gehandelt haben. Doch wissen wir auch von der Existenz 
einer Goldschmiedewerkstatte am Konigshof der Rugier und kennen 
ihre Miinzpragungen. Das lafit bei dem engen Zusammenhang von 
Markt und Miinze doch auf einen erheblichen Handel schliefien. 

Dann treten uns handelsgeschichtliche Nachrichten erst wieder in 
der Karolingerzeit, im 9. und 10. Jahrhundert, entgegen. Die dem Fern-
handel dienenden Markte liegen naturgema an den grofien Straflen und 

besonders dicht an Rhein und Donau. Ein Kapitulare Karls des 
GroRen von 805 zahlt die Markte an der Ostgrenze des Frankenreiches 
auf, an denen der Handel mit Slawen und Awaren gestattet war. An 
der Donau erscheint hier Laureacum — Lorch, begreiflich zu einer Zeit, 
da der Kampf gegen die Awaren eben beendet und die neuerworbenen 
Ostlande erst organisiert wurden. Ein Jahrhundert spater gibt uns die 
Raffelstettner Zollordnung von c. 903 em n anderes Bild. Neben Rosdorf, 
Linz und Raffelstetten selbst werden uns als iistlichste Punkte nun 
Eparesburg (das man in der Gegend von Ybbs zu suchen hat) und Mau- 
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fern genannt. Da die Grenze der karolingischen Ostmark damals wenig 
niirdlich der Donau lag, ergibt sich der Wachauausgang als Umschlag-
platz fiir den Grenzhandel, wobei Mautern fiir das Land siidlich der 
Donau in Frage kommt, die andern namentlich nicht genannten Markte 
wohl nordlich der Donau zu suchen sind. Haupthandelswaren sind das 
Salz, daneben Eisen, Sklaven, Honig und Wachs, also die typischen 
Giiter des friihgeschichtlichen Fernhandels. Dan von „ Judaei et ceteri 
mercatores", von „ Juden und anderen Kaufleuten" die Rede ist, zeigt 
das fiir die Friihzeit bezeichnende Oberwiegen des Fremdhandlers. Darin 
sollte aber bald em n Wandel eintreten. Der rasche Anstieg von Bevel-
kerung und Wirtschaft vor allem seit dem 11. Jahrhundert beendet die 
Periode des „friihgeschichtlichen" Handels. Mit der Erweiterung und 
Verdichtung der Agrarlandschaft, der Ausbreitung und Vermehrung des 
Stadtewesens im hohen Mittelalter tritt auch im Fernhandel em n erheb-
licher Wandel em. Er intensiviert sich, so clan man geradezu von einer 
„mittelalterlichen Weltwirtschaft" sprechen konnte. Um die Funktion 
von Krems und Stein im Gefiige des eur op aischen Fernha n-
d e 1 s zu verstehen, ist es notig, diesen als Ganzes ins Auge zu fassen. 
Es lassen sich zwei grone Warenstrome unterscheiden, die sich allerdings 
mannigfach verkniipfen und iiberschneiden. Der eine ist der Levante-
handel der italienischen Seestadte, von denen fiir unseren Bereich vor 
allem Venedig in Betracht kommt. Er bringt die in Europa nicht vor-
handenen tropischen und subtropischen Produkte, Gewiirze, Drogen, 
Chemikalien, Baumwolle, auch kostbare Erzeugnisse des orientalischen 
Gewerbes. Der zweite Warenstrom nimmt semen Ausgangspunkt von 
dem europaischen Kernraum, in dem Verstadterung und gewerbliche 
Entwicklung am weitesten fortgeschritten waren. Dieser umfant Nord-
und Mittelitalien, Siid- und Westdeutschland, nordfranzosische Land-
schaften und vor allem die Niederlande, an der Spitze Flandern und 
Brabant. Von hier stromen die hochwertigen. gewerblichen Erzeugnisse 
in die primitiveren Randlandschaften Europas. Die Donau und die sie 
begleitende Strafle ist nun eine der mangebenden Linien, auf denen 
sich der Fernhandel vollzieht. Es sind die Rheinlander und Ober-
deutschen, die die Einfuhr nach Osterreich und wenigstens urspriinglich 
auch die Durchfuhr nach Ungarn in der Hand hatten. Fiihrend war 
neben Köln Regensburg. Aber um 1200 tritt her em n Wandel em. Wien 
erhalt das Niederlagsrecht. Das heilit, der von Wes-ten kommende Kauf-
mann mate hier seine Warenballen of fnen. und zum Verkauf anbieten. 
Wien schaltet sich als Vermittler in den Export nach Ungarn em. Die 
weitaus wichtigste Ware ist das T u c h. Wir wissen, clan 1458 die Preft-
burger Zollstatte 10.000 Ballen Tuch im Wert von 100.000 fl passiert 
haben. An diesem Gronhandel nach Osten waren Krems und Stein nicht 
beteiligt. Wohl aber an der Tucheinfuhr nach asterreich und ihrem 
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Umschlag in die nOrdlichen Teile Niedertisterreichs. Als Herkunftsland 
erscheinen Flandern und das Rheinland, seit dem 14. Jahrhundert auch 

Brabant, im spateren Mittelalter zunehmend Siiddeutschland, schliefflich 
&Amen, Maren und Schlesien. Die Kremser Tuchhandler (Hant- 
sneider) hatten ihre „Laube", ihr „Tuchhaus" auf dem Hohen Markt, dort 
wo die alten und bedeutenden Biirgergeschlechter saflen. Wir wissen 
nicht, ob sie selbst an der Tucheinfuhr beteiligt waren. In der Haupt- 
sache wird das Tuch von west- und siiddeutschen Kaufleuten hieher- 
gebracht worden sein. Der Steiner Zolltarif um 1200 nennt Kaufleute 
aus Passau, Regensburg, Köln, Aachen, Schwaben und „Latini", worun-
ter Italiener oder Wallonen gemeint sein konnen. Noch urn 1430 ist eine 
direkte Tuchlieferung eines Milner Kaufmanns in die Kleinstadt Weitra 
nachweisbar. Seit dem ausgehenden Mittelalter ist auch Einkauf auf 
den wichtigen Linzer Jahrmdrkten anzunehmen. Wohl aber war dem 
Kremser Tuchkaufmann der Detailausschnitt und die Versorgung der 
Umgebung vorbehalten. Es handelt sich gewill zum erheblichen Teil um 
fiir die Herrenschichten bestimmte Qualitdtsware. „Panni nobiles, qui 
anvar vulgari vocabulo nominantur" und „panni Lombardici", edle 
„einfarbige", d.h. flandrische, und ebenfalls hochwertige lombardische 
Tuche nennt das Kremser Handschneiderprivileg von 1305 ausdriick-

lich. Aber auch billigere Ware f iir den bauerlichen Bedarf ist eingefiihrt 
worden. Der aus dem Waldviertel stammende sogenannte Seifried Helb-
ling klagt urn 1300, dafl sich die Bauern in Tuch aus Gent, aus der 
fiihrenden Weberstadt Flanderns kleideten. Das wird man gewifl mit 
dem bei einem Satyriker angebrachten Kiirnchen Salz nehmen mlissen. 
Aber ahnliche Klagen horen wir auch sonst. Das bauerliche Sonntags-
gewand scheint zum erheblichen Teil aus importiertem Tuch gefertigt 
worden zu sein. Im spateren Mittelalter trill dann auch billigeres Tuch 
aus_ Bohmen und Maren dazu. Wenn das Kloster St. Peter in Salzburg 
zwischen 1340 und 1415 in Krems Kuttentuch fur seine Monche ein-
kauft, so wird man wohl mit Tuch aus den Sudetenlandern rechnen 
miissen. Doch kann es sich in dieser Zeit auch noch urn niederoster-
reichisches Tuch gehandelt haben. Denn im 14. Jahrhundert ist uns eine 
starkere Tucherzeugung in St. Pollen und Tulin bezeugt, die spater ver-
schwindet. 1432 wird uns in Krems em n Tuchhandler aus Neuhaus in 
&Amen genannt, 1441 sind zwei Tuchhandler aus Budweis im Markt 
Kottes nachweisbar. 1566 horen wir, clafl die bohmischen Kaufleute, die 
in Krems Eisen einkauften, Tuch hieher brachten. Im 16. und 17. Jahr-
hundert war es den Tuchhandlern aus Behmen und Mahren nur ge-
stattet, Tuch stiickweise zu verkaufen, nicht aber im Kleinhandel zu 
vertreiben. 1594 umfaflt das Lager eines Kremser Tuchhandlers Ware 
aus &oilmen (Zwickau, Braunau), Mahren (Zlabings, Triesch), Schlesien 
(Landeshut) und Meissen (Sachsen). 
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Neben der Tucheinfuhr gab es aber auch eine nicht unerhebliche 
Einfuhr von Konfektionsware. Schon der Tarif der Steiner Maut von 
1200 nennt „Chramgewant", vor allem „caligae" und „almucia", und wir 
erfahren, dafi sie nach dem Dutzend verzollt wurden. Das Kremser 
Handschneiderprivileg von 1305 bestimmt, dal „caligae de Bruck" von 
Gasten nur dutzendweise verkauft werden diirfen. „Caligae de Bruck" 
sind Hosen aus Briigge, der grofien, eben damals zum Weltmarkt empor-
gestiegenen Stadt in Flandern, wie wir aus der gleichzeitigen Reim-
chronik des Ottokar aus der Geul erfahren. Wenn eine .jiingere Hand-
schrift dafiir Hosen aus Briissel hat, so seller' wir, daIi der Sitz dieses 
fiir den Massenexport arbeitenden Exportgewerbes Flandern und Bra-
bant, daneben das Rheinland war. So kauft das Regensburger Handels-
haus der Runtinger 1387 Hosen in Brussel. Noch im Kremser Zolltarif 
von 1523 werden Rocke, Hosen und Wamser genannt und in den gleich-
zeitigen Mauttarifen von Enns und Emmersdorf erscheinen Bauernhosen 
und Bauernjoppen, die wie schon urn 1200 in Stein nach dem Dutzend 
verzollt werden. Wir haben also mit ein.em Massenimport von Konfek-
tionsware f iir den ba,uerlichen Bedarf zu rechnen, eine Tatsache, die 
u.a. auch fiir die Geschichte der Trachten von erheblichem Interesse ist. 
Wissen wir doch, clafi in der bauerlichen Tracht bestimmte Moden alterer 
Jahrhunderte dauernd fixiert sich erhalten haben. 

Die Funktion, die Krems im Handel mit Tuch und fertigen Klei-
dern hatte, ist, an grolien Handelsstadten gemessen, gewif bescheiden. 
Es ist einer der zahlreichen Platze zweiten. Ranges, die die Verbindung 
zwischen. Grahandel und Abnehmer herstellen. Die Patente von 1593 
und 1650 raumen den Kremser Tuchhandlern das Recht em, auf Jahr-
markten und Kirchtagen nach der Elle auszuschneiden and zu ver-
kaufen. Hire Zahl betragt vom Ende des 16. bis zum 18. Jahrhundert 2-3. 

A.hnliches wie vom Tuch gilt auch von den anderen Textilien. 
Leinwand wurde in betrachtlichem Mafie im bauerlichen Haushalt er-
zeugt. Dariiber hinaus fand aber auch eine erhebliche Einfuhr, und 
zwar sowohl feinerer wie grober Ware (Zwilch, Rupfen), aus den Nieder-
landen, aus Schwaben und der Schweiz (Ulm, St. Gallen), aus Schlesien 
(Neisser Ziechen) und aus Bohmen und Mahren statt. Die Leinwand ging 
von Krems in die Markte und Dorfer nOrdlich und siidlich der Donau, 
zum Teil an Schneider oder Hausierer („Walische"). 

Recht erheblich war im 17. und 18. Jahrhundert der Handel mit 
Juchtenleder, das hauptsachlich iiber Krakau, doch auch iiber Breslau 
vermutlich aus Ruffland kam und von Krems nach Oberdeutschland 
(Regensburg, Niirnberg) und Wien, aber auch an die Schuster der Klein-
stadte des Waldviertels (Zwettl) weiterging. 

Unter den Metallwaren treten „Niirnberger Waren" hervor. Aus 
Schlesien werden in den neueren Jahrhunderten betrachtliche Mengen 
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von Blei und Bleiglatte eingefiihrt. Unmittelbar am Italienhandel, ob es 
sich nun um Levantewaren, Olivenol, Stidfriichte oder um gewerbliche 
Erzeugnisse der italienischen Stadte handelte, waren Krems und Stein 
nicht beteiligt. Das Privileg Friedrichs III. von 1463, das ihnen den 
direkten Handel mit Venedig erlaubte, blieb ohne Wirkung. Man bezog 
diese Waren wohl iiberwiegend aus Wien oder Wiener-Neustadt, im 
17. Jahrhundert auch aus Villach. Doch gelangten sie auch iiber den 
Pyhrnpali in die oberosterreichischen Stadte und auf den weiter west-
lich gelegenen Strafien nach Regensburg. Auch aus Bozen sind sie wohl 
bezogen worden, zusammen mit Tiroler Wein, der nach Norden weiter 

verhandelt wurde. 
In der Neuzeit gewinnt die Einfuhr von Kolonialwaren, darunter 

Tabak, aus dem Westen standig an Bedeutung, obwohl sie noch immer 
von Italien bezogen wurden. Hier ist nun em n Faktor in Betracht zu 

ziehen, der die abseitige Lage von Krems und Stein, sowohl von der Ost-
weststralie, auf der die hochwertigen, von Frachtkosten nur wenig be-
lasteten Waren ebenso transportiert werden konnten wie zu Schiff auf 
der Donau, und von den nach Italien zielenden Strafien einigermalien 
aufwiegt. Krems und Stein waren Umschlagplatze fiir Massengiiter wie 
Eisen, Salz und Wein. Dabei konnten iene Waren als Zu- oder 
Gegenfracht auch aus Stadten hergebracht werden, die an sich durch 
ihre Lage nicht konkurrenzfahig waren und der Kaufmann aus den 
nordlichen Nachbarlandern, der her seine Massengiiter bezog, f and es 
bequem, sich her auch mit den anderen Giitern zu versorgen, die er in 
Wien wohl billiger hatte haben konnen, die er aber von dort eigens hatte 
holen miissen. Kolonialwaren nehmen im Kremser Zolltarif von 1523 einen 
breiten Raum em. Im Lager eines Kremser Tuchhandlers finden wir 
1596 Gewiirze, Drogen und Baumwolle und em n Eisenhandler importiert 

gleichzeitig auch Heringe aus Schlesien und fiihrt Niisse nach Behmen 
und Mahren aus. Die Heringe, schon im Steiner Zolltaric von 1200 ge-
nannt, und der Stockfisch kommen im 17. und 18. Jahrhundert vor allem 
iiber Sehlesien, besonders von Breslau. So sehen wir denn noch im 17. 
und 18. Jahrhundert einen nicht unerheblichen Kolonialwarenhandel 
nach Bohmen, Mahren, Schlesien und Polen im Gange, der nur zu ver-
stehen ist, wenn man ihn als Begleitgut des von Krems ausgehenden 
Eisenhandels betrachtet. Ebenso brachten die bohmischen und mähri- 

schen Kaufleute, die nach Krems um Eisen und Salz fuhren, ihr Tuch 
mit. 

Wenn wir uns nun den M as seng ii tern zuwenden, so sind es 
drei, Wein, Eisen und Salz. Der Wein wachst im Lande und ist das wich-
tigste Ausfuhrgut, das Eisen und Salz entstammt dem nordalpinen Berg-
bau der Nachbarlander. Obwohl sie also wesentlich kiirzere Wege 
zuriickzulegen haben, als die Kolonialwaren und die gewerblichen Er- 

, 
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zeugnisse des Westens und Siidens, so sind sie als geringwertige Massen-
giiter doch mit hohen Frachtkosten belastet. Man hat berechnet, (IA emn 
Tuchwagen den 167fachen Wert eines Salzwagens reprasentierte. Hier 
war die Beniitzung des billigen Wasserweges einfach zwingend. Damit 
tritt aber die Lage von Krems und Stein an der Donau voll in Geltung: 
es war zum Umschlagplatz fur diese Giiter geradezu pradestiniert. 

Das wichtigste Ausfuhrgut war der W e i n, der nach Siiddeutsch-
land, in geringerem Mafie auch nach Norden ging. Das Land war fur 
den Weinhandel in bestimmte Handelsgebiete geteilt. Das Gebiet siid-
lich der Piesting um Wiener-Neustadt exportierte nach der Steiermark, 
das Viertel unter dem Wiener Wald nordlich der Piesting iiber Wien nach 
Westen. Wein, der nordlich der Donau gebaut wurde, durfte nicht auf 
den Wiener Markt gebracht werden. Die nordlich der Donau gewach-
senen Weine wurden, soweit man sie nicht nordwarts ausfiihrte, in 
Korneuburg und in Krems-Stein verladen. So sind Krems und Stein 
Vororte der Weinlandschaft nordlich der Donau, aus der ihr das Export-
gut zustromt. Wir kennen den Umfang des Weinexports an der Donau 
seit etwa 1400. Scion fiir die Mitte des 13. Jahrhunderts wird mit guten. 
Griinden eine Ausfuhr von 20.000 hl vermutet. Im Jahre 1400 betrug sie 
nach den Passauer Mautbiichern 100.000 hl, in der zweiten Halfte des 
16. Jahrhunderts erscheint sie nur wenig geringer. Urn 1400 betrug der 
Wert der Ausfuhr etwa 125.000 Pfund. 40% davon gehoren den auslan-
dischen Kaufleuten, die ihren Wein vor allem in Wien eingekauft haben 
diirften, indem sie den Erlos der abgesetzten Waren darin anlegten. Den 
Osterreichern verbleiben 60%. Unter diesen aber stehen Krems und 
Stein an der Spitze, die zusammen fast em n Viertel der osterreichischen 
Ausfuhr verzollen. Wenig stand ihnen Ybbs nach, dann folgen erst 
Wien und Klosterneuburg mit je 8%. Am starksten ist Stein mit 13 Hand-
lern an der Weinausfuhr beteiligt, denen 3 Kremser und 4 Wiener 
gegeniiherstehen. Hervortreten unter den Kremsern der Stadtrichter Veit 
Pucher, der in zwei Jahren 5500 hl ausfiihrt, unter den Steinern Tungel 
mit 4460 hl und Jorg Paltram mit 3740 hl. Der von den beiden Steinern 
ausgef iihrte Wein reprasentiert em n Handelskapital von ca. 6800 Pfund, 
eine gewaltige Summe, wenn man bedenkt, dali die ordentliche Stadt-
steuer der beiden Stadte damals 200, eine aufierordentliche 1469 360 
Pfund betrug. Vor allem mull es in Stein eine reiche und recht selbst-
bewulite Handlerschicht gegeben haben. Im Jahre 1590 passierten die 
Maut Stein 176.000 hl, von denen allerdings em n betrachtlicher Teil wei-
ter ostlich verladen word en war. Audi nach &Amen wurde von Krems 
aus Wein verf iihrt. 

Das alteste her gehandelte Massengut ist das S a 1 z. Es ist ja nicht 
nur em n Genulimittel, sondern war in den alteren Jahrhunderten vor 
allem als Konservierungsmittel (Fleisch, Kraut, Ruben) in der land- 
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lichen und stadtischen Wirtschaft unentbehrlich. Salzhandel kann an 
der Donau schon in der vorgeschichtlichen Zeit angenommen werden, in 
der Karolingerzeit ist es die Hauptware im Flufiverkehr. Es kam zumeist 
aus der bayrischen Saline Reichenhall, wo uns schon ca. 1127 Siegfried, 
Sohn des Rapoto von Krems genannt wird, dann seit etwa 1150 aus dem 
salzburgischen Hallein und dem berchtesgadischen. Schellenberg. Dieses 
„hallische" Salz erhalt aber seit etwa 1300 einen starken Konkurrenten 
in der neuen Saline Hallstatt. Neben dem alteren Aussee, das die Steier-
mark and Teile Karntens belieferte, wird Hallstatt zur Hauptsaline im 
Herzogtum Osterreich. Sie gehort dem Landesfiirsten, ist sein Kammer-
gut und die ganze umgebende Landschaft mit dem Hauptort Gmunden, 
die darum noch heute „Salzkammergut" heilit, wird der Salzgewinnung 
dienstbar gemacht. Bald beginnt der Konkurrenzkampf mit dem halli-
schen Salz. Doch reichte es of fenbar noch nicht aus, den Bedarf des 
ganzen Landes zu decken. Bald kam es zu einer Regelung der Absatz-
gebiete. 1361 wird das Land nordlich der Donau dem „hallischen" Salz 
vorbehalten. Im Jahre 1398 setzen die Herzoge Wilhelm und Albrecht IV. 
von Osterreich auf Grund eines Vertrages mit Salzburg fest, clan das 
Gmundner Salz dem Land siidlich der Donau vorbehalten sei, wahrend 
das hallische in den nordlichen Landesvierteln Ober- und Niederoster-
reichs and dariiber hinaus in den salzlosen Landern &Amen und Mahren 
abgesetzt werden sollte. Der Kampf war damit nicht beendet, immer 
wieder sehen wir das Gmundner Salz auch nach Norden vordringen. 
Aber die Produktion geniigte offenbar nicht, um das hiillische Salz zu 
verdrangen. So bleiben in Niederosterreich Stein und Korneuburg die 
Hauptmarkte fiir das hallische Salz. 1433 wird der Salzhandel iiber 
Stein hinaus ausdriicklich verboten, das hen, es war der Niederlags- 
platz. Da.6 es von hier nicht nur ins nordliche Niederosterreich, son-
dern auch in die angrenzenden Gebiete gebracht wurde, zeigt uns eine 
Nachricht von 1430, da Herzog Albrecht die Stadt Krems warnt, claIi die 
aus Neuhaus im siidostlichen Bohmen kommenden Salzwagen heimlich 
Bewaffnete in die Stadt bringen konnten. 

Krems war urspriinglich am Salzhandel nicht beteiligt and die 
Steiner scheinen ihre Monopolstellung weidlich ausgenutzt zu haben. 
Als aber Stein 1485 in die Halide des Konigs Matthias von Ungarn ge-
f alien war, erlangte Krems 1488 von Kaiser Friedrich III. die Verlegung 
der Salzniederlage von Stein nach Krems. Die Folge war em n Jahrzehnte 
langer, erbitterter Streit zwischen beiden Stadten, in dem es sogar zu 
einer zeitweisen Trennung kam und der schliefflich dahin entschieden 
wurde, dafi an Krems wochentlich em n bestimmtes Quantum Salz von 
Stein geliefert werden mine. Wahrend dieses Streites hatte sich aber die 
Lage im Salzwesen wesentlich verandert. Schon. die Kremser Niederlage 
bezog sich auf Gmundner Salz, em n Zeichen, dali es im Vordringen 
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Unter Maximilian ging auch die Salzgewinnung in Hallstatt in die Hand 
des Landesfiirsten iiber. Man geht daran, das hallische Salz vollig aus 
Ober- und Niederosterreich, aber auch aus Siidbiihmen und Mahren zu 
verdrangen. Mit der Erschlidiung der Saline Ischl seit 1565 gewinnt das 
Cmundner Salz vollends die Oberhand. Unter Kaiser Ferdinand II. wird 
nun auch der Salzhandel verstaatlicht. Anstelle der Salzhandler treten 
staatliche Salzamter. Da aber jetzt die Habsburger auch in den biihmi-
schen Landern herrschen, so bleibt Stein doch em n wichtiger Umschlag-
platz fiir Salz. Doch waren die Steiner Salzhandler nun darauf be-
schrankt, das Salz im Steiner Salzamt zu kaufen und im lokalen Um-
kreis abzusetzen. Das landesfiirstliche Regalprinzip hat sich hier durch-
gesetzt, nicht nur den Bergbau, sondern auch Transport und Handel 
einbezogen, so dal die Moglichkeit zu grofien Geschaften nicht mehr ge-
geben war. 

Eine noch wichtigere Rolle als das Salz spielt im osterreichischen 
Wirtschaftsleben das Eise n. Denn her liefert der Bergbau nicht blot/ 
em n wichtiges Rohprodukt, sondern auch die Grundlage fiir em n ausge-
breitetes, weite Landschaften erfiillendes Halbzeug- und Fertigwaren-
gewerbe, dessen Erzeugnisse im Handel eine erhebliche Bedeutung 
haben. Eisen wird an vielen Stellen gefunden und kann im Kleinen ab-
gebaut und geschmolzen werden. So ist es seit Beginn der Eisenzeit ge-
wonnen worden. Aus der Gegend um Krems kennen wir zwischen 
Donau und Kamp aus dem 11. und 12. Jahrhundert solche Eisenfund-
stellen. Im Steiner Zolltarif von ca. 1200 erscheinen „massae fern", 
Schmiedeeisen. Eben damals entsteht aber etwas Neues. Der steirische 
Erzberg, seit langem bekannt und abgebaut, wird zur Grundlage eines 
grafien Eisenproduktionsgebietes. Es ist em n Vorgang, der durchaus in 
den Zusammenhang des von uns skizzierten Ausbaus der mittelalter-
liChep Kulturlandschaft, von Rodung und Stadtbildung hineingehort. 
Denn nun werden grofle, siedlungsarme Wald- und Gebirgslandschaften 
in der Obersteiermark und im siidlichen Ober- und Niederosterreich 
von der Eisenwirtschaft durchdrungen. Am Erzberg selbst tritt uns be-
reits eine Zweiteilung entgegen, die fiir die Gliederung der ganzen 
Eisenlandschaft grundlegend wird. Der Erzberg wurde sowohl von 
Siidosten, vom Markt Vordernberg, wie von Nordwesten von dem Markt 
Innerberg-Eisenerz her abgebaut. Der stadtische Vorort des Vordernber. 
ger Gebietes ist Leoben, es reicht mit semen Verarbeitungsstatten auch 
ins siidostliche NiederOsterreich, ins Viertel unter dem Wiener Wald 
herein. Fiir Krems und Stein kommt aber nur das Innerberger Gebiet in 
Betracht. In Innerberg-Eisenerz liegen die Blahhauser oder Radwerke, 
in denen das Erz geschmolzen wurde. Dann wurde es in durch Wasser-
kraft betriebenen Hammerwerken zu Schmiedeeisen oder Stahl ver-
arbeitet. Da aber die Walder in der Umgebung von Eisenerz den grofien 
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Bedarf an Holzkohle fiir die Schmelzbfen und Hammerwerke nicht 
decken, auch fiir die im Gebirge sich zusammenballenden Menschen 
nicht geniigend Nahrungsmittel beschaf ft werden konnten, werden die 

Hammerwerke seit dem 14. Jahrhundert in die Mier der Erlauf und 
Ybbs, der Enns und der oberOsterreichischen Krems verlegt. tther den 
Rad- und Hammerwerken aber stehen. die Eisenhandler im Vorort des 
lnnerberger Gebiets, in der Stadt Steyr, die nicht nur den weithin 
reichenden Absatz organisieren, sondem auch den Rad- und Hammer-
meistern das zur Aufrechterhaltung der Produktion notige Kapital vor-
schiefien, sie „verlegen". In dieses System fiigt sich als „viertes Glied" 
der „Provianthandel", vor allem der Markte Purgstall, Gresten und 
Scheibbs, die das Eisengebiet mit Lebensmittel versorgten und daher 
direkt Eisen fiir ihre gewerblichen Werkstatten bezogen. In dieser 
Landschaft erwachst aber nun em n ausgebreitetes, Eisen verarbeitendes 
Gewerbe, an der Spitze die Klingen- und Messerschmiede und die 
Hammerwerke der Sensenschmiede. Aber auch zahlreiche andere Eisen-
waren wie Nagel, Draht, Werkzeuge, Waf f en usw. werden hier erzeugt. 
Das Gebiet des Eisengewerbes reicht vom siidostlichen OberOsterreich 
tief nach Niederosterreich hinein. Wir haben seine Bedeutung für 

Waidhofen an der Ibbs bereits kennen gelernt. Es ist aber keineswegs 
auf die Stadte beschrankt, sondern sitzt iiberall in den Markten und 
Grundherrschaften in den zur Donau strebenden Flu fitalern von der 
Enns his zur Traisen und dein Golsenbach. Auch im Waldviertel be-
stand eine Anzahl von Hammerwerken, so in Meisling im Kremstal oder 
bei Gars am Kamp. Noch heute hat eine Zahl bedeutender Stahl- und 
Eisenwerke ihren Standort dort, wo nicht natiirliche Bedingung.en, son-
dern das Vorhandensein einer uralten Tradition der Eisenverarbeitung 
und eine in ihr verwurzelte geschulte Facharbeiterschaft vorhanden 
sind. Man muff diese Eisenlandschaft als em n Ganzes sehen und zu ihr 
noch die unmittelbar im Westen anschlidiende Salzlandschaft im stei-
rischen und oberosterreichischen Salzkammergut dazu nehmen und 
diese nordalpine Bergbaulandschaft mit ihren Bergwerken, Sudhausern 
und Hiitten, ihren Hammerwerken und den mannigfaltigen Werk-
statten des Kleineisengewerbes zwischen Traun und Wiener Wald als 
Einheit fassen, um ihre wirtschaftliche Bedeutung und hier nicht zu-
letzt als Erzeugungsstatte von Ausfuhrgiitern richtig einzuschatzen. 

Der Handel mit diesen Giitern lief vor allem iiber Steyr. Von hier 
kommt es in die Legstadte an der Donau. In Oberosterreich sind dies 
Wels, Linz, Freistadt und Enns. Von hier ging das Eisen nach Westen in 
die Lander des Deutschen Reichs und dariiber hinaus, dann nord-
warts nach Bohmen. In Niederosterreich treten uns neben Melk und 
Emmersdorf, die nur lokale Bedeutung haben, Krems und Wien ent-
gegen. Von Wien, wohin auch das Vordernberger Eisen gelangt, geht der 
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Weg nach Osten, nach Ungarn. Krems aber ist der maligebende Um-
schlagplatz fiir Eisen und Eisenerzeugnisse, die ins nordliche Nieder-
osterreich, nach Mahren und Sdilesien, nach Polen und Ruffland gelan-
gen. Es kann kein Zweifel sein, dal/ das Eisen neben dem Wein das 
tragende Element der Handelsstellung von Krems war und dal/ die 
anderen Waren, die hier gehandelt wurden, eben den Wegen des Eisens 
folgten. Wieder sind es die alten, scion in der Urzeit begangenen Stralien 
am Rand des Manhartsberges, auf denen das Eisen verfrachtet wurde. 
Eisenverarbeitung und Eisenhandel sind in Krems seit dem 13. und 
14. Jahrhundert nachweisbar. Doch kam der Handel erst im 16. Jahr-
hundert mit der Durchbildung der Eisenlandschaft zu voller Entwick-
lung. 1563 wird die Eisenniederlage bestatigt, 6 Eisenha.ndler sind hier 
mit der Versorgung Niederosterreichs nordlich der Donau und zur Aus-
fuhr dariiber hinaus allein berechtigt. Das Geschaft mull recht bedeutend 
und ertragreich gewesen sein. Denn als sich 1568 die Steyrer Eisen-
handler mit den Eisenkaufleuten der Legstadte zu einer Ge-
sellschaft zusammenschlossen, um die Rad- und Hammermeister ver-
legen zu kon.nen., brachte Steyr 35.000, Enns, Linz und WeIs zusammen 
6000 fl, Wien 12.000 fl, Krems und Stein aber 36.000 fl auf. Der Eisen-
handler Blasius Reisner, dessen nachgelassenes Vermogen 1600 auf fast 
18.000 fl geschatzt wird, hatte der Stadt Steyr 2000 fl vorgeschossen, die 
in Eisen abzustatten waren. Sorgfaltig lichen die beiden Stadte die 
Donau von Grein his zur March iiberwachen, um eine Umgehung ihres 
Stapelrechtes zu verhindern. Tatsachlich horen wir 1577, dal/ Eisen-
waren unter Umgehung der Kremser Niederlage bei Hollenburg iiber 
die Donau gebracht und von dort direkt nach Krakau verfrachtet wur-
den. Aus dem Jahre 1668 wissen wir, dal/ damals 2000 Zentner Stahl und 
4000 Zentner Roheisen aus Steyr bezogen wurden. Dazu aber treten 
die zahlreichen Kleineisenwaren. Der Eisenhandel hat sich mit Schwan-
kungen durch das 18. Jahrhundert erhalten. 1741 schlossen sich die 
6 Handler zu einer Handelsgesellschaft zusammen. 

Nicht von wesentlicher Bedeutung scheint die Stellung der beiden 
Stadte im Holzh andel gewesen zu sein. Holz war fiir die Wirt-
schaft des vorindustriellen Zeitalters em n grundlegender Rohstoff. Als 
Bauholz, da man die Verwendung eiserner Trager nicht kannte, als 
Brennstoff sowohl im Hause wie in Gestalt der Holzkohle in den Werk-
statten war es unentbehrlich. Groli war der Holzbedarf in der Eisen-
landschaft, aber auch in den Weingebieten (Weinstecken, FaIiholz). Am 
schwierigsten war es aber, den Holzbedarf einer Grastadt wie Wien 
zu decken. Da Holz mit Frachtkosten besonders hoch belastet ist, konnte 
es praktisch nur zu Wasser auf der Donau zugef iihrt werden. So be-
zieht Wien nachweisbar vom 14. his ins 18. Jahrhundert sein Holz auf 
der Donau und ihren Nebenfliissen bis hinauf zu Lech und Isar. Haupt- 

57 



holzhandelsplatze waren WeIs, Steyr und Spitz. Krems und Stein er-
scheinen nur gelegentlich. Sie hatten ja selbst einen betrachtlichen Be-
darf sowohl in der Stadt wie fiir den Weinbau zu decken. Eine Holzlad-
statt vor dem Steiner Tor wird uns 1437 genannt. 

Ebenso treten die beiden Stadte im Grolihandel mit A gr ar e r-
z eugnis s en wenig hervor. Sie beschranken sich iiberwiegend auf 
die Deckung des eigenen Bedarfes. Getreide kam vor allem von den 
landlichen Wochenmarkten wie Stockerau, Neu-Pella und Langenlois 
und ging iiber die Steiner Ladstatte in das Weingebiet der Wachau, dann 
in den „Provianthander nach Scheibbs, Purgstall und Gresten, aber 
auch nach Steyr zur Versorgung der Eisenlandschaft. Auch Erbsen und 
Hirse (Prein) wurden dorthin verfrachtet. Der Verkehr mit Getreide 
war auf der Donau nicht allzu bedeutend. In den Jahren 1578-90 
passierten die Steiner Maul im jahrlichen Durchschnitt 225_0 t Getreide, 
die „aufwarts aus dem Lande" verfiihrt wurden. Das entspricht einer 
Anbauflache von ca. 6000 Joch. Gemessen an den auf den Markt gelan-
genden Uberschiissen ist diese Zahl nicht bedeutungslos. Aber sie halt 
keinen Vergleich mit wirklich grolien Getreideexportgebieten aus. So 
sind um dieselbe Zeit in Danzig aus dem grolien Einzugsgebiet der 
Weichsel um 100.000 t jahrlich zur Verschiffung nach Westeuropa um-
geschlagen worden. Der Kremser Wochenmarkt hat wohl wesentlich 
den lokalen Bediirfnissen gedient und war kein Sammelpunkt ftir den 
Getreidehandel. Wir horen 1590, dati hier die Bauern auf alien Wochen-
markten „ihr failes Getraidt" anboten und auch auf den Jahrmarkten 
em n starker Umsatz von „drucknen Waren" war. Das zeigt auch die be-
schrankte Geltung des Kremser Metzens, dessen raumliche Geltung hin-
ter dem Mistelbacher, Eggenburger oder Waidhofner Metzen zuriick-
stela. Von Gespinstfasern trill der Had's wenig hervor, auch von Gar--
nen horen wir nichts, doch ist Leinol vor allem aus dem Waldviertel und 
Miihlviertel nach Krems gebracht worden. Hanf kommt aus Mahren. 

Gering war auch der Anteil der beiden Stadte am 0 chse n-
hande I, der vor allem aus Ungarn kam. Dieser Viehhandel diente so-
wohl der Versorgung Wiens wie auch des Landes, das semen Fleisch-
bedarf nicht selbst zu decken imstande war. Selbst eine kleine Stadt wie 
Eggenburg war auf die Einfuhr ungarischer Ochsen angewiesen. Auf 
den Kremer Simonimarkt wurden 1454 610 Stuck Ochsen aufgetrieben 
von Handlern und Fleischern donauabwarts, darunter auch aus Prefi-
burg. Verkauft wurden sie in die Umgebung, ins Waldviertel, ins west-
liche Niederiisterreich und nach Oberosterreich. 'Unter den Kaufern er-
scheinen neben stadtischen Fleischern auch geistliche und weltliche 
Grundherrschaften. Hier bat es sich wohl um Zugochsen gehandelt, die 
auf den herrschaftlichen Meierhofen allein verwendet -wurden. Der un- 
garische Ochsenhandel war in hohem 	Durchfuhrhandel nach Slid- 
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und Westdeutschland. So erscheinen schon im 14. Jahrhundert Wiener 
Viehhandler in Frankfurt am Main. Zwischen 1578 und 1593 passierten 
jahrlich 15.000 — 20.000 Ochse-n die Maul zu Markersdorf bei St. Polten. 
Da sich dieser Viehtrie.b aber auf der Ostweststralie vollzog, waren die 
beiden Stadte an ihm nicht beteiligt. Dagegen ist den Fleischern beider 
Stadte im 16. Jahrhundert der unmittelbare Einkauf in Ungarn gestattet 
worden. 

Von Viehpr odukt en kommen Kase und (Butter-)Schmalz aus 
Bayern und Salzburg, dann aus Ostbohmen (Pilgram) und Mahren, aus 
dieseii Landern auch gesalzene Butter. Unschlitt war als Rohstoff fiir 
Kerzen, vor allem zur Beleuchtung der Bergwerke sehr gesucht. So be-
gegnet uns 1562 em n Kaufmann aus Zlabings, der in Krems und Um-
gebung grofiere Mengen Unschlitt fur die Bergwerke in Joachimstal in 
&amen kaufte. Gleichzeitig bemalite sich die Oberosterreichische Re-
gierung in Innsbruck urn die Erlaubnis, bis zur Linie Krems—St. Pollen 
Unschlitt fiir die Tiroler Bergwerke erwerben zu diirfen. Krems ist emn 
Sammelpunkt f iir S ch a f woll e, die von den umliegenden Grund-
herrschaften und den Kleinstadten des nordlichen NiederOsterreich 
kommt und nach Norden, so in die Tuchmacherstadt Iglau, ausgefahrt 
Wird. Ahnliches gilt von Be tt f eder n. Am Handel mit Landespro-
dukten waren im 17. Jahrhundert die Juden stark beteiligt. So trill urn 
1660 Salomon Samson, „ Jud zu Leus" (Langenlois) in Handel mit Ge-
treide, Schafwolle und Federn stark hervor. 

Von „Grofihandel" wird man in Krems und Stein stets nur mit 
einiger Zuriickhaltung sprechen konnen.. Soweit wir sehen, waren die 
fahrenden Kaufleute stets auch im lokalen Kleinhandel tatig. Ein Zwi-
schenglied zwischen dem Fern- und dem Nahhandel bilden die zahl-
reichen Jahrmarkte und Kirchtage, auf denen die Bauern ihre Bediirf-
nisse an Handelswaren deckten. Wir wissen, dafi den Kremser Tuch-
handlern hier der Detailausschnitt von bahmischem Tuch vorbehalten 
war. Wie aber die auswartigen Jahrmarkte von den Kremsern auf- 
gesucht wurden, so kommt auf die Kremser Markte nicht nur eine 
betrachtliche Zahl von grolieren Handlern, sondern auch kleine Markt- 
fahrer und Hausierer, oft aus weiter Ferne. Unter diesen werden uns im 
17. Jahrhundert nicht nur Leute aus Krain und Mailand, einmal zwei 
Franzosen, vor allem aber die in den Akten und Verordnungen der 
friihen Neuzeit oft erwahnten Schotten und Savoyarden genannt, An-
gehorige von armen Gebirgslandern, die in der Ferne als Hausierer ihr 
Brot zu verdienen suchten. 

Versuchen wir noch den IIandelsraum der Stadt abzustecken, wie 
ihn die Waagbiicher des 17. und 18. Jahrhund.erts erkennen lassen. Er 
reicht von Wien im Osten bis Regensburg, Nurnberg und Augsburg. 
Auch St. Gallen, Zurich und Bozen werden gelegentlich erwahnt. Im 
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Norden mid Nordosten erscheinen Ostbohmen, Mahren (nicht nur mit 
alien grofleren Stadten, sondern auch den Kleinstadten und Markten, 
wie Triesch, Teltsch, Jamnitz, Eibenschitz, Pohrlitz, Auspitz, Nikolsburg, 
Neutitschein, Romerstadt u.a.), dann Schlesien, vor allem Breslau, aber 
auch Troppau, Freudenthal, Landeshut, Griissau, Liegnitz, endlich in 
Polen stark hervortretend Krakau, daneben auch Warschau, Lublin, 
Thorn und gelegentlich auch Danzig. Damit sind aber nur die Kontra-
henten der Kremser Kaufleute genannt. Ein guter Teil der von jenen er-
worbenen Giiter, vor allem Eisen und Eisenwaren (Sensen), sind weit 
dariiber hinaus bis nach Ruffland gegangen, wie die schlesischen und 
polnischen Kaufleute fiir Waren wie Heringe, Juchten, Wachs nur Ver-
mittler waren. Im Jahre 1658 finden wir Bartholomaus Egartner als 
,Faktor und Gewalttrager der gesamten polnischen Handelsleute" in 
Krems, eine Stelle, die nach semen Angaben jedenfalls schon seit mehr 
als 40 Jahren bestand. Es nimmt unter diesen Umstanden nicht Wunder, 
dafl die Wiener Groffliandler die Konkurrenz nicht nur von Linz, son-
dern auch von Krems unangenehm empfanden, such dies em n Beweis, 
dafl Krems neben Wien eine selbstiindige Stellung im Fernhandel inne- 
hatte. 

Wir vermogen nicht anzugeben, wie weit die Kremser Kaufleute 
selbst aktiv tatig waren und wie weit sic sich auf den Umsatz an Ort 
und SteIle beschrankten. Die Kaufleute, mit denen Krems in Beziehung 
stand, waren, abgesehen von den Juden, weit iiberwiegend Deutsche, 
auch in Krakau.. Doch erscheinen hier wie in Wien auch italienische 
Firmen, in Krakau auch vereinzelt Polen. Martin Zeiller sagt in seinem 
„Itinerarium Germaniae" von 1632, dafl die Kremser Jahrmarkte von 
vielen Kaufleuten aus „Teutschland, Ungarn, Polen und Boheim etc." 
besucht werden. 

So reich und mannigfaltig das Bild nun ist, dafl sich vom Handel 
beider Stadte entwerfen Mt, so ware es doch falsch, ihre Bedeutung zu 
iiberschatzen. Die Sadie haben ihre bestimmte, durch die natiirlichen 
Gegebenheiten bedingte Funktion. Sic sind em n wichtiger Handelsplatz, 
ohne zu den maflgebenden Punkten des Fernhandels zu gehiiren. Hier 
ist das Zuriicktreten einer der wichtigsten und wertvollsten Waren des 
flandels aus dem Osten, der Pelze, em n sicheres Zeichen. 

Dein entspricht auch die handelspolitische Stellung der Stadte und 
ihre Markteinrichtungen. Die Stadte sind landesfiirstlich, sic gehoren 
zum Kammergut. Die Herrschaft iiber die Regalien ermoglichte es dem 
Landesfiirsten, den Bergbau und die Verkehrswirtschaft in seine Kam-
mergutspolitik, in der sich finanzielle und wirtschaftliche Gesichts-
punkte untrennbar verbinden, einzuordnen. Die Herrschaft iiber 
Straflen, Zolle, Miinze und landesfiirstliche Stadte schuf die Voraus-
setzung fiir eine Verkehrs- und Handelspolitik, die eine Abschlieflung 
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der Wirtschaft im Staatsraum, eine „Volkswirtschaft" im neueren Sinn, 
noch nicht kennt, sondern wesentlich Stadtwirtschaftspolitik ist. Der 
Stralienzwang und das Niederlagsrecht ist ihr wichtigstes Instrument. 
Niederlags- oder Stapelrechte werden aber nun nicht willkiirlich errich-
tet, sondern entspreehen wenigstens urspriinglich der Marktlage. So erhalt 
Wien seit 1221 sein Niederlagsrecht f dr den Fernhandel mit Ungarn, fiir 
den es in den vorangehenden Jahrzehnten eben zum maligebenden Um-
schlagplatz geworden war. Dem entspricht es nun, daIi Krems und 
Stein, abgesehen von dem aus einer einmaligen politischen Situation zu 
erklarenden, praktisch bedeutungslosen Privileg von 1463, kein allge-
meines Niederlagsrecht besessen haben, sondern nur f fir die wichtigen 
hier gehandelten Waren. Wir wissen, dati sich in der Regelung der 
Absatzgebiete fiir Wein eine solche Ordnung zeigt, vor allem aber haben 
sie em n Niederlagsrecht für Salz und Eisen beses,sen, nachdem sie scion 
langst fiir diese Waren maligebend gewesen waren. Of fenbar steht 
dieses Niederlagsrecht auch in engem Zusammenhang mit dem Recht der 
I adstatten. An der Donau durften Giiter nur an bestimmten Stellen auf 
Sehiffe verladen werden, ausgenommen die eigenen Erzeugnisse der 
Grundherrschaften. Am Nordufer war wirier Korneuburg nur Stein zu-
gelassen. Allerdings haben auch andere Orte wie Triibensee und Sankt 
Johann em n solches Recht in Anspruch genommen und Stockerau hat 
sich in erbittertem Konkurrenzkampf mit Korneuburg durchgesetzt. 
Aber dadurch war die Stellung von Krems und Stein nicht betrof fen. 
Wenn den Stadten und Ma,rkten des nordlichen Niederosterreich (ge-
nannt werden Weitra, Zwettl, Neu-Piilla und Eggenburg) 1406 geboten 
w ird, ihre Güter ausschliefilich hinter der Maut zu Stein niederzulegen, 
so tritt wieder die Funktion dieser Stad.t als Umschlagplatz zutage. 

Landesfiirstlicher Verleihung entsprangen, wenigstens im Prinzip, 
auch die Jahrmarkte. Sie haben ganz verschiedenartige Auf-
gaben und dienen weitgehend dem Lokalhandel. 1359 wurde Krems emn 
Jahrmarkt zu Jacobi verliehen, der 1396 auf Simon and Judas verlegt 
wurde. 1402 wurden beide Markte bestatigt. Sie haben zwar nie die Be-
deutung gehabt, die in den neueren Jahrhunderten die Linzer Messen 
in Fernhandel innehatten, aber sie sind doch sowohl von Oberdeutschen 
w ie aus dem Norden und Nordosten besucht worden und waren fiir den 
Graf-Mandel mit Eisen und Eisenwaren wichtig. Sie haben sich auf den 
kleinen Platzen der Stadt verteilt abgespielt. So horen wir 1598, dali 
auf dem Hohen Markt das Tuch, auf dem Kernermarkt die Korner-
friichte, Kupferwaren und Mantel, auf dem Hafnermarkt Flachs, auf 
dem Dominikanerfriedhof Leinwand gehandelt und auch der Friedhof 
am Pfarrplatz zur Aufstellung von Markthiitten herangezogen wurde. 
Selbst in der Landstralie versuchte man Marktbuden aufzustellen. 
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Die Handelsstellung der beiden Stadte beruht, wie wir wissen, im we-
sentlichen auf dca natiirlichen Gegebenheiten, die diesen Raum schon in 
vorgeschichtlicher Zeit zum Umschlagplatz zwischen Donauhandel und 
Marchlandschaft machen, dann aber auf der Zwischenlage zwischen 
den seit dem hohen Mittelalter ausgebildeten Wirtschaftslandschaf ten 
des Wein- und des Bergbaugebietes. Wir haben hier konomische 
L ands cha f te n" 10) vor uns, die die fiirstliche Kammergutspolitik 
mit denselben. Mitteln wie ihre Stadtwirtschaftspolitik, mit Stralien-
zwang und Niederlagsrecht zu grofieren Einheiten gestaltet. Man darf 
sich, wie wir sahen, die „Stadtwirtschaft" keineswegs als auf em n ge-

schlossenes, der betreffenden Stadt allein vorbehaltenes Umland be-
zogen vorstellen. Als Ganzes genommen erweisen sich die okonomischen 
Landschaften als bedeutende Produktionsgebiete von Ausfuhrgiitern und 
lassen erst verstehen, warum in Nieder- und Oberiisterreich das Stadte-
wesen, abgesehen von Wien, verhaltnismaig schwach entwickelt war, 
mittlere Stadte nur sparlich vorhanden .sind, grae aber ganz fehlen. 
Sieht man nicht auf die einzelnen Orte, sondern auf die Lan.dschaften 
der Weinbaustadte und -Markte und die Landschaft der „Eisenwurzen" 
als ganzem, dann gewinnt die Struktur der niederiisterreichischen Ver-
kehrswirtschaft em n ganz anderes Gesicht. Wir haben zwar kaum Ex-
portgewerbestadte, aber sehr bedeutende Exportgiiterlandschaften vor 
uns. Fur die Handelsstellung von Krems und Stein war eben entschei-
dend, da1i her die Fernhandelsstralien von der Donau nach Nordosten 
in den March-Oder-Weichselraum abzweigen, nicht minder aber, daB 
sich an diesem Punkt die beiden grolien Wirtschaftslandschaften, das 
Weingebiet im Nordosten und 'die Eisen- und Salzlandschaft im Siid-
westen beriihr en.. 

Wir konnten schon an einzelnen Beispielen verfolgen, wie um 1500 
das vordringende Regalprinzip mit semen fiskalischen Tendenzen die 
altere Stadtwirtschaftspolitik zuriickzudrangen beginnt, so beim Salz. 
Seit der zweiten Halite des 17. Jahrhunderts hat damn der Merkantilis-
mus Wege zum Aufbau einer modernen „Volkswirtschaft" betreten. Da-
mit beginnen aber Krems und Stein ihre durch Jahrhunderte behauptete 
Stellung zu verlieren. Sic treten in das industrielle Zeitalter unter ver-
anderten Bedingungen.") 

Geld und Kredii 

Im Geld- und Kreditgeschaft spielen Krems und Stein keine Rolle. 
Selbstverstandlich hat es auch hier die mannigfaltigen Formen des 
alteren Kreditwesens gegeben, die Anlage von Kapital durch Renten-
kauf in Haus- und Grundbesitz und auch die Einlage von Kapital in 
Handelsfirmen. Der Zahlungsverkehr im Handel erfolgt mit Wechseln. 
Aus den Rechnungen des Klosters St. Peter in Salzburg ergibt sich, daB 
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es Geldiiberweisungen nach Krems im spaten 15. Jahrhundert gelegent-
lich mit Wechseln auf Kremser Kaufleute, meist aber auf die Linzer 
Markte durchfiihrte. Aber em n selbstandiger bankmafiiger Geschafts-
zweig entwickelt sich daraus nicht. Eine Erscheinung wie in Linz, wo 
sich em n Grolihandels- und Speditionshaus im 18. Jahrhundert zum Bank-
haus entwickelte, ist hier nicht nachweisbar. Wenn sich, wie wir sahen, 
die Kremser Eisenhandler 1566 mit einer hohen. Summe an der Steyrer 
Eisenhandelsgesellschaft beteiligen, so tun sie dies nicht, um em n Kapi-
talgeschaft zu machen, sondern um die Ford iihrung der Produktion 
und damit ihres Warenhandels zu sichern. Die weitaus wichtigste Form 
des alteren Kreditgeschafts bis ins 18. Jahrhundert ist der Staatskredit. 
Wenn uns 1196 em n Miinzmeister und Wechsler entgegen.tritt, so ent-
spricht dies der Zeit, da Krems die maligebende Mfinze des Landes war. 
Ohne Zweifel sind in dieser Friihzeit betrachtliche Kapitalien angesam-
melt worden. Sonst ware es nicht moglich, dali Manner wie der reiche 
Burger Gozzo uns 1273 und 1278, oder Rapoto von Urvar 1303 als hohe 
Finanzbeamte des Landesfiirsten begegnen. Denn in dieser Zeit erfor-
derte em n solches Amt em n hohes Vermogen, da sozusagen Finanz-
minister und Staatsbankier in einer Person vereinigt waren. In der 
Folge treten uns Kremser und Steiner Burger in einer solchen Funktion 
nicht mehr entgegen. Doch ware es zu untersuchen, wie weit etwa in 
der Pachtung landesfUrstlicher Gefalle, etwa der ertragreichen Maui zu 
Stein, Kredit gewahrt und Vermegen gebildet wurden. So sind um 1500 
die Nachkommen des Steiner Mautners Bernhard Karlinger zu Pflegern 
der Steiner Burg und in den Add aufgestiegen. Im 16. und 17. Jahr-
hundert sehen wir jedenfalls, dal die Stadte selbst, nicht ihre Burger, 
und zwar erst unter starkem landesfiirstlichem Dru.ck, zu Anleihen oder 
BUrgschaften gebracht werden konnten.") 

Der roirtschaftliche Rang der beiden Stfidte. 

Einen Anhaltspunkt fur die wirtschaftliche Bedeutung, vor allem 
fur die Vermogensverhaltnisse der Stadte geben uns ihre Steue r-
leis t unge n. Zu unterscheiden sind hier ordentliche und aufierordent-
liche Steuern. Steuer im urspriinglichen Sinn ist einmalige Geldhilfe 
an den Stadtherrn in der Not, daher ihrem Wesen nach aulierordent-
lich.Wird sie zur regelmaliig wiederkehrenden, ordentlichen Steuer, so 
tragt sie die Tendenz in sich, unglaublich zah durch Jahrhunderte un-
verandert zu bleiben. Der gesteigerte Finanzbedarf wird dann eben 
durch neue aufierordentliche Steuern gedeckt. So karin der Betrag der 
ordentlichen Steuer nur fur die Zeit ihrer Festlegung Aufschluli geben. 
Diese diirfte bei den landesfiirstlichen Stadten Niederosterreichs um 1400 
erfolgt sein. 
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Ordentliche Steuer 1438 	 Pfund 
Wien 	 2000 
Krems und Stein 	 200 
Wiener-Neustadt 	 200 

die anderen landesf iirstlichen Stadte zahlen 100 und weniger. 
Aulierordentliche Steuer 1469 	 Wert der steuerbaren Hauser 

1560 	 1665 
Wien 	 1700 Pfund 	 —.— 
Krems 	 300 Pfund 	97.000 fl 	31.000 fl 
Stein 	 60 Pfund 	32.000 fl 	7.609 fl 
Klosterneub urg 	270 Pfund 	83.000 fl 	46.000 fl 
St. Pollen 	 200 Pfund 
Tal Wachau 	 200 Pfund 
Langenlois 	 170 Pfund 	43.000 fl 	36.000 fl 
Zwettl 	 120 Pfund 	11.000 fl 	2.838 fl 
Waidhofen a. d. Th. 	100 Pfund 
Eggenburg 	 100 Pfund 	27.000 fl 	4.070 fl 
Korneuburg 	 100 Pfund 	27.000 fl 	9.215 fl 
Die anderen unter 	100 Pfund 1560 weisen nur noch Modling 
Diirnstein 	 15 Pfund und Perchtoldsdorf Betrage 

iiber 30.000 fl aus. 
Die Tabellen sprechen fiir sich. Sie lassen den von uns an Hand der 

Hauser- und Einwohnerzahl festgelegten Rang von Krems und Stein 
auch aus der Steuerkraft und damit den Vermogensverhaltnissen er-
kennen. Sehr deutlich tritt in den Listen auch die Bedeutung der Wein-
orte hervor, WO eben mit dem Haus die zugehorigen Weingarten ver-
steuert wurden. Im Jahre 1696 versteuern die ca. 300 biirgerlichen 
Steuertrager der Stadt Krems immerhin em n Vermogen von 2,300.000 ft. 

Es sei hier nochmals betont, dal die typologische Methode mit ihrer 
Vergleichung einzelner Stadte allein nicht geniigt, daf diese Stadte viel-
mehr in ihre Wirtschaftslandschaften eingeordnet werden miissen. Das hat 
uns die Betrachtung der Handelsgeschichte deutlich gezeigt. Die Funk-
tion von Krems and Stein im Eisen- and Salzhandel ist ohne Kennt-
nis der nordalpinen Bergbaulandschaft ebenso unverstandlich wie seine 
Bedeutung im Weinhandel, wenn man die Weinlandschaft des nord-
lichen Niederiisterreich nicht als Ganzes sieht. Man kann Krems und 
Stein geradezu als Vororte einer grolien und dicht bevolkerten Markte-
landschaft betrachten, die wesentlich dem Weinbau dient. Sie zieht sich 
von Spitz and Tal Wachau (Weilienkirchen), dem Stadtchen Diirnstein, 
am Siidufer Rossatz and Mautern in die Landschaft zwischen Wald, 
Donau und unterem Kamp. her liegt nur zwei Wegstunden von Krems 
entfernt der gra& Weinmarkt Langenlois. Hier entstehen bis ins 
17. Jahrhundert zahlreiche Markte: Senftenberg, Stratzing, Lengenfeld, 
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Schiltern, Gobelsburg, Hadersdorf, Strati. Es ist eine weitgehend ge-
schlossene Agrarlandschaft, deren. Hauptprodukt, der Wein, der Ver-
kehrswirtschaft dient und damit dem ganzen Landstrich um Krems 
and Stein das Geprage gibt. 

Soziale Schichtung 

Die wirtschaftliche Funktion der Stadte bestimmt auch ihre so-
ziale Schichtung. Fiihrend sind die Kaufleute. Die stattlichen Burger-
hauser von der Spatgotik his zum Barock, die noch heute das Stadtbild 
wesentlich bestimmen, sind von ihnen geschaf fen worden. An Vermogen 
wird ihnen em n Teil der Konsumgewerbe (Wirte, Backer, Fleischer) nahe 
gestanden haben. Die Masse der Biirgerschaft bilden Handwerker und 
Weinhauer. Die NachlaRinventare lassen urn 1600 bei den Handwerkern 
Vermogen von 500 — 2000 fl, bei den Kaufleuten von 5000 — 18.000 fl 
erkennen. Der Eisenhandler Blasius Reisner, der im jahre 1600 18.000 fl 
hinterlafit, zahlt 1599 100 fl Steuer an die Stadt. 100 fl zahlen im 
ganzen 13 Burger, vier 150 fl und drei 200 fl. Es milli also Vermogen 
bis ca. 35.000 fl gegeben haben. Fiir eine Mittelstadt ist das recht an-
sehnlich. Audi die Vermogensschichtung entspricht diesem Stadtetyp. 
Wir haben 10% graere (60-200 fl Steuer), 40% mittlere (10-50 fl) 
und 50% kleinere VermOgen 1/2-8 fl). her zahlen 97 Leute 2-5 fl, 

aber nur 30 Steuertrager 1/2-1 fl. Bei aller Abstufung fehlt eine breite 
Schieht von Vermi5genslosen. Der wirtschaftlichen Struktur der Zeit ent-
sprechend ist eine Trennung von Kapital und Arbeit unbekannt. Zu den 
Biirgern treten die Handwerksgesellen und Lehrjungen, dann die 
wesentlich im Weinbau tätigen Inle-ate. 

Eine Sondergruppe bilden die Juden. Sic sind Kammergutsleute; 
ihre Rechtsstellung beruht auf dem besonderen Schutz des Landes- 
fiirsten. Sic haben daher auch einen eigenen Judenrichter. Wir 
kennen sie in Krems jedenfalls vom 14. Jahrhundert an his 1421, 1670 
werden sie neuerlich aus Niederosterreich vertrieben. Doch spielen die 
mahrischen Juden auch weiterhin auf den Kremser Markten eine er- 
hebliche Rolle. Waren sie doch im Jahre 1700 imstande, wegen Hinrich-
tung eines Glaubensgenossen iiber den Kremser Markt den „Bann", eine 
Sperre, zu verhangen. Wir sehen sie in diesen Jahrhunderten nicht nur 
mit Geld- und Kreditgeschaften, sondern auch stark mit Warenhandel 
beschaftigt, wobei ihnen ihre Verbindungen zu den Judenschaften der 
Stadte und Markte des niirdlichen Niederiisterreich und Mahrens zu- 
gute kamen.") 

Von sehr erheblicher Bedeutung war die Geis tlichkei t, nicht 
so sehr durch ihre zahlenmaige Starke, sondern durch ihren Besitz. Die 
Pfarre Krems umfafite den ganzen Raum zwischen Donau, Wald und 

Kamp. In der ers-ten Halite des 13. Jahrhunderts machte dann die Ver- 
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dichtung der Bevolkerung eine Verkleinerung notwendig. 1214 erhalter. 
Stein und Gobelsburg pfarrliche Rechte. Stein ist 1263 zur Pfarre er-
hoben worden, Langenlois um die Mitte des 13. Jahrhunderts, das von 
der Donau weggerissene Marquardsurfahr erscheint 1258 und im selben 
Jahr Zobing. Imbach wurde 1277 zur Pfarre erhoben, Stratzing wurden 
1323 pfarrliche Rechte iibertragen. Doch hatten diese Warren fur ihre 
Exemtion bestimmte Abgaben an den Pfarrer von Krems zu zahlen oder 
blieben unter dessen Patronat. Hire Geistlichen gehorten der Kremser 
Priesterbriiderschaft oder Herrenzeche an. Was Krems hier verlor, 
wurde durch die hervorragende Stellung des Kremser Pfarrers wett 
gemacht. Im 13. und 14. Jahrhundert erscheint der Pfarrer von Krems 
als Archidiaconus oder 0 f fizial des Bischofs von Passau, als Verwalter 
der Passauer Diozesanrechte in Niederosterreich. Die meisten folgen-
den Pfarrer waren Dechante und iibten als solche das Aufsichtsrecht 
iiber die Pfarreien eines grolieren Sprengels, der his ins 17. Jahrhundert 
die ganze Siidhalfte des Waldviertels umfalite. Neben dem Pfarrer stan-
den dann die Kaplane, die sich besonders im spaten Mittelalter durch 
die zahlreichen Altarstiftungen noch erheblich vermehrten. Aufier der 
Pfarrkirche St. Veit gab es aber noch die Stephans-, spater Frauenkirche 
am Berg und eine Anzahl Kapellen. Seit 1236 entstehen auch Kloster, in 
Krems das der Dominikaner, in Stein das der Minoriten. In neuerer 
Zeit, nach der Gegenreformation, treten die Kapuziner und die Jesuiten 
(dann Piaristen) dazu. Endlich ist auch die dritte Form kirchlicher Ein-
richtungen neben Kirche und Kloster, das Spit a!, vertreten. Neben dem 
Biirgerspital, das in diesen Jahrhunderten die Funktion eines Kranken-
und Armenhauses und Altersheimes in sich vereinigt, besteht, wie bei 
den meisten Stadten, em n „Sundersiechenhaus" St. Antonius (gen. 1315) 
vor der Stadt fiir die Leprakranken, die hier aus der menschlichen Ge-
meinschaft ausgeschieden hausten, nach dem bei ihrem Eintritt iiher sic 
die Totenliturgie gesprochen worden war. 

Alle diese kirchlichen Institutionen haben nun Besitz in der Stadt 
und in der Umgebung, Hauser, Weingarten, zum Teil auch Untertanen. 
Am wichtigsten ist dabei die wohldotierte Pfarre. Sie besitzt aufier 
Diensten und Zehenten allein in Krems um 1360 schon 68 untertanige 
biirgerliche Hauser, von denen ihre Beaitzer Grunddienst zu zahlen 
hatten. Damit aber nicht genug. Die Pfarre war auf der von Kaiser 
Heinrich II. geschenkten Konigshube errichtet worden und sie stand 
dauernd unter dem Patronat des Bischofs von Passau. Es gelang dem 
Pfarrer fur sein, den Nordwestteil der Stadt einnehmenden „Widem" 
einen Sondergerichtsbezirk durchzusetzen. Wir kennen das „Widem-
gericht" his ins 16. Jahrhundert. Doch ist hier nicht eine eigene Sonder-
gerichtsgemeinde entstanden. Die Finanz- und Wehrhoheit der Stadt 
bleibt davon unberuhrt. Auch war der Widemrichter em n Burger, oft 
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wohl der Stadtrichter selbst, so daft wir wenig von sonst unausbleib-
lichen Kompetenzkonflikten horen. Es ist anzunehmen, dal man ent-
gegen dem um 1250 verfalschten Privileg Heinrichs III. von 1053 auch 
gar nicht die voile Niedergerichtsbarkeit mit Ausnahme der Blutfalle 
durchgesetzt hat, sondern sich im wesentlichen auf die Grundgerichts-
barkeit iiber die Hauser und Grundstiicke des Pfarrgrundbuchs be-
schrankte. Davon allein sprechen wenigstens die erhaltenen Urkunden 
der Widemrichter. 

Sonderbezirke in, zum Teil aber auch vor der Stadt bildeten 
noch die zahlreichen Hofe auswartiger Stifle und 
Klöste r, von denen aus deren Weingartenbesitz in der Stadt und 
ihrer Umgebung verwaltet wurde. 

Diese Wife besafien zum Teil ausdriicklich privilegierte Sonder-
rechte, waren jedenfalls in der Hand von „Auslandern", Reichsfiirsten, 
wie dem Propst von Berchtesgaden, oder Pralaten, die in ihren Landern, 
Steiermark, Oberosterreich, Bayern, Salzburg den Landstanden an-
gehOrten. Aber die Pralatenhofe lagen in und an der Stadt, genossen 
ihren Schutz, fiir den die wehrhafte Biirgergemeinde, die auch die Be-
festigung zu erhalten hatte, aufkommen mate. Begreiflich, dali die 
Stadte darauf drangen, da1 auch diese exemten Bezirke moglichst zu 
den Stadtlasten herangezogen wurden oder neu erworbene Hauser 
und Griinde an Burger verkauft werden mufiten. Im Ganzen ist doch 
der geistliche Besitz in der Stadt sehr bedeutend. In Krems hat er etwa 
70 Hauser gezahlt. Er ist aus der Sozialstruktur der Stadte nicht weg-
zudenken. 

Krems und Stein sind auch Sitz landesfiirstlicher Amter. Residenz 
ist, wie wir wissen, keine der beiden Stadte gewesen. Die alte „Urbs" 
auf der Hoke ist of fenbar schon im 11. Jahrhundert aufgelassen wor-
den, nachdem die Befestigung den Hohen Markt und die Stephans-
kirche einbezogen und damit die Aufgabe der Fluchtburg iibernommen 
hatte. Wohl besitzen die Landesf iirsten seit der Mitte des 12. Jahrhun-
derts den Herzogshof, der urspriinglich an der Stidwestecke der Stadt 
gelegen war. Im Jahre 1379 wurde er dem Kloster Lilienfeld verkauft. 
Die Burg, die Konig Ottokar am heutigen Dreifaltigkeitsplatz erbaut 
hatte, ist bald wieder aufgelassen worden. Anfang des 14. Jahrhunderts 
haben die Herzoge das am Siidrand des Hohen Marktes gelegene burg-
artige Hans, das einst dem reichen Gozzo gehort hatte, erworben. Es hat 
fortan als landesf ii rstliche Burg gedient. Auch in Stein ent- 
stand eine landesfiirstliche Burg, nicht wie in der Friihzeit auf dem 
Frauenberg, sondern auf der HOhe am westlichen Stadtrand. Sie war 
klein und hat nur dem Schutz der Maul gedient. In diesen Burgen sitzen 
im 14. und 15. Jahrhundert nun landesfiirstliche Pfleger oder Burg-
grafen, die aber mit der Stadt nichts zu tun haben. 
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Von Krems aus wurde auch das Landgericht verwaltet. Land-
richter ist der Stadtrichter. 1505 ist das Landgericht dem Rat beider 
Stadte iibertragen worden. Sein Sprengel deckt sich mit geringen Ab-
weichungeu mit dem der Pfarre Krems. Doch trat hier seit dem 13. Jahr-
hundert em n Wandel em. Zuerst weniger durch Bildung neuer Land-
gerichte als durch das Aufsteigen der Niedergerichtsbarkeit, die auch 
Polizei- und Verwaltungshoheit einschla, in den zum Landgericht ge-
horigen Markten und Diirfern. Damit wird die Zustandigkeit des Land-
gerichts auf die Falk beschrankt, auf denen der Tod stand. Formelhaft 
werden hier meist Diebstahl, Totschlag und Notzucht genannt. Doch 
erlangen zahlreiche Herrschaften vom 15.-17. Jahrhundert die Land-
gerichtsbarkeit, sodali schliefilich das Kremser Landgericht auf Krems, 
Stein, Langenlois, Rehberg und Dra beschrankt wird. Mit dem Auf-
steigen der Niedergerichtsbarkeit ist die Entstehung des Feldgerichts 
„innerhalb des Kamps" zusammen zu bringen, das wir seit dem 14. Jahr-
hundert kennen. Es umfalit die Ebene iistlich der Stadt his zur Kamp-
miindung. Da hier geistlicher Streubesitz iiberwog und zahlreiche klein-
adelige „edle Knechte" auf ihren Freihofen in den Dorfern safen, ist 
es nicht zur Ausbildung einer grundherrschaftlichen Gerichtsbarkeit ge-
kommen, sondern em n landesfUrstliches Niedergericht erhalten geblieben. 
Als Feldrichter erscheinen bezeichnenderweise Kleinadelige dieses Ge-
bietes, wie die Veiertager auf der Veiertagsmiihle zu Haitzendorf. Nach-
dem das Feldgericht im 15. Jahrhundert haufig der Stadt Krems ver-
pachtet war, ist es 1491 mit der Herrschaft Grafenegg vereinigt wor-
den. 

Aunerdem waren Krems und Stein der Sitz landesfiirstlicher 
„Amter", die die Einkiinfte des Kammergutes verwalteten. Das Kremser 
Schliisselamt hatte die um Krems gelegenen grundherrlichen Recbte, 
vor allem aus Weingarten bestehend, unter sich. Die Maut an der 
Kremsbriicke hat Rudolf von Habsburg der Stadt iiberlassen. Da-
gegen blieben die Tor- und Marktmauten landesfiirstlich, ebenso das 
Ungeld, die 1359 eingefiihrte Getrankesteuer. In Stein bestand die grofie, 
ertragreiche Donaumaut. Die Hobe der landesfiirstlichen Einkiinfte in 
Krems und Stein werden schon in der ersten Halfte des 13. Jahrhun-
derts mit 1000 Pfund beziffert und waren stets sehr erheblich. Auch 
diese „Amter" waren im 15. Jahrhundert haufig den Stadten verpfan-
det, aber dauernd haben sie diese nicht an sich gebracht. 

Von einem „Beamtentum", das diese Amter verwaltete, kann man 
his ins 18. Jahrhundert, his zur Errichtung des Kreisamtes nicht 
sprechen, da die Amtleute zumeist Burger waren und keine eigene so-
ziale Schicht darstellten. 

Neben den exemten Hausern des Landesf iirsten und der Geistlich-
keit sind adelige Freihauser in Krems und Stein nicht von Belang, ganz 
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anders als etwa in St. Pollen oder gar in Wien. Es ist aber wichtig fest-
zuhalten, daft Stadt und Biirgergemeinde nicht identisch sind, dali es 
neben diesen eine betrachtliche Zahl exemter Bezirke gibt. 

Stadlherrschaft und Biirgergemeinde 

Die exemten Hauser des Landesfiirsten, des Adels und der Pralaten 
sind als Sonderfriedensbezirke innerhalb des stadtischen Burgfriedens 
em n wesentliches Element der Verfassung der Stadt. Die Existenz dieser 
Sonderbezirke, wie die ganze stadtische Verfassung, kann aber nur aus 
den zentralen Grundbegrif fen des alteren Verfassungslebens verstanden 
werden, die daher her kurz entwickelt werden miissen. Das Mittelalter 
spricht sehr haufig von „Frieden und Recht". Das „Recht" lebt nach der 
Ansicht der Menschen jener Zeit letztlich in ihrer tiberzeugung, es ist 
von Sitte und Sittlichkeit noch nicht klar geschieden; es ist daher weit-
hin Gewohnheitsrecht. Auch wenn es aufgezeichnet oder als staat-
liche Satzung erlassen, so ist es doch nur giiltig, wenn dieser tlber-
zeugung entspricht. Tatsachlich finden wir in feierlichen Privilegien, 
so im Kremser Stadtrecht von 1305, Satze, die nie Wirksamkeit erlangt 
haben, of fenbar weil sie der iiberkommenen t/bung widersprachen. Da-
her wird alles geltende Recht als „alt" angesehen, gleichgiiltig wie alt es 
tatsachlich ist, und jedes bestrittene Recht als unerhorte „Neuerung" 
bezeichnet. Denn Recht ist eben eine geheiligte Ordnung, menschlicher 
Willkiir entzogen; darum beruft man sich ja immer wieder auf „Gott 
und das Recht". Der Zustand des ungebrochenen, unverletzten Rechts 
aber ist der Frieden. Das Wort hat also nicht nur den negativen Sinn 
der Gewaltlosigkeit, sondern einen positiven Inhalt. Nur dort, wo das 
Recht herrscht, gibt es Frieden. So heifit denn auch das Stadtgebiet, in 
dem das Stadtrecht gilt, Burgfrieden und die diesen durchbrechenden 
exemten Hauser sind Sonderfriedensbezirke. 

In neuerer Zeit ist die Wahrung von Frieden und Recht 
lich Sache des Staates geworden und dieser hat dafiir einen umfang-
reichen Apparat aufgebaut. Selbsthilfe des Einzelnen ist nun auf den 
aufiersten Fall (Notwehr u.ä.) eingeschrankt. Ganz anders in der ger-
manischen Friihzeit. her greift die Gesamtheit nur in wenigen, sie 
selbst beriihrenden Fallen em. In der Mehrzahl der Falle wird nur das 
Recht und damit der Frieden zwischen Verletzer und Yerletzten ge-
brochen. Es tritt der Zustand der „Feindschaft" zwischen den beiden 
Parteien em. Hier sind nun zwei Wege zur Wiederherstellung von Frie-
den und Recht moglich. Der Verletzte kann unmittelbar zur Gewalt, zur 
rechtmaigen Gewalt, Selbsthilfe, etwa zur Fehde greifen, urn den Geg-
ner zur Wiedergutmachung zu zwingen oder er kann vor Gericht gehen. 
Aber auch der Prozeli ist em n Streit der Parteien vor Gericht, der noch 
im spateren Mittelalter nicht selten als „Krieg" bezeichnet wird. Auch 
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hier ist der Selbsttatigkeit weiter Raum of fen. Der Verletzte mufl ur- 
spriinglich den Gegner selbst vor Gericht laden, er 	das Urteil selbst 
exekutieren. Er ficht den Prozeli mit Eiden, ja im gerichtlichen Zwei-
kampf durch. Nur wenn der Beklagte nicht vor Gericht erscheint oder 
das Urteil miliachtet, greift schliefflich die Gesamtheit ein. Sie stiiIit den, 
der ihren Frieden und ihr Recht nicht anerkennt, aus der Reclitsgemein-
schaft aus, er wird friedlos gelegt, geachtet. Dieser Zustand hat sich nun 
im Mittelalter trotz aller Bemiihungen, ihn einzuschranken, weitgehend 
erhalten. Dies liegt vor allem daran, dafi sich die Bildung der euro-
paischen Staaten, der „Reiche", durch tiberschichtung weiter Mame 
durch die in relativ primitiven Rechtsverhaltnissen lebenden germani-
schen Stamme vollzogen hat. Die Bildung weitraumiger Reiche fiihrt 
aber auch zu einer aufierordentlichen Verstarkung der Adelsmacht, zur 
Bildung der Grundherrschaften, kurz zur feudalen Struktur, die das 
Mittelalter und in eingeschrankter Form auch noch die neueren jahrhun-
derte kennzeichnet. Die adeligen Krieger- und Herrenschichten halten 
aber gegeniiber dem Konigtum an dem Prinzip der Selbsthilfe in hohem 
MaIie fest. Die Selbsthilfe zu iiben vermag aber nur der voll wehr- und 
waffenfahige Mann. Das ist in erster Linie der Adel. Daher ist Grund-
herrschaft weit mehr als em n blatier Grofigrundbesitz, sie ist em n Herr-
schaftsbezirk eigenen Rechts, die in ihrem Bereich den Frieden selbst 
wahrt. Wer aber nicht selbst sein Recht zu schiitzen, selbst sich zu helfen 
vermag, bedarf des Schutzes eines Herrn. Der urspriinglichste und 
engste Schutzbereich ist das Hans, dessen Frieden auch in der Fehde 
nicht verletzt werden darf, das daher stets einen Sonderfriedensbezirk 
darstellt. Dessen Angehorige, Frauen, Kinder, Knechte, sind daher die 
zunachst im Schutz des *Herrn lebenden. In der Grundherrschaft er-
weitert sich dieser Bereich iiber die abhangigen Bauern, ihre Hauser 
und Dorfer. Darum sind die Bauern nicht einfach „Pachter", die ihren 
Grund und Boden vom Grundherrn zu. Leihe haben, sondern „Holden", 
Untertanen des Herrn. Sic stehen unter seinem Schutz und sind ihm zu 
Hilfe, daher auch zu Kriegsdienst und Steuern verpflichtet. Sic leisten 
ihm einen Eid, in dem sic ihm Treue sd-iworen. Treue ist em n wei-
terer Grundbegrif f der alteren Verfassung hnd kann in ihrem, von den 
Vorstellungen, die man in neuerer Zeit damit verbindet, wesentlich ab-
weichenden Wesen wieder nur aus dem eben entwickelten Zusammen-
hang verstanden werden. Treue ist nur moglich auf dem Boden des gel-
tenden, in der tiberzeugung lebenden Rechts. Nur in diesem Rahmen ist 
daher auch Gehorsam, Befolgung von Befehlen moglich. Setzt die Treue 
dem Gehorsam hier rechtliche Grenzen, so geht sic anderseits iiber ihn 
hinaus. Sic setzt selbstandige Initiative voraus, da man auch ohne einen 
Befehl abzuwarten „des Herrn Frommen zu trachten und semen Scha-
den zu wenden hat", wie die Formel lautet. Vor allem aber ist Treue emn 
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Gegenseitigkeitsverhaltnis. Brach der Herr das Recht, das nach der 
tiberzeugung der Untertanen giiltig ist, erfiillt er seine primare Pflicht, 
Schutz zu bieten, nicht, so Pant das Treueverhaltnis dahin. Es birgt da-
her durchaus die MOglichkeit zu politischer Handlungsfreiheit, ja die 
Gefahr der Zersetzung in sich. Hier wird nun verstandlich, was in den 
alteren Jahrhunderten die Schutz- und Treuebeziehung zwische-n 
Herren und Untertanen bedeutet und 	„H err scha f t", Ob- 
rigkeit, so verschiedenartig sie uns entgegentritt, niemals blinden Ge-
horsam, Knechtschaft, Untertatigkeit, wie man das Wort seit der Zeit 
des Absolutismus verstand, darstellt. Herrschaft ist daher auch stets 
gegeniiber den Stadten geiibt worden. 

In der Welt der Herrschaft, des Selbsthilfe iibenden, fehdefiihren-
den Adels, war es Aufgabe des Konigs und dann in den einzelnen Lan-
dern der Landesfiirsten, in unserm Fall der Herzoge von Osterreich, 
Frieden und Recht zu wahren. Sie sind daher unermiidlich daran, die 
Fehde zuriickzudrangen und den Weg des Gerichts zu weisen. Die von 
ihnen aufgerichteten Landfrieden konnen die Fehden zwar nicht besei-
tigen, aber sie suchen sie moglichst einzuschranken und an feste Regeln 
zu binden. Freilich, in Zeiten innerpolitischer Krisen brechen sie immer 
durch und drohen das Land in em n Chaos zu stiirzen, jra sie werden zur 
auflenpolitischen Gefahr. Daher besitzen der Konig und die Landes-
fiirsten einen engeren unmittelbaren Bereich des Schutzes und der Herr-
schaft, der ihnen die Mittel an Menschen und materiellen Giitern an 
die Hand gibt, ihre Aufgaben zu erfiillen und sich zu behaupten. Wir 
kennel' das Konigs- oder Kammeramt. Burgen und Herrschaften ither 
abhangige Bauern sind ihr Kern. Dazu trill die Herrschaft iiber die 
Stralien, die of fentlichen Wege, die aufierhalb der herrschaftlichen Son-
derbezirke liegen, mit ihrem hohen finanziellen Ertragnis, die Schutz-
herrschaft (Schirmvogtei) iiber das Kirchengut und iiber die Sonder-
gruppe der Juden. Dazu gehOrt nun auch die Mehrzahl der Stadte. Der 
osterreichische Herzog ist der Stadtherr von Krems und Stein. Diese 
schwiiren ihm daher regelmaliig einen. Eid der Treue und zwar, solange 
die alte Landesverfassung wenigstens.  in den Grundziigen in Gel-
lung war; zuletzt am 16. Marz 1848, da auf die Nachricht von der 
Wiener Marzrevolution der k.k. Kreishauptmann die Biirgerschaft ver-
sammelte und sie den Eid der Treue und des Gehorsams fiir den Kaiser 
wiederholen heft dies in einem Moment, zu dem man in Krems noch nicht 
wate, cla1i durch das Zugestandnis der „Konstitution" die Voraus-
setzungen fiir diesen Eid bereits dahingefallen waren, es gar keine Biir-
gergemeinden mit ihrem Stadtherrn, sondern nur noch gleichberechtigte 
Staatsbiirger in Stadt und Land geben sollte. Worin aber das Wesen 
dieses Treueverhaltnisses urspriinglich bestand, sagt uns eine Stelle aus 
einem Schreiben Kaiser Friedrich III. von 1458 an die beiden Stadte, in 
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dem es hen: „Wan wir eu(ch) mit Hilf und Rettung nicht lassen, sun-
der alles das tuen wollen, als einem frummen getreuen Landsfiirsten ge-
biihrt zu tuen." 

Nun besteht aber zwischen dem Treueverhaltnis der Stadte und 
dem anderer Gruppen, etwa der Bauern zu ihrem Herrn, doch em n sehr 
erheblicher Unterschied. Der B ii r ger ist f r e i. In der Stadt 
schworen nicht die einzelnen Burger ihrem Herrn die Treue, sondern die 
BUrgergemeinde als Ganzes. Denn die Biirgergemeinde ist selbst wieder 
em n Schwurverband, eine Eidgenossenschaft, deren Mitglieder unter-
einander durch einen Treueid, den Biirgereid, verbunden sind. Diesen 
Burgereid schwort bis ins 19. Jahrhundert nicht nur jeder Neubiirger, 
der von auswarts zugewandert und in die Biirgergemeinde aufgenom-
men wird, sondern auch jeder in der Stadt von biirgerlichen Eltern ge-
borene „Burgersohn". Der Biirgereid ist es also, der die Zugehorigkeit 
zur Biirgergemeinde erst begriindet. Der Burger untersteht nur der Obrig-
keit seiner Biirgergemeinde, nicht der eines anderen Herrn, auch dann 
nicht, wenn er, was in Krems und Stein in sehr erheblichem Mafie der 
Fall ist, sein Haus oder seine Grande nicht zu Eigen besitzt, sondern 
von einem Grundherrn zur Leihe hat. Denn die stadtische Leiheform 
des Burgrechts (ius civile) begriindet im Unterschied zu den bauer-
lichen Leihen keine Untertanigkeit. Weiters, auch in Krems und Stein 
gilt der Satz: „Stadtluft macht frei". Wer Jahr und Tag unangefochten 
in der Stadt sitzt, dem kann das Biirgerrecht nicht mehr bestritten wer-
den. Es lebt fortan nach Stadtrecht, hat Anteil an den „Rechten und 
Freiheiten" beider Stadte. Freiheit hat in diesen Jahrhunderten eine 
sehr vielf ache Bedeutung. Es bezeichnet in unserem Fall sowohl die biir-
gerliche Freiheit, die den Burger von den Bindungen des Bauern unter-
scheidet, sie bedeutet aber auch positiv die Gliedhaftigkeit des Burgers 
in der Biirgergemeinde, die ihn des Stadtrechts, der Recite und Frei-
heiten teilhaftig macht. Es bezeichnet aber auch diese Recite selbst, die 
eben genannten „Freiheiten", aber auch das Gebiet, in dem sie gelten, 
wie man denn noch heute mundartlich die Gemeindegebiete die „Frei-
heit" dieses oder jenes Orts nennt. Freiheit ist Teilhabe des Einzelnen an 
Frieden und Recht der Gemeinschaft, aber auch deren Geltungsbereich, 
den die wehrhafte Gemeinde als ihren Rechts- und Friedensbezirk zu 
schiitzen weifl. Der Burger ist Vollgenosse der Stadtgemeinde, der an 
allen ihren Rechten und Pflichten Anteil hat. Neben den Biirgern stehen 

.die dauernd in ihr wohnenden „Inwohner" und die voriibergehend an-
wesenden „Gaste", etwa die fremden Kaufleute. Die Inwohner sind 
Schutzgenossen, haben kein Biirgerrecht. Da sie aber den Schutz der 
Stadte dauernd genieflen, sind auch sie zum „Mitleiden" im Tragen der 
stadtischen Lasten verpflichtet, sie unterliegen der Wehr- und Steuer- 
pflicht. 
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Der Stadtherr und der wehrhafte, die Mauern seiner Stadt vertei-
tigende Verband der Biirgergemeinde stehen einander gegendber. Gerade 
weil sie einander in „Treue" verbunden sind, besitzen die Stadte em, 
wie wir noch sehen werden, erhebliches Stuck politischer Handlungs-
freiheit. Aus dem Verbaltnis von Stadtherrn und B iirgergemeinde er-
wachst denn auch das Mafi ihrer Autonomie und Selbstverwaltung. Wir 
verwenden das Wort „Selbstverwaltung" in einem doppelten Sinn. Ein-
mal meinen wir damit einen ortlichen Aufgabenbereich, der von der 
Gemeinde nicht im staatlichen Auftrag, sondern im „eigenem Wirkungs-
kreis" verwaltet wird und dann .verstehen war darunter, etwa im Sinne 
des englischen „Selfgovernement", die Verwaltung des Staates wie der 
Gemeinden durch vom Volk gewahlte Vertreter. Die geschichtlichen 
Wurzeln beider Arten sind auch in der alteren Stadtverfassung vorhan-
den, aber sie haben hier eine ganz andere Funktion. Vor allem stehen: 
einander noch nicht Staat und Gemeinde wie in neuerer Zeit gegeniiber, 
sondern der LandesfUrst ist lokaler Stadtherr, die Stadte sind Teile sei-
nes Kammergutes. Der Landesfiirst ist zwar der wichtigste und malt-
gebende Reprasentant des „Staates", aber in der vorabsolutistischen Zeit 
mit ihm noch nicht einfach identisch. Das Verhaltnis nicht landesfiirst-
licher Stadte wie St. Pollen oder Waidhofen a. d. Ybbs zu ihrem Stadt-
herrn ist kein anderes als das der landesf iirstlichen. Dann gibt es nicht 
wie in unserer Zeit weite Bereiche wie Gericht, Heerwesen, Finanzen 
u.s.w., die rein staatlichen Behiirden zustehen, sodali die Abgrenzung der 
Kompetenzen zwischen eigenem und dbertragenem Wirkungskreis der 
Gemeinden wesentlich auf das Gebiet der „inneren Verwaltung" be-
schrankt ist. Die Biirgergemeinde hat, abgesehen von der Landgerichts-
barkeit iiber die todeswiirdigen Verbrechen vielmehr eine Universal-
kompetenz innerhalb ihres Burgfriedens, soweit er nicht durch die Son-
derfriedensbezirke der exemten Hauser durchbrochen ist und sie unter-
steht unmittelbar ihrem Landesf iirsten als Stadtherrn, der auf allen Ge-
bieten beaufsichtigend, rechtsetzend, auch einzelne Entscheidungen und 
MaIinahmen tref fend eingreifen kann und eingreift, natiirlich im Rah-
men des geltenden Rechts, an das er ebenso wie die Biirgergemeinde ge-
bunden ist. Von einer sachlichen Abgrenzung der Kompetenzen kann 
man hier nicht sprechen, das Mali der Einwirkung des Stadtherrn ist 
vielmehr stark durch die jeweilige politische Lage und das Interesse der 
Herrscher an den lokalen Verhaltnissen bedingt. Im Prinzip bleibt die 
MOglichkeit des Eingreifens immer aufrecht. her liegt denn auch die 
Voraussetzung fur die spatere Zuriickdrangung der gemeindlichen 
Selbstverwaltung durch den absolutistischen Verwaltungsstaat der Neu-
zeit, der sich bezeichnender Weise zuerst im „Kammergut" durchsetzt. 

Die Stadt hat ihr eigenes Recht, das Stadtrecht. Es ist vom Land- 
recht geschieden: mogen auch beiden viele Rechtssatze gemeinsam sein. 
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Der starkste Unterschied tritt darin zutage, &Ai die Stadt Bereich eines 
gesteigerten Friedens ist, in der die Selbsthilfe und die alien kampferi- 
schen Prozeliformen zuriickgedrangt sind. Dieses Stadtrecht umfalit alle 
Seiten des Lebens und ordnet alle Rechtsbeziehungen in der Stadt, Ver-
fassung und Verwaltung, biirgerliches und Strafrecht, Prozarecht usw. 
Nur das Kirchenrecht, das vor allem mit dem Eherecht fief ins biirger-
liche Leben eingreift, hat daneben seine eigene Geltung. Das Stadtrecht 
ist aus dem Herkommen erwachsen und wird im Gericht und in Rechts-
geschaften geiibt. Dieses Herkommen bestatigt denn auch Herzog Ru-
dolf III., als er beiden Stadten im Jahre 1305 ihr Recht beurkundet. Er 
verlieh ihnen zugleich auch das langst in Urkunden schriftlich for-
mulierte Wiener Recht, das nun hier gait, soweit es mit dem Herkommen 
iibereinstimmte. Audi darf man nicht vergessen, daIi diese Stadtrechts-
urkunden, so umfangreich sie sind, doch nur einen kleinen Teil des 
Stadtrechts enthalten, namlich jene Satze, die f iir den Burger von beson-
derer Wichtigkeit waren und vom Landrecht abwichen. An eine voll-
standige Kodifikation hat man nicht gedacht. So haben die beiden Stadte 
wie jede andere Stadt ihr eigenes Recht,-das nur hier gilt, mag es auch 
inhaltlich mit dem Wiener Recht weitgehend iibereinstimmen. 

Die beiden Stadte bilden scion um 1250, wo uns die Quellen zuerst 
iiber sie Auskunft geben, zusammen eine Gerichtsgemeinde. An ihrer 
Spitze steht der Richter, der Stadtrichter, der vom Stadtherrn aus dem 
Kreise der Stadtbiirger bestellt, spater gewahlt und vom- Stadtherrn 
bestatigt wird. Der Richter sitzt aber dem Gericht nur vor, das Urteil 
schiipfen die aus der Biirgergemeinde entnommenen Urteile und es be-
darf noch lange der wenigstens stillschweigenden Zustimmung der Biir-
gergemeinde. Die Biirgergemeinde ist aber nicht nur Gerichts- sondern 
auch Wehrgemeinde. Sie trill uns in Waf fen, als Biirgerwehr entgegen. 
Aber auch die Steuern, die die Stadte an ihren Landesfiirsten und Stadt-
herrn zahlen, werden von der Gemeinde ausgeschrieben und erhoben. 
Man kann also im Rahmen des Verhaltnisses von Stadtherrn und Biir-
gergemeinde durchaus von einer Gerichts-, Wehr- und Finanzhoheit der 
Stadte sprechen. 

Die Biirgergemeinde als Ganzes ist es denn and), die uns in ge-
wissen grundlegenden Funktionen entgegentritt. Sie nimmt die Wahlen• 
vor, sie wird zusammengerufen, um schwerwiegende politische Ent-
scheidungen zu tref fen. In ihrer tlberzeugung lebt das Stadtrecht. In der 
Ordnung von 1524 wird ausdriicklich festgelegt, dafi „gemeiner Stett 
Gewohnheiten und Statuten im Jam r einmal zu lesen und vernemen" 
sind, wie das die Gemeinde selbst verlangt hat, „damit sich auch emn 
Biirgerschaft in ihren Gewohnheiten und Herkommen dester pas und 
fruchtberlich zu halten witi". Es hat also em n „Banntaiding" gegeben, in 
dem der versaMmelten Biirgergemeinde die wichtigsten Satze ihres 
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Rechts immer wieder ins Gedachtnis gerufen ,wurden, wie wir es aus 
vielen Kleinstadten und Markten, aber auch aus St. Pollen und Waid-
hofen an der Ybbs kennen. Leider ist es uns nicht erhalten. Noch im 
Jahre 1763 wird dem Stadtschreiber von Stein aufgetragen, die 1745 er-
lassene Gaisrucksche Instruktion, das heifit die damals giiltige Stadt-
ordnung, jedes Jahr vor dem Rat und der gesamten Biirgerschaft zu 
verlesen. Man sieht her deutlich, wie der einzelne Burger auch noch in 
den Jahrhunderten des Absolutismus em n Wissen um die Rechte der 
Stadt bewahrt und damit, wie durch den Biirgereid, einen Rest des Be-
wuffiseins, Glied der Biirgergemeinde zu sein. 

Nun war aber die Biirgergemeinde zu zahlreich und zu schwer-
fallig, um die laufenden Geschafte des Alltags fiihren zu kiinnen. Ls 
bedurfte dazu besonderer Organe. Das Stadtgericht haben wir schon 
kennen gelernt. Entscheidend aber wird der Rat. Er besteht aus 12 Biir-
gern, le 6 aus den beiden Stadten, und steht unter dem Vorsitz des Stadt-
richters. Erst verhaltnismaig spat, 1416, ersdieint in Krems und Stein 
der BUrgermeister, der nun zum Stadtoberhaupt wird. Der Rat ist fur 
alle im Bereich der Stadte fallenden Verwaltungsgeschafte. zustandig, 
soweit sie nicht in die Kompetenz des Stadtgerichts fallen, und dies sind 
nur die Streitsachen. Ihm obliegt, wie scion den Dorfgemeinden, die 
Obsorge fur Weg und Steg und fur die Gemeindeweide (Allmende). Jim 
untersteht die Aufsicht iiber den Markt und alle damit in Zusammen-
hang stehenden. Gesch.afte. Jim untersteht das Wehrwesen und die Be-
festigung und die Finanzen. Endlich Mt in semen Bereich das umfang-
reiche Gebiet der aufierstreitigen Gerichtsbarkeit, das Grundbuchwesen 
(soweit nicht eigene Grundgerichtsbarkeiten in der Stadt bestehen), der 
Verlassenschaf ten und Vormundschaften. Er vertritt die Rechtsan-
spriiche seiner Burger nach aufien bei Grundherrschaften und Stadten 
und wenn notig beim Landesf iirsten und dessen Behorden. 

Der Rat wird von der BUrgergemeinde gewahlt und vom Stadt-
herrn bestatigt. Die Wahl ist Of fentlich. Damit ist freilich auch gegeben, 
dafl alle die personlichen Bziehungen und wirtschaftlichen Abliangig-
keitsverhaltnise, die in der Stadt notwendigerweise vorhanden sind, 
hier wirksam werden. Tatsachlich kiinnen wir verfolgen, dali der Rat 
ganz iiberwiegend von der vermogenden Oberschicht der Stadt unter 
Mitwirkung einzelner Handwerker besetzt wird. 

Es hat in den Stadten kein Patriziat im strengen Sinn des Wortes 
gegeben, dem etwa allein die Ratsfahigkeit zugestanden hatte. Wohl 
aber spricht das Stadtrecht von 1305 von den „teuristen", „erberisten", 
„reichisten" Biirgern, die innerhalb der Stadtmauern 30 P fund besitzen 
und gewisse prozelirechtliche Vorteile geniefien. Auf sie bezieht sich 
wohl auch der Artikel, der den Biirgern Lehensfahigkeit und „Send- 

das hen die Befahigung, die Ritterwiirde zu erwerben, zu- 

75 



spricht. Wir kennen diese Schichte aus Wien, wo sie uns unter der Be-
zeichnung Erbbiirger begegnet. Sie besitzen grofie, turmbewehrte 
Hauser in der Stadt und Edelmannssitze in der Umgebung. Dasselbe 
lalit sich auch in Krems zeigen. Die bekannteste Gestalt ist der „dominus 
Gozzo", offenbar em n immens reicher Mann, der in den Jahren 1247-90 
vielfach Stadtrichter, aber auch zweimal Verwalter des landesfiirst-
lichen Kammerguls in Oberiisterreich war. Gozzo hat auf dem Hohen 
Markt em n Haus mit Bergfrit und Kapelle, die spatere landesf iirstliche 
Burg, erbaut und mu1 auf dem Lande betrachtliche grundherrliche 
Rechte besessen haben, von denen wir nur die Teile kennen, iiber deren 
Verkauf oder Stiftung uns Urkunden erhalten sind. Sein Sohn Irnfried 
folgt ihm als Stadtrichter, ebenso sein Schwiegersohn Grifo, der uns 
auch als Stadtrichter von Wien begegnet. Er gehort dem bekannten 
Wiener Erbbfirgergeschlecht der Greif an. In der ersten Halite des 
14. Jahrhunderts war aber auch em n zweites dieser Wiener Geschlechter, 
die.  auf der Saul, in Krems wie auch in Wiener-Neustadt ansassig. Zu 
dieser Schichte gehorte sicher auch Leupolt auf dem Markt und andere, 
die in diesen Jahrzehnten das Stadtrichteramt bekleiden. Dazu zahlen 
auch die von Urfahr, die auf dem Forthof westlich Stein salien und von 
diesem Edelmannsitz das Recht der tiberfuhr nach Mautern iibten. Die 
um 1330 gegriindete „Herrenzeche" war die genossenschaftliche Organi-
sation dieser Schicht, die aber im 14. Jahrhundert wie anderwarts 
ihre fiihrende Bedeutung verloren hat, wohl weil sie sich zu sehr auf 
ihre Renten aus Haus- und Grundbesitz zuriickgezogen hatte und von 
den aktiv tatigen Kaufleuten iiberholt wurde. Fiihrend aber bleibt in 
beiden Stadten eine vermogende Oberschicht. Auch in der Folge ge-
horen einzelne Biirgergeschlechter dem Ritterstand an, so die Wisent, die 
urn 1500 mehrere Biirgermeister stellten, und die Eggenburger, Tuch-
handler, Stadtrichter und „edel gestreng Ritter". Wernhard Karlinger, 
Mautner zu Stein, begriindet um dieselbe Zeit em n Geschlecht, das die 
Pflege der landesfiirstlichen Burg in Stein iibernimmt und schliefflich 
in den Freiherrnstand aufsteigt. 

Maligebend in den Stadten waren aber die Kaufleute, die zugleich 
fiber betrachtlichen Haus- and Weingartenbesitz verfiigten. Sie haben 
das Geschick der Stadte in der Hand und besetzen iiberwiegend den 
Rat. Die Masse der kleinen Burger, Handwerker and Weinhauer macht 
ihnen diesen Platz nicht streitig. Sie scheinen, wie anderwarts, nur ge-
ringes Interesse an der zeitraubenden Fiihrung der Geschafte gehabt zil 
haben, die eingehende Rechtskenntnis und praktische Geschaftser-
fahrung, politische and militarische Schulung voraussetzte. Es war der 
„Gemein" unbenommen, energisch ihre Interessen zu verfechten und sie 
hat dies, so 1453, auch getan. Zudem standen zwischen ihr und dem Rat 
die 48 Genannten, spater als aufierer Rat bezeichnet. Zur Durchfiihrung 
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der 	einzelnen Ratsgeschafte, wie Vormundschaf ten und Verlassen- 
schaften, Bauwesen, Steuererhebungen, Rechnungskontrolle setzt der 
Rat Kommissionen em, die aus einem Ratsherrn und einem Mitglied der 
Genannten oder der Gemeinde bestand, soda hier doch eine breitere 
Mitwirkung und vor allem die gewin hochst notige Aufsicht iiber die 
Geldgebarung moglich war. Biirgermeister, Richter und Rat wurden 
jahrlich erneuert. Hier hat sich aber im spateren Mittelalter em n Modus 
herausgebildet, der zu einer starken Kontinuitat fiihrte. Danach wahlten 
die Genannten zuerst den neuen Biirgermeister und Richter aus den bis-
herigen Ratsherren und dann wahlten Genannte und Gemeinde zwei 
der alien Ratsherrn heraus und zwei neue hinein. So konnte sich die Zu-
sammensetzung des Rats nur allmahlich andern und wir verfolgen tat-
sachlich nur eine langsame Anderung der personellen Zusammensetzung. 
Das war fiir die F iihrung der Verwaltungsgeschafte durch erfahrene 
Leute gewili von Vorteil, begiinstigte aber auch eine Vettern- und 
Kliquenwirtschaft mit alien ihren unerfreulichen Folgen. Unter diesen 
Umstanden nimmt es nicht Wunder, dal/ die „gnadigen und gebietenden 
Herren" des Rats der „Gemein" durchaus als Obrigkeit entgegentreten; 
sie sind das „Regiment", das die Stadte „regiert", wie es in einer Urkunde 
Kaiser Friedrichs III. von 1491 hen, und sie nicht bloIi verwaltet.14) 

Die Zechen 

Die Biirgergemeinde ist nun nicht der einzige Verband, vielmehr 
tritt uns in den Stadten em n reich entfaltetes, genossenschaftliches Leben 
entgegen. Ihre Trager sind die Bruderschaften oder Zechen. So mannig-
fach die Aufgaben sind, denen sich die einzelnen Brnderschaften vor-
zugsweise widmen, haben sie doch alle etwas Gemeinsam es. Sie sind 
freiwillige Zusammenschliisse, gewillkiirte Einigungen und das unter-
scheidet sie von den natiirlichen Genossenschaften, die aus der Gemein-
samkeit der Blutsbande oder des Zusammenwohnens (Nachbarschaft) 
erwachsen waren und von den herrschaftlichen, die jene vereinigt, die 
einem Herrn unterstanden. Weiters ist die Zeche nicht em n moderner 
Verein, zu dem man sich zusammenschliat, nur um einen bestimmten 
Zweck zu verfolgen, so dafi man einer Vielf alt von Vereinen angehoren 
kann, ohne an den einzelnen mehr als durch die Verfolgung eben dieses 
bestimmten Zweckes gebunden zu seid. Der Zeche ist sozusagen die 
ganze Person verpflichtet und daher konnte man urspriinglich und noch 
sehr lange nur einer Zeche und dariiber hinaus einem alle Zechen fiber-
greifenden Verband, eben der Biirgergemeinde, angehoren. 

Die Zechen lassen sich auf die alien Gilden zuriickliihren und an 
der Bildung der Biirgergemeinden haben. die Gilden der Kaufleute, wie 
wir sahen, mafigebend mitgewirkt. Aber mit der Entstehung der Burger-
gemeinde ist hier doch eine n.eue Situation entstanden. Die alien Gilden 
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waren Schwurbriiderschaften gewesen, die den aus den heimatlichen 
Bindungen gerissenen Kriegern und Kaufleuten den Schutz boten, den 
ihnen Sippe oder Grundherrschaft nicht mehr geben konnten. Nun aber 
hat die Biirgergemeinde als Schwurverband, als Friedensgemeinschaft 
diesen Schutz iibernommen. Aber sie ist keine Gilde mehr. Die Zechen 
sind zwar Gilden, aber ihre urspriinglichste Aufgabe, der Schutz der 
Genossen, ist iiberfliissig geworden. Daher liegt bereits in der mittelalter-
lichen Stadt der Ansatz zu ihrer unaufhaltsamen, wenn auch sehr 
allmahlichen Umbildung und zu dem Heraustreten ihrer besonderen 
Aufgaben, seien sie religiiiser oder wirtschaftlicher Art. Trotzdem be-
halten die Zechen noch sehr lange wesentliche Elemente ihres ur-
spriinglichen Wesens, ja wir verfolgen durch die Jahrhunderte, wie 
diese Natur immer wieder durchzudringen sucht. Starker ist dies dort der 
Fall, wo die Zechen oder Ziinfte (em n Wort, das hei uns erst urn 1500 in 
Gebrauch kommt) zu tragenden Elementen der Stadtverfassung gewor-
den sind. Dazu ist es in den osterreichischen Stadten nicht gekommen. 
Aber sie sind auch fiir das of fentliche Leben nicht bedeutungslos. 
Denn die Biirgerwehr ist oft nach Zechen gegliedert und in der Fron-
leichnamsprozession erscheint wieder die nach Zechen gegliederte Ge-
samtheit in Erfiillung ihrer religiosen Funktion, 

Tatsachlich finden sich Zechen fiir alle Schichten der Bevolkerung. 
Im Jahre 1330 stiftet der Pfarrer von Krems Ludolf die Priesterbruder-
schaft oder Herrenzeche an der Pfarrkirche zu St. Veit. Ihr gehorten die 
Priester der Pfarre Krems, auch die der von ihr abhangigen Pfarren, 
und die fiihrende, ratsbiirgerliche Schicht der Stadt an. Um 1500 ver-
wandelt sie sich in die Gottesleichnamsbruderschaft. Neben dieser, 
wesentlich kultischen Aufgaben dienenden Zeche stehen andere Bruder-
schaften an den iibrigen Kirchen der Stadt. Von 1305 stammt das Privi-
leg des „consortium" der Tuchhandler (Handschneider), die sich aber 
auf ihre aus der Zeit der letzten Babenberger stammenden Recite be-
rufen, was man nicht wortlich nehmen ma, ober doch beweist, 
es langst bestand. Daran schlieflen sich die zahlreichen. Zechen der • 
verschiedenen Handwerker, die gewerblichen Ziinfte. Die alteste Ur-
kunde, die der Lederer von 1296, spricht wieder von „consortium", auch 
von „fraternitas" (Bruderschaft) und Zeche. Im Jahre 1510 erscheinen 
die Zechen der Backer, Fleischer, Lederer, Kiirschner, Hafner, Wagner, 
Fuhrleute, Binder, Saltier, Seiler, Fuhrleute und Muller. Die dritte 
Gruppe der Stadtbevolkerung neben kaufmannischer Oberschicht und 
Handwerkern umfalit schliefflich die Hauerzeche, die wir in Stein seit 
1388, in Krems zwar erst aus dem Jahre 1447 kennen, die aber auch hier 
ins 14. Jahrhundert zurtickreichen diirfte. 

Alle diese Verbande haben nun, ob sie nun vorwiegend religiosen 
oder wirtschaftlichen Zwecken dienen, doch etwas Gemeinsames. Sie 
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alle sind Zechen. Sie werden als Consortium, Zeche, Fraternitas, Bruder-
schaft, Einung bezeichnet. Die Namen wechseln, ohne Verschiedenes zu 
bedeuten; so hen die Herrenzeche ebensooft auch „Bruderschaft der 
Herren". Gemeinsam ist ihnen alien eine religiose Aufgabe, die den 
innersten Kern ihres Gemeinschaftslebens bildet. Sie alle besitzen Kir-
chen, Kapellen, Altare oder Messestiftungen, wo sie gemeinsam dem 
KuIt obliegen. Damit erwirbt der Zechgenosse Anteil an den guten 
Werken, vor allem den Vigilien und Seelenmessen. Das starkste Gewicht 
liegt hier auf dem Totenkult. Noch lebt man ja in einer Zeit, da man den 
Toten nicht aus der Stadt schaf ft und sein Gedachtnis dein Einzelnen 
iiberlat, man bettet ihn vielmehr inmitten der Stadt in den Kirchen 
und Friedhiifen in die Erde. Hier wirkt uralte tberlieferung nach. Die 
Teilnahme an Begrabnissen und Prozessionen gehort zu den wesent-
lichsten Pflichten der Zechgenossen. An Begrabnis und Seelenmessen 
schlieflt sich die Zecliversammlung an und dann em n Gelage, eben das 
Zechen, das von der Zeche semen Namen hat, bei dem man der Toten 
gedenkt und das in regelmanigem Zusammensein die Genossen eng an-
einander bindet. Die Zechen ahneln in ihrer weltanschaulich-religiosen 
Geschlossenheit und kameradschaftlichen Bindung mehr neueren 
Studentenverbindungen, die ja Einiges von ihren Formen bewahrt 
haben, als modernen Berufsverbanden. Die Zahl ihrer Mitglieder ist 
meist recht klein. Wir erinnern an die im Abschnitt Gewerbe mitgeteil-
ten Zahlen. Die „Zeche" und nicht wie seit dem 19. Jahrhundert der 
Verein, ist die typische Form freiwilliger Gesellung. Daher ist selbst 
die Schiitzengesellschaft, eine spate Bildung urn 1500, die sich mit den 
anderen Zechen in sonst ungewohnlicher Art iiberschneidet, doch eine 
Zeche, besteht aus „Schiitzenmeistern" und „Schiitzengesellen", hat einen 
dem hl. Sebastian geweihten Altar und kennt das gemeinsame Zechen 
and „Yrten halten.". Diese starke innere Geschlossenheit macht die 
Zechen aber auch zu ausgesprochenen Tragern eines Gruppenegoismus, 
der unter Umstanden riicksichtslos seine Ziele verfolgt. Das gilt vor 
allem von den Handwerkszechen. Nur wer der Zeche angehort, darf das 
Handwerk ausiiben. Vber die Zahl der Mitglieder und die Aufnahme der 
Einzelnen, die an hohe Eintrittsgelder gebunden wird, entscheidet die 
Zeche. 

Gegen diese Tendenzen, die das Interesse der Gesamtheit, und zwar 
nicht nur der Stadt, sondern auch des umliegenden Landes zu verletzen 
geeignet sind, ist nun von altersher gekampft worden. Bestand doch ur-
spriinglich eine andere Organisationsform des Gewerbes, das „Hand-
werk". Es entspringt der Banngewalt des Stadtherrn iiber den Markt 
und der darauf entwickelten Gewerbeaufsicht, die der Stadtrichter iibt. 
Als Handwerke werden vor allem die Lebensmittelgewerbe, wie die 
Backer und Fleischer organisiert, die der Allgemeinheit dienen, aber 
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auch andere Konsumgewerbe, auch die Lederer. -Man- und Preis-
kontrolle, Warenbeschau und Beaufsichtigung der Handwerker ist ihre 
Hauptaufgabe. Da der Stadtrichter nicht liberal' sachverstandig is, 
stehen ihm dem Handwerk entnommene „Beschaumeister" zur Seite. 
Damit wird das Handwerk zur Genossenschaft, wenn auch einer herr-
schaftlicher Art. In Krems und Stein ist dieses Stadium nur noch in 
Nachwirkungen zu erkennen, vor allem in den Abgaben, die einzelne 
Gewerbe an den Stadtrichter zu leisten haben. Nun dringt aber in die 
Handwerke der genossenschaftliche Organisationswille vor, sie ver-
wandeln sich in Zechen oder bilden sich als solche neu. 

Diese Zechen beginnen fur ihren Bereich Satzungen zu erlassen, sie 
setzen autonomes Recht und entwickeln eine Schiedsgerichtsbarkeit 
iiber die Zechgenossen, die, wenn sie sich nicht f dgen, ausgestoflen wer-
den konnen. Das ist aber nur moglich, wil sich die Zechen als Schwur-
briiderschaften organisieren; das heint aber nichts anderes, als dan sie 
zum urspriinglichen Wesen der Gilden zuriickkehren. Sic lassen ihre 
Genossen einen bindenden Eid schworen und verpflichten sie damit auf 
ihre Satzungen. Damit werden sie zur „Einung" und auch politisch 
handlungsfdhig. Sic beginnen vielerorts einen Kampf urn em n Zunft-
regiment in den Stadten. Soweit ist es in Osterreich nicht gekommen. 
Denn hier fehlt einmal em n Patriziat, clan die Handwerker vom Rat 
vollig ausgeschlossen hatte, dann war die landesherrliche Gewalt zu 
stark, urn in den Stadten em n Regiment aufkommen zu lassen, gegen das 
sie Bedenken haben muffle. Denn ihr Widerstand gait nicht blon der 
Beherrschung der Stadte durch die Ziinfte, sondern dem 1Therwuchern 
des Zunftwesens iiberhaupt. Der Landesfiirst war schon aus prin-
zipiellen Gr linden nicht geneigt, eine vollige Autonomie der Ziinfte zu 
gewahren und behielt sich jedenfalls Priifung und Bestatigung ihrer 
Recite vor. 1/or allem aber ist der Kampf gegen die monopolistischen 
Tendenzen der Ziinfte so alt wie diese selbst. Die Abschlienungspolitik 
der Ziinfte bot ohne Zweifel grone wirtschaftliche Vorteile. Sic gab Ge-
wahr f iir die Erhaltung der Qualitdt durch strenge Pr iifung der Bewer-
ber und ermoglicht in Zeiten des Stillstandes oder Niederganges durch 
Beschrankung der Zahl das Durchhalten des Gewerbes. Das ging freilich 
bereits auf Kosten der Gesamtproduktion und f iihrte zu unleugbarer 
Ausbeutung des Landes durch die Stadt. Das ist in solchen Zeiten an der 
„Preisschere", dem vie! tieferen Absinken der Agrarpreise gegenliber 
den Produkten der stddtischen Wirtschaft, deutlich erkennbar. Schon 
im 14. Jahrhundert rat Heinrich der Teichner die Bauern iiber die 
hohen Eisenpreise klagen. Nicht zufdllig sehen wir liberal' die ziinf-
tischen. Tendenzen im 14. Jahrhundert mit dem Beginn des Abschwungs 
scharf hervortreten. Dariiber hinaus bedeutet aber das Monopol einer 
Gruppe eben stets den Durchbruch eines Gruppenegoismus, der mit 
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den Interessen der gesamten Biirgergemeinde und des Stadtherrn in 
Widerspruch steht und zu einer schweren Hemmung der Stadtwirt-
schaft fiihren konnte. Der Gegensatz von Allgemeininteresse und Grup-
peninteresse 1ief sich aber nicht durch eine einmalige MaIinahme oder 
rechtliche Ordnung endgiiltig regeln, sondern erforderte eben einen 
standigen Ausgleich. Dabei ringen herrschaftliches und genossenschaft-
fiches Prinzip dauernd miteinander. In Wien hat scion Konig Ottokar, 
bezeichnenderweise nach einem grolien Brande, da eine rasche Wieder-
herstellung der Stadt durch ziinftische AbschlidiungsmaIinahmen nicht 
gehemmt werden sollte, die Zechen aufgehoben. Dementsprechendwerden 
im Wiener Stadtrecht von 1278 die „uniones omnium mechanicorum", 
die Einungen aller Gewerbetreibenden, beseitigt. Diese Bestimmung ist 
wie in das Recht anderer osterreichischer Stadte so auch in das Stadt-
recht von Krems und Stein von 1305 iibergegangen, das die „Ainungen" 
aller Handwerker verbietet. Nur der alien Gilde, dem Consortium der 
„Hantsneider" wird zugestanden, clan sie eine „Ainung" bilden kOnne 
und ihr Privileg setzt fest, dali niemand in Krems Tuch ausschneiden 
darf, der nicht von ihr aufgenommen wurde. Dagegen verbietet das 
Statut der Herrenzeche von ca. 1330, daft sie „inter se ligam seu unionem, 
conspirationem seu coniurationem faciant", also eine Einung, eine 
Schwurgenossenschaft bilden. Obwohl im Stadtrecht von 1305 sehr be-
zeichnenderweise die Lebensmittelgewerbe, deren Monopolstellung das 
Konsumenteninteresse am starksten verletzte, ausdriicklich genannt 
werden, ist wenige Zeilen ausdriicklich von den Zechen der Backer und 
Fleischer die Rede. Verboten werden also nicht die Zechen selbst, son-
dern ihre Ausgestaltung zu Schwurverbanden und die von diesen er-
lassenen autonomen Satzungen. Gefruchtet hat dies freilich wenig, wie 
in den nachsten jahrzehnten immer wieder erlassene Ordnungen er-
weisen. Besonders scharf klingen die Urkunden Herzog Rudolfs IV. fiir 
Wien, die wieder alle Zechen und Einungen verboten. Praktisch bedeu-
let dies in einer Zeit, da das Wachstum der Stadte aufgehort b.atte und 
sich mit dem Abebben der wirtschaftlichen Dynamik und dem deut-
lichen Riickgang der Bevolkerung die ziinftischen Tendenzen verstark-
ten, den Versuch, wieder nicht die Zechen wirklich aufzuheben, sondern 
durch Beseitigung des Beitrittszwanges den Zuzug zu den Stadten zu er-
leichtern. Die Gewerbehoheit wird auf Biirgermeister und Rat iiber-
tragen. Man suchte die Verbande der Gewerbetreibenden auf das 
Stadium der „Handwerke" zuriickzudrangen. Aber als religiose Selbst-, 

 

verwaltungskorper blieben die Zechen bestehen. Die Gewerbereform 
Rudolfs IV. ist iibrigens nicht auf Krems und Stein ausgedehnt worden, 
of fenbar waren hier die gewerblichen Zechen noch nicht voll durch-
gebildet und das Problem nicht so drangend wie in Wien. Doch sehen 
wir, da1 auch her im spateren Mittelalter der Rat die Handwerksord- 
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nungen erla1it. Tatsachlich kommt das Zechenwesen ungeachtet der Be-
stimmungen Herzog Rudolf IV. in den folgenden Zeiten voll zur Entfal- 
tung; vielfach schliefien sich mehrere kleinere Gewerbe, die mit einem 
oder wenigen Meistern vertreten waren, zu Zechen zusammen. Miihsam 
ringen in diesen Zeiten des wirtschaftlichen Stillstandes, ja Riickganges, 
Stadtherr und Stadtverwaltung mit den immer wieder iibermachtig 
durchbrechenden ziinftischen Tendenzen, in denen genossenschaft-
licher Gemeinschaftsgeist und Gruppenegoismus untrennbar ver- 
schmolzen sind. Die Stadtordnung von 1524 gibt uns dariiber Auskunft: 
„Dann wohl zu bedenken ist, dafi maniger armer Gesell sich zu Haus 
setzet und richtet, auch seines Handwerks genugsamlich bericht, aber 
das Einkaufen, auch Meisterstiick zu machen und ander Beschwerun-
gen, so auf sie gelegt werden, verhindern sie darinnen und mogen da-
durch nit zu hauslichem Wesen kommen, das dann zu V er&lung der 
Stadt und Minderung der Mannschaft reicht, deshalben ist fiir nutz und 
guet angesehen, clali einem jeden, der frumm, ehlich geboren und erbar 
sei, einkommen zu lassen und die Zechen und Zunft nit mehrer Ge-
waits zu haben, dann allein, was zu der Gotts Ehr gehort und sonst kein 
Straf oder Ausgab niemands mer aufzulegen, auch furter kein Ver-
sammlung zu haben unter ihnen aufierhalb Wissen und Vergunnen (von) 
Biirgermeister, Richter und Rat." Die „Gewohnheite-n" der Ziinfte, die 
diese vorbrachten, von denen aber nur wenige vom Rat beurkundet 
waren, werden aufgehoben. Es sind keine neuen Dinge. Denn auch 
sehon vorher leisteten, wie wir aus dem Ratsprotokoll von 1510 er-
fahren, die Zechleute die Angelobung vor dem Rat, erhielten die Erlaub-
nis zu Spielen und Zusammenkiinften, versprachen aber, nichts gegen 
den Stadtherrn und die beiden Stadte zu tun, keine Abgaben (Schatzung) 
zu erheben und die Gerichtsbarkeit des Stadtrichters durch eigene 
Schiedsgerichtsbarkeit nicht zu beeintrachtigen. 

Am Beginn der Neuzeit macht dann der neue Verwaltungsstaat, der 
unter Maximilian I. und Ferdinand I. die erste Etappe in der Organi-
sierung eines wirksamen Behordenapparates, vorlaufig freilich nur an 
der Zentrale erreicht, den Versuch einer Neuordnung. An Stelle der 
Regelungen in den einzelnen Stadten tritt die Handwerkerordnung fiir 
die f iinf niederosterreichischen Lander von 1527. Wieder einmal wer-
den alle Zechen und Ziinfte aufgehoben, ihre Ordnungen, ausdriiddich 
alle „geheimen Einverstandnisse und eigenniitzigen Gebrauche".  ver-

boten. Die „Handwerke" sollen keine Versammlungen haben aufier mit 
Wissen von Biirgermeister und Rat und sie diirfen. keine „Gesatz und 
Ordnungen" erlassen. Es gibt also doch Verbande, nur werden sie nun 
unter die Aufsicht der stadtischen Behorden gestellt, iiber die eben die 
Kontrolle durch die neuorganisierten landesfiirstlichen Behorden ver-
scharft worden war. Nicht um die Beseitigung der alten Einrichtungen, 
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sondern urn ihre Dienstbarmachung fiir den modernen Verwaltungsstaat 
geht es. Sie sollen zu „Polizeianstalten" werden, wie man seit dem 
17. Jahrhundert sagte. Das .genossenschaftliche Prnzip sollte moglichst 
eingeengt werden. Ausdriicklich wird eingescharft, daI kein Handwer-
ker verpflichtet sei, am Begrabnis seines Genossen und den daran an-
schlidienden Versammlungen und Gelagen teilzunehmen. Damit sollte 
der religiose Ursinn der Zeche, der Totenkult, getrof fen werden. Der 
absolute Staat versucht mit sicherem Buick dem genossenschaftlichen 
Verbandswesen ins Herz zu stafien. Die „Handwerke" bestehen als Ge-
nossenschaften fort und behalten auch ihre eigene Leitung. Sie wahlen 
je zwei Meister und Gesellen, die aber Biirgermeister und Rat 
schwiiren miissen. Sie werden damit zu Amtsorganen der stadtischert 
Verwaltung. So iibernehmen sie den Einlauf, aber der Stadtmagistrat 
trif ft auf Grund des Gutachtens der Geschworenen die Entscheidung. 
Ihre Strafgewalt wird ausdriicklich aufgehoben, em n genossenschaft-
liches Gericht gibt es nicht mehr. Alle Streitigkeiten werden von Biir-
germeister und Rat entschieden. Wesentlich unberiihrt bleiben die 
religiogen, bruderschaftlichen Aufgaben der Handwerke. Doch sollen 
die her eingehenden Mittel nur fiir liturgische oder karitative Zwecke 
verwendet werden und stehen unter Kontrolle des Rats. Auch die kor-
porative Teilnahme an der Fronleichnamsprozession bleibt bestehen und 
gewinnt in der Zeit des Kampfes von Reformation und Gegenrefor-
mation demonstrative Bedeutung. Wahrend die mittelalterlichen Zechen 
darnach gestrebt hatten, den Zugang zu ihrem Gewerbe von ihrem gu-
ten oder besser schlechten Willen abhangig zu machen, entscheidet jetzt 
die Stadtobrigkeit, wobei nur bestimmte Bedingungen, Erwerbung des 
Biirgerrechts, eidesstattliche Erklarung iiber Befahigung u.a. zu erfiillen 
waren. Eheliche Geburt sollte nicht mehr verlangt werden. 

Wie so oft in alteren Jahrhunderten ist auch dieses Gesetz mehr emn 
Programm, das uns Einblick in die Absichten. der Regierung gewahrt, von 
dem wir aber nicht annehmen diirfen, daIi es auch tatsachlich durch-
gesetzt wurde. Altes, tiefeingewurzeltes Brauchtum, so das Verrufen der 
„Unehrlichen" blieb in Geltung, obwohl dies nicht nur die Handwerker- 
ordnung von 1527, sondern zahlreiche Einzelverordnungen, die his um 
1700 immer wieder erlassen wurden, verboten haben. Tatsachlich leben 
die. Ziinfte wesentlich in der alien Weise fort und sie behalten auch 
ihren Zechencharakter. So schreibt die Ordnung der Kremser Hauer-
zeche von 1625 die Teilnahme an der „Bruderschaftsleiche" unter 
Strafandrohung vor, man halt also am gemeinsamen Totenkult dauernd 
f est. 

Inzwischen hatte sich aber der raumliche Bereich der Ziinfte weft 
iiber die Stadte hinaus ausgedehnt. Reichte scion in einer Mittelstadt 
wie Krems die Zahl der Handwerker nicht immer aus, urn eine selb- 
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standige Zeche zu bilden, so war dies in den Markten und grolieren 
Dorfern, in denen doch liberal! Vertreter der wichtigeren Konsum-
gewerbe saflen, noth, weniger der Fall. Sie waren darauf angewiesen, 
sich der Zunft einer nahe gelegenen Stadt anzuschlielien. So 
gehiirten der Kremser Hafnerzunft 18 Orte beiderseits der Donau von 
Spitz bis Kirdaberg am Wagram an. Dariiber hinaus erwuchs aber eine 
territoriale Zunftorganisation, deren Geschichte noch wenig geklart ist, 
das System der Viertel- und Hauptladen. Wahrend diese Organisation 
im Suclen der Donau wesentlich von Wien abhangig war, zeigt die fiord-
liche Landeshalfte eine starkere Unabhangigkeit. Dieses Gebiet ist 
in vier Viertel eingeteilt (die mit den Landesvierteln nichts zu tun 
haben) und an ihrer Spitze stehen die Viertelstadte Mistelbach, Korneu-
burg, Eggenburg und Krems. Dazu trat dann als fiinfte Viertelstadt 
Waidhofen an der Thaya. Die Organisation scheint in der Hauptsache 
nicht iiber das 16. Jahrhundert zuriickzureichen. Auch handelt es sich 
nicht urn raumlich abgegrenzte Bezirke. So geherten etwa alle K iirsch-
ner des Waldviertels nach Krems, dagegen die Kremser Steinmetzen 
nach Eggenburg. Maligebend war eben die Stadt, wo die Umstande 
eine kraftige Entfaltung des einzelnen Handwerks ermoglicht hatten. In 
der Hauptsache scheint sich der Kremser Vierielbezirk auf das siid-
liche Waldviertel erstreckt zu haben. 

Fiir den absoluten Staat bot das System der Haupt- und Viertel-
laden die Moglichkeit leichterer Kontrolle. Eine grundlegende Ver-
anderung der bisherigen Praxis trat aber nicht em, solange der neuzeit-
liche Staat zwar iiber Zentralbehiirden, nicht aber -iiber einen lokalen 
Verwaltungsapparat verfugte. Das war aber erst in der Zeit Maria 
Theresias der Fall. So miihen sich die Handwerkerordnungen Karl VI. 
von 1731/32 urn dieselben Probleme wie alle alteren Jahrhunderte. Wenn 
wieder die willkiirliche Beschrankung der Zahl der Meister und Gesellen 
verboten wird, so sucht man em n Prinzip durchzusetzen, um das seit 
dem 13. Jahrhundert vergeblich gerungen worden war. Nur das Ver-
bot, mit auslandischen Ziinften Verbindungen aufrecht zu erhalten, 
weist auf eine neue Zeit, die daran war, den von den Staatsgrenzen um-
schriebenen Raum als „Volkswirtschaft" einheitlich zu organisieren. Wir 
stehen im Zeitalter der merkantilistischen Politik. Es beginnt die Ent-
wicklung zur Industrie, die durch Privilegien aus den ziinf tischen Bin-
dungen herausgenommen wird. Nicht minder kennzeichnend ist es, dali 
die alte wirtschaftlich bedeutsame Unterscheidung in Lokal- und Ex.; 
portgewerbe nun fiir die Gewerbepolitik grundlegend wird, da man die 
„Polizeigewerbe" von lokaler Bedeutung, die weiterhin der Aufsicht der 
inneren Verwaltung unterstehen, von den Kommerzialgewerben, die den 
neuen Handelsbehorden zugeordnet werden, unterscheidet. Krems und 
Stein sind vorerst von dieser Entwicklung wenig betrof fen worden. Hier 
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ilberwiegen die Lokal-, die Polizeigewerbe. So dauert hier das ziinftische 
Leben his weit ins 19. Jahrhundert fort. Erst das Gewerbegesetz von 
1859 mit seiner Statuierung der Gewerbefreiheit hat eine neue Situation 
gescha f f en. 

So verfolgen wir denn auch auf dem Gebiet des Zunftwesens das 
dauernde Ringen des herrschaftlichen (von Stadtherrn oder Rat ver-
tretenen) Prinzips mit dem genossenschaftlichen. Das herrschaftliche 
Prinzip vertritt hier das Gesamtinteresse, aber es tragt die Gefahr in 
sich, die Genossenschaften langsam zu ertiiten und sie zu „Polizei-
anstalten" herabzudriicken. Das genossenschaftliche Prinzip wirkt im 
Sinne eines ausgesprochenen Gruppenegoismus. Aber dieser Gruppen-
egoismus hat in einer Zeit, in der der Lebensspielraum sehr eng war, doch 
einen berechtigten, la notwendigen Kern. Er erwachst ebenso wie die 
Harte bauerlicher Wirtschaftsgesinnung aus der Notwendigkeit der 
Selbstbehauptung. Nur auf seinem Boden ist die hohe qualitative 
Leistung des alteren Gewerbes denkbar. Die Beschrankung der Zahl der 
Meister fiihrt allerdings zu monopolistischen Tendenzen, zum Versuch 
der Ausbeutung des flachen Landes und der Stadt und droht den Riick-
gang von Bevolkerung und Wirtschaft in den Stadten herbeizufiihren. 
Beide Prinzipien haben ihre Vorteile und ihre Schattenseiten und ihr 
Ausgleich ist nur in dem dauernden Ringen denkbar, das wir durch die 
Jahrhunderte verfolgt haben. Es ist aber deutlich geworden, &di die 
Ziinfte in neuerer Zeit immer mehr den Charakter von staatlich kon-
trollierten Interessenverbanden annehmen. Der Zechencharakter dauert 
wohl fort, wird aber auf rein liturgische und karitative Aufgaben be-
schrankt, die Autonomie der Verbande stirbt ab, das gemeinschafts-
formende Erbe wird zum blassen traditionellen „Brauchtum", dessen 
Sinn man nicht mehr versteht. Daneben leben die religiosen Bruder-
schaften fort und erfahren im Zeitalter der Gegenreformation noch ein-
mal einen starken Auftrieb. Im 18. Jahrhundert verkiimmern auch sie. 

em n reiner Geselligkeitsverein, wie die Kremser Simandlbruder- 
schaft, sich in das Gewand der Zeche kleiden konnte, ist ebenso emn 
Anzeichen des zahen Fortlebens des Zechengedankens wie seiner inneren 
Entleerung. Kaiser Josef II. hat dann die religiosen Bruderschaften auf-
gehoben.15) 

Die militarischen Aufgaben 

Wir wissen, dal der Burger wehrhaft ist. Seiner durch Eid fest-
gelegten Treuepflicht entspringt die Verpflichtung, seine Stadt zu ver-
teidigen und an den KriegszUgen, an der die Stadt im Auftrag des Stadt-
herrn und Landesfiirsten teilnimmt, mitzuwirken. Die Wehrhoheit iiber 
den Burger steht der Biirgergemeinde zu, sie als Gesamtheit, nicht der 
einzelne Burger, unterliegt der Wehrhoheit des Landesf iirsten. Dem ent- 
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spricht es, clan sich der Burger selbst ausreichend zu f bewaffnen hat 
und, wenn seine Mittel dazu ausreichen, er der stadtischen Oberschicht 
angehOrt, sich beritten machen mufl. Der Ratsherr Stock! hinterlat 
1483 der Stadt Krems Harnische, Panzer, 15 Armbriiste, Pfeile und einen 
Zentner Pulver. In jedem Verlassenschaftsinventar der Burger steht 

em n Abschnitt iiber die „Mannswehren", Riistungen und Waf fen. Waf fen 
fiihrt der Burger his um 1800 auch dann bei sich, wenn er mit semen 
Waren auf die Markte zieht, urn sich gegen rauberische tlberfalle zu 
schiitzen, die bei dem volligen Fehlen eines Sicherheitsapparates auf 
dem Lande nicht ungefahrlich waren. 1519 stellte Krems berittene 
Streifen gegen „Heckenreiter" (Strafienrauber) auf. 1568 wurde der 
Stadt befohlen, eine Rauberbande in Gedersdorf auszuheben. Doch ge-
horen der Biirgerwehr auch die standig in der Stadt ansassigen Leute 
(Inwohner), die kein Biirgerrecht haben, die ihren Schutz genielien und 
daher an ihrer Verteidigung mitwirken mUssen, die Handwerksgesellen 
und die Inleute an. Die Stadt hielt iiberdies einen. betrachtlichen 
Waffenvorrat in ihrem Zeughaus und sorgte fiir die Artillerie. Die 
tibung in den Waf fen geschah durch die Schiitzengesellschaft, die eine 
Schielistatte unterhielt und Schtitzenfeste veranstaltete, von denen wir 
seit 1561 wissen.") Die alte militarische Organisation der Stadt hat sich, 
wenn sie auch allmahlich ohne praktische Bedeutung war, doch im 
ganzen hier behandelten Zeitraum his 1848 erhalten. In den Zeiten der 
Gefahr warb man auch Soldner an, so 1477 3-400, und nahm einen 

Adeligen als Hauptmann in den Dienst. 

Die wesentlichste Voraussetzung fiir die Verteidigung der Stadt war 
aber ihre Befestigung. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts haben beide 
Stadte im wesentlichen schon den Mauerzug besessen, der sich durch die 
Jahrhunderte dann unverandert erhalten hat. In der Folge ist immer 
wieder an ihrem Ausbau gearbeitet worden. Allerdings eine moderne 
Befestigung, wie sie die veranderte Kriegsweise seit dem 16. Jahrhun-
dert notig machte und wie sie Wien seit 1545 bekam, haben die Stadte, 
trotz einzelner Ausbauten, nicht erhalten. Die Erhaltung und Verstar-
kung der Befestigung hat hohe Mittel, und wenn notig auch den person-
lichen Arbeitseinsatz des Burgers, die sogenannte „Grabenrobot", erfor-
dert, die neben der Kriegs- und Steuerpflicht zu den wesentlichen Auf-
gaben der Burger gehorte. Doch konnten die Stadte auch zum Fluchtort 
für das Umland werden und daher sind die Orte der Umgebung eben-
falls zur Grabenrobot herangezogen worden. Im Jahre 1477 werden 
uns Senftenberg, Imbach, Rehberg, Stratzing und Langenlois genannt. 

Die beiden &kite haben aber nicht nur sich selbst, ihr Leben, ihren 
Besitz verteidigt, sie werden, besonders im 15. Jahrhundert, immer wie-
der zur Landesverteidigung aufgeboten. Sie erf iillen auch eine wichtige 
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Funktion als Festungen im Lande, wenigstens solange als die mittel-
alterliche Befestigung dieser Aufgabe gewachsen war. 

Die militarische Funktion von Krems and Stein ist eine doppelte. 
Einmal sind die Stadte imstande, die Donau sowohl nach West wie nach 
Ost zu sperren. Doch wird diese Aufgabe dadurch beeintrachtigt, daft 
die grolie West-Oststralie nicht dem Strom folgt, sondern weiter siidlich 
iiber St. Pollen verlauft. Daher tritt die zweite Funktion, die Sperre des 
Donauiiberganges, der V erbindung der Nord- und Sii.dhalfte des Landes, 
in den Vordergrund. Deutlich zeigen sich hier die Bedingungen der geo-
graphischen Lage, die wir scion in der Handelsstellung der Stadt 
wirksam sahen. Wir erinnern daran, daf hier neben Wien die einzige 
den Strom iiberquerenden Briicke im Lande vorhanden war. Die Gefahr 
kommt aus dem Norden, da aus dem Siiden infolge der natiirlichen 
und politischen Gegebenheiten. kein.e Gefahr drohte. Die Gefahrdung 
von Norden entsprang dem lang andauernden Gegensatz Osterreichs zu 
Bilihmen, der vom 11. bis ins 15. Jahrhundert wahrt und noch 1619 in 
der Auseinandersetzung Kaiser Ferdinands II. mit den bohmischen 
Standen nachwirkt. Die Auseinandersetzungen der osterreichischen 
Gramacht mit den Machten im Norden, mit Schweden und Preufien, 
bedroht Niederosterreich immer nur dann, wenn es dem Feinde gelang, 
sich in den bohmischen Landern festzusetzen. So liegt die wesentliche 
Schutzfunktion von Krems and Stein darin, einen von Norden kommen-
den Gegner an der Strombarriete abzufangen and als vorgeschobener 
Briickenkopf zu wirken. Das ist lange gelungen. Doch stehen Krems 
and Stein auch hier an zweiter Stelle neben dem wichtigeren, zur 
Hauptstadt des Landes fiihrenden tThergang bei Wien, den das seit der 
Hussitenzeit besonders stark befestigte Korneuburg deckte. Die An-
grif fe auf die Nordhalfte des Landes werden, auch wenn sie von Boll-
men selbst ausgehen, haufig von Mahren her ins Weinviertel vorge-
tragen. Das liegt an der alteren Kriegstechnik, die durch Pliinderung 
and Verwiistung den Gegner mOglichst zu schadigen. and Mittel zur Er-
haltung des eigenen Heeres zu erhalten sucht. Dazu war das dichter be-
siedelte und reichere Weinviertel geeigneter als das Waldviertel. Dann 
suchte man begreiflicherweise durch einen Vorsta in der Richtung der 
Landeshauptstadt die Entscheidung herbeizufiihren. Doch kann emn 
Vorstoli ins Weinviertel entlang der Stralien am Ostrand des Manharts-
berges auch Krems erreichen. Auch das Waldviertel, obwohl es deutlich 
eine Schutzwirkung ausiibt, ist doch auch auf den Strafien iiber Horn 
and Zwettl—Gfolal mehrfach iiberschritten worden. Die alteren Vor-
stifdie auf Krems sind fast durchwegs gescheitert. So der Konig Wen-
zel I. von Bohmen 1230, Konig Johanns 1327, der Hussiten 1426, Kiinig 
Georgs von Podiebrad 1458 and der bOhmischen Rebellen 1619. Dali es 
dem mit dem Bohmenkonig verbiindeten Heinrich von Kuenring, der 
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sich gegen Herzog Friedrich II. von Osterreich erhoben hatte, 1231 ge-
lang, Krems zu nehmen, wird an besonderen, uns nicht bekannten Um-
standen gelegen haben. Erst der schwedischen Belagerung sind Krems 
und Stein 1645 erlegen, um scion im nachsten Jahr von der kaiser-
lichen Armee zuriickerobert zu werden, em n Beweis, da1 die Stadte da-
mals als Festung nicht mehr vollwertig waren. Sehr viel geringer als die 
Bedrohung aus dem Norden ist die aus dem Osten, durch Ungarn und 
Tiirken. Sie werden zumeist in den ostlichen Grenzraumen des Landes 
aufgefangen oder scheitern vor Wien. Das Schwergewicht ihrer Vor- 
stöfie 	zudem siidlich der Donau. So erreichen tiirkische Streifziige 
im 16. und 17. Jahrhundert mehrfach das Tullner Feld, ja sogar die Ge-
gend von Waidhofen an der Ybbs. An Krems und Stein kommen sie 
nicht heran. Einen Sonderfall stellt die zweimalige Belagerung durch 
Konig Matthias Corvinus von Ungarn dar. Er vermochte 1477 Krems 
nicht zu nehmen, eroberte dann 1485 Stein und blockierte dann jahrelang 
Krems, ohne es his zu seinem Tode in die Hand zu bekommen. Hier han-
delt es sich nicht einfach um einen Angriff des Konigs von Ungarn 
auf Osterreich. Denn Konig Matthias war, als er den Angrif f auf Oster-
reich begann, bereits im Besitz von Schlesien und Mahren. Er konnte 
also Niederosterreich nicht nur von Osten, sondern auch von Norden her 
bedrohen. Er besali zudem durch sein Biindnis mit Osterreichischen 
Adelsgruppen und den Bischofen von Salzburg und Passau starke Po-
sitionen im Lande. So hielt er das passauische Mautern besetzt. Bevor 
Konig Matthias zum zweiten Mal gegen Krems und Stein vorstia, hatte 
er schon Wien erobert. Bis Laa, Retz, Eggenburg, ja bis Raabs und 
Gm iind dehnte sich sein Herrschaftsbereich. Es ging beim Kampf um 
Krems nicht mehr nur um die Abwehr einer von Osten drohenden Ge-
fahr, sondern um die Herrschaft fiber das ganze Land, als dessen Herzog 
der Ungarnkonig bereits auftrat. Der zahe Widerstand der Stadt Krems 
hat es Kaiser Friedrich III. ermoglicht, wenigstens das siidwestliche 
Niederosterreich zu halten, his dann nach dem Tod des Konigs Matthias 
(1490) Maximilian das Land wieder besetzen konnte. 

Erst spat und nur schwach tritt die Sperrfunktion von Krems-Stein 
gegen Westen hervor. In den Kampfen mit Bayern lag dieses Gebiet zu 
weit ab von- der Grenze am Hausruck, um je beriihrt zu werden. Erst 
als in neuerer Zeit die Auseinandersetzungen der grofien Machte zu Vor-
stofien gegen das Herz der Monarchie, gegen Wien f iihrten, wurden 
auch Krems und Stein betrof fen. Doch vollzieht sich der Vormarsch in 
der Hauptsache auf der Stralie iiber St. Pollen. Zudem waren Krems und 
Stein in dieser Zeit keine Festungen von Rang mehr. In ihren alten 
Mauern konnten sie einem modernen Heere nicht Widerstand leisten. So 
wurden sie ohne Gegenwehr besetzt. Doch tritt auch in diesen Fallen 
die Bedeutung des Donauliberganges zutage. Als die Bayern im Oster- 
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reichischen Erbfolgekrieg 1741 ins Land drangen, besetzten sie auch die 
beiden Stadte, da sie nach Norden abdrehten, um nach &Amen zu 
marschieren. Ebenso haben die Franzosen 1805 Krems und Stein besetzt. 
Denn es handelt sich ja darum, der nach Mahren heranriickenden zwei-
ten Welle der Russen und den von ihnen aufgenommenen Osterreichern 
entgegenzutreten. Die Tref fen von Loiben und Hollabrunn zeigen deut-
lich die Bedeutung, die der Raum von Krems und die von hier nach 
Mahren fiihrende Randstrafie f iir Napoleon besa1i, obwohl es ihm d.och 
gelungen war, Wien zu besetzen und die dortige Donaubriicke unbe-
schadigt in die Hand zu bekommen. Im Jahre 1809 fiihrte der Feldzug 
des Franzosenkaisers direkt gegen Wien. Daher bleiben Krems und 
Stein vorerst links liegen; sie wurden zwar beschossen, aber nicht be-
setzt. Als aber bei Wagram die Entscheidung gefallen war und das 
Osterreichische Heer nach Mahren zuriickwich, haben die Franzosen mit 
dem nordlichen Niederosterreich auch Krems und Stein besetzt. Doch 
kam es infolge des kurz darauf abgeschlossenen Waffenstillstandes zu 
keinen Operationen mehr. Urn der hier drohenden Gefahr eines frau-
ziisischen Einbruchs iiber Silddeutschland nach Cisterreich in Zukunft 
zu begegnen, hat man im Vormarz eine Reihe von Festungen angelegt. 
Hinter Rastatt, Ulm und Ingolstadt wurde Linz zu einer starken, mo-
dernen Festung ausgebaut. Krems und Stein aber waren langst prak-
tisch of fene Stadte, bevor ihre Mauern fielen. Freilich, ihre Kanonen 
haben die Stadte erst nach 1848 abgeliefert und auch em n „BUrgerkorps" 
bestand bis in diese Zeit. 

Politik im Mittelalter 

Die befestigten, von einer wehrhaften Biirgergemeinde verteidigten 
Stadte haben aber nicht nur eine militarische Funktion in den grofien 
kriegerischen Auseinandersetzungen des Staates. Sie haben sich auch 
selbst im Lande zu behaupten und zu verteidigen, sie treiben, so lange 
die Struktur des mittelalterlichen Staates dies miiglich oder, vom Stand-
punkt ihrer Burger wohl richtiger gesehen, notwendig machte, auch 
selbstandige Politik. Die Voraussetzungen stadtischer Politik und Krieg-
fiihrung haben wir bereits kennengelernt. Krems und Stein sind seit der 
ersten Halfte des 12. Jahrhunderts landesf iirstliche Stadte, der Herzog, 
dann Erzherzog von Osterreich ist ihr Stadtherr. Sosehr sich nun im 
Lauf der Jahrhunderte au fierer Umfang und innerer Bau der vom Hans 
Oesterreich beherrschten Lander wandelte, so bleibt doch dem mittel-
alterlichen Territorialstaat, den „Erbkonigreichen und Landern" des 
Hauses Osterreich, dem osterreichischen Kaiserstaat em n gemeinsames 
Merkmal. Er baut sich auf Lander auf, die sich in ihrer Autonomie auch 
gegen die starken zentralistischen Tendenzen der neueren Zeit behaup-
ten. Wir miissen daher die Verfassung des Landes, des Landes Oster- 
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reich unter der Enns, wie sie im hohen Mittelalter in den Grundziigen 
ausgebildet wurde und his 1848 dauert, naher ins Auge fassen. Hier 
stehen sich der Landesherr und die Landesgemeinde, die „Landleute", 
das hen der Adel, bestehend aus den beiden Standen der Herren und 
der Ritter und edlen Knedite gegeniiber. Der landsassige Adel ist Grund-
herr, Herr iiber Bauern, Diirfer, Markte, Stadte. Er bildet unter dem 
Vorsitz des Landesherrn die Gerichtsgemeinde des Landes und verteidigt 
als Herr dessen Grenzen. Aber in semen immunen Gebieten besitzt er 

em n hohes Mali von Unabhangigkeit, hier stehen ihm im lokalen Bereich 
auch jene of fentlichen Aufgaben zu, die heute der Staat durch seine Be-
horden iibt. Hier schlitzt ihn das Landrecht, das in der tlberzeugung der 
Rechtsgenossen ruht und nicht einfach geandert werden kann. Dieses 
Landrecht kennt aber auch noch immer das Prinzip, dali gegen Rechts-
bruch nur in besonderen, die Gesamtheit betreffenden schweren Fallen, 
von Amtswegen einzuschreiten ist, sonst aber es dem Verletzten selbst 
zusteht, sich um sein Recht zu bemiihen. Dabei stehen ihm zwei Wege 
of fen. Er kann das Gericht, das Landtaiding anrufen und semen Streit 
selbst durchfiihren. Man muli aber sein Besitzrecht, seine „Gewere" 
selbst verteidigen. So sahen wir im Winter 1446 die Burger von Stein in 
Waf fen ausriicken, um eine ihnen gehorige Au, in der die Mauterner 
unter Waffenschutz fischten, zu behaupten. flatten sie dies unterlassen, 
waren sie prozarechtlich in Nachteil geraten. Man kann aber auch zu 
Selbsthilfe und Gewalt greifen und an seinem Gegner durch Fehde 
„Rache" nehmen oder ihn zur „Siihne" zwingen. Audi die Fehde ist emn 
Rechtsweg und an strenge Rechtsformen gebunden. Der Landsherr hatte 
begreiflicherweise alles--  Interesse daran, die Fehde miiglichst einzuschran- 
ken und sie zugunsten des gerichtlichen Weges zuriickzudrangen. Dem 
dienen die zwischen Landesherrn und Landleuten geschlossenen Land- 
frieden, von denen einer der altesten, der von 1281, auch die Siegel der 
Stadte Krems und Stein zeigt. Wir kennen aber die Fehde aus alien 
Jahrhunderten des Mittelalters, ja in Auslaufern his ins 16. Jahrhundert. 
Ihr AusmaIi schwankt freilich stark. Unter kraftigen Herrschern weit- 
gehend ausgeschaltet, wuchert sie in Zeiten politischer Krisen empor 
und droht, mit „Raub und Brand", mit Pliinderung und Verwiistung ge- 
fiihrt, das Land in em n Chaos zu stiirzen; ja die Rechtsform der Fehde 
kann zu verbrecherischen Zwecken milibraucht werden. Dies geht so- 
weit, clati der Add, wenn er sich in semen Rechten durch den Landes- 
herrn gekrankt glaubt, auch zur Fehde gegen den Landesherrn, zum 
„Widerstand" schreitet. Geschieht dies, wie nicht selten, im Bunde mit 
auswartigen Machten, so entsteht fur die landesfiirstlichen Stadte einb 
hiichst gefahrliche Lage. So war es zum Beispiel 1231 und wieder in 
den Jahren 1477-90 und Krems und Stein haben das am eigenen Leibe 
zu spiiren bekommen. 
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In einer so verfafiten Welt, die einen auf die gesamte BevOlkerung 
sich erstreckenden Begriff der Staatsgewalt noch nicht kennt, konnte 
sich der Landesherr nur behaupten, wenn er selbst eine analoge Macht-
position wie der Adel besitzt, daher hat in dieser Zeit der von uns schon 
mehrmals beriihrte Begriff des „Kammerguts" eine eminente Bedeu-
tung. Zu ihm aber gehOren auch Krems und Stein. 

Damit ist die Stellung der Stadte Krems und Stein bestim mt. Ihrem 
Stadtherrn durch einen besonderen Treueid verbunden. sind sie ihm zu 
Hilfe und Rat verpflichtet. Sie stehen daher, viel starker als der Adel, 
solange als irgendwie zu verantworten, auf seiner Seite. Daher trif ft 
eine Erhebung des Adels gegen den Landesf iirsten, wie wir sahen, auch 
dessen Stadte. Andererseits zieht Fehde gegen die Stadte den Stadtherrn 
kraft seiner Schutzpflicht herbei. So hat sich die Stadt Krems, als ihr 
Albrecht Straufi zum Wald 1424 in aller Form Fehde ansagte, an Her-
zog Albrecht V. gewandt, der sofort alle seine Amtleute und Untertanen 
aufforderte, der Stadt beizustehen. 

Dem Landesfiirsten steht aber die Biirgergemeinde als wehrfahiger 
Verband, als Festungsbesatzung gegeniiber. Sie selbst ist hier der un- 
mittelbare Inhaber der Wehr- und Finanzhoheit; sie hat sich daher 
gegen die unmittelbare Gefahr in erster Linie selbst zu schiitzen und 
braucht nicht auf das schwerfallige Funktionieren ihres Herrn zu war- 
ten. Die autonorne Biirgergemeinde gehort zwar nicht unmittelbar zum 
Lande, sondern ist em n Glied des Kammergutes; aber innerhalb des Kam-
merguts ist sie em n rechts- und handlungsfahiger, auch politisch und mili- 
tarisch handlungsfahiger Verband. Sie ist ihrem Stadtherrn durch einen 
Treueid verbunden, Treue ist aber, wie wir wissen, em n Gegenseitigkeits-
verhaltnis und verpflichtet nur, wenn beide Teile das Recht einhalten. 
Gegen einen Stadtherrn, der das Recht verletzt, kann auch die Stadt zur 
Fehde und Widerstand greifen und, wenn er in seiner Schutzpflicht 
versagt, ist es ihre Sache, alle notwendigen Mittel zur Selbstbehauptung 
anzuwenden. Wir sehen die Stadte mit dem Landesherrn und den an- 
deren Standen, aber auch mit andern Machten in den Formen eines 
diplomatischen Verkehrs, durch mit Beglaubigungsschreiben und In- 
struktionen versehene Abgesandte verhandeln und Vertrage, selbst 
Waffenstillstandsvertrage abschlidien. Die Stadte erhalten aus der 
herzoglichen Kanzlei regelmatiig Mitteilung iiber wichtige politische Er-
eignisse. 

Dartiber hinaus sehen wir sie sorgsam bedacht, Konflikte zu ver-
meiden. Der einzelne Burger, der ebenfalls fehdeberechtigt ist, 
wenn er Fehde fiihren will, aus der Biirgergemeinde ausscheiden, urn 
die Stadt als solche nicht hineinzuziehen. Gefangene, die festgenommen 
und mit oder ohne Gerichtsverfahren freigelassen wurden, mitssen 
regelmaliig einen „Urfehdebrief" ausstellen, das hen, sie miissen ge- 
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loben, sich wegen der Festsetzung nicht zu „rachen". Beispiele aus 
dem 14. und 15. Jahrhundert sind im Stadtarchiv zur geniige erhalten. 
Wenn man selbst einer Dienstmagd, die der Zauberei angeklagt war, 
eine solche Urkunde ausstellen 1ief, zeigt dies, dafl man nicht sosehr 
eine nicht fehdefahige Person fiirchtete, sondern etwa einen Adeligen, 
der sich einen solchen Fall aus eigenniitzigen Griinden zunutze machen 
konnte. Diese Zustande dauern noch his ins 16. Jahrhundert hinein an. 
Noch 1524 hat em n Angehoriger des Herrenstandes, Georg Streun von 
Schwarzenau, Ia noch im Jahre 1576 hat em n mahrischer Weinhandler, 
Sebastian Gutschera, einer uneinbringlichen Schuld wegen, nachdem er 
in einem vor dem Kremser Stadtgericht gefiihrten Prozefl nicht durch-
gedrungen war, der Stadt Fehde angesagt. Ohne Zweifel em n ver-
brecherisches Vorgehen, daft sich aber in die alien Rechtsformen klei-
det. 

Alle diese Umstande lassen erkennen, &di die Stadte ungeachtet 
ihrer Zugehiirigkeit zum Kammergut doch em n hohes Mafl selbstandiger 
politischer und militarischer Handlungsfahigkeit und nicht nur „Selbst-
verwaltung" im modernen Sinn besitzen. Am starksten trill diese selb-
standige Politik in Zeiten zutage, wo das Landesfiirstentum versagt, wo 
die nicht seltenen Konflikte im Herrscherhaus ausbrechen und iiber-
haupt in Frage gestellt ist, wer der rechtmaige Landesf iirst und Stadt-
herr war. Eine solche Lage war namentlich im 15. Jahrhundert, in 
Kampfen zwischen 1396 und 1412 und vor allem in den chaotischere 
Jahrzehnten der Regierung Friedrichs III. mehrmals gegeben. Doch 
trill namentlich 1462-63 zutage, dal/ die Stadte mit later Geduld an 
ihrer beschworenen Treuepflicht festhalten. Kaiser Friedrich III. hat 
ihnen daf dr mit den zahlreichen Privilegien von 1463 gedankt, die zu-
meist freilich keine praktische Bedeutung hatten. Immerhin konnten die 
Burger von Krems mit Recht auf das Steiner Tor „Conspicite fidelitatis 
praemia" schreiben. 

Diese politische Handlungsfahigkeit der Stadte fiihrt nun auch da-
zu, dali sic, ungeachtet ihres Charakters als Kammergut, doch auch 
als Mitglieder des Landtags erscheinen. Der Landesherr war fur die 
Durchfithrung seiner Politik urspriinglich auf die Mittel seines Kam-
mergutes angewiesen. Nur zur Landesverteidigung war der Adel in ge-
wissen Grenzen verpflichtet. Um 1400 reichien aber die Mittel des Kam-
merguts nicht mehr aus und der Landesherr war nun sehr haufig ge-
zwungen, mit dem Adel dariiber zu verhandeln, dali dieser von semen 
Herrschaften Steuer- und Kriegsleistungen bewillige. Dazu trat die in 
dieser Zeit mehrmals auftretende Notwendigkeit, bei Streitigkeiten im 
Herrscherhaus, sich fiir einen bestimmten Landesherrn zu entscheiden.Auf 
den Landtagen erscheinen nun neben dem Adel au di die Glieder des 
weiteren Kammergutes, die Pralaten als Herren der landesfiirstlichen 
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Kliister und die landesfiirstlichen Stadte. Dabei tritt auf den Land-
tagen der rechtliche Unterschied zwischen beiden Gruppen deutlich 
heraus, da Pralaten und Stadte wegen ihrer engeren Bindung zu hiiheren 
Leistungen herangezogen werden als die adeligen Herrschaften. Gegen 
1500 ist der Kreis der landesfiirstlichen Stadte und Markte abgeschlossen. 
Es sind ihrer 18, die sich wieder in zwei Gruppen scheiden, in Wien, das 
infolge seiner iiberragenden Stellung oft mehr Steuern leistet als die 
andern zusammen, und die iibrigen, die „kleinen Stadte", an deren 
Spitze regelmanig Krems und Stein genannt werden, wieder em n An-
zeichen fiir ihre Rangstellung im Lande. Allerdings gehoren Wiener-
Neustadt, dessen Zugehorigkeit zu Niederosterreich infolge der Lander-
teilungen des Mittelalters erst im 16. Jahrhundert vollig festgelegt war, 
und St. Pollen, das his gegen 1500 den Bischaen von Passau gehorte 
und erst dann landesfiirstlich wurde, nicht zu den landstandischen, 
„mitleidenden" Stadten. 

Es ware unter diesen Umstanden durchaus denkbar, dafl vor allem 
Krems auch eine lokale Erwerbungspolitik betrieben hatte, die ihm emn 
von der Stadt beherrschtes Untertanengebiet hatte einbringen konnen. 
Aber davon kann keine Rede sein. Wohl haben die Stadte im 15. Jahr-
hundert nicht nur die landesfiirstlichen Amter in der Stadt, sondern zeit-
weise auch das Feldgericht zwischen der Krems und dem Kamp in 
Pacht, das fiir eine solche Erweiterung des Stadtgebiets besonders ge-
eignet gewesen ware. Aber sie haben es nicht festgehalten und an die 
grafie, erst seit dem Ende des 15. Jahrhunderts aufgebaute Herrschaft 
Grafenegg iibergehen lassen. Offenbar waren die fiir eine solche Politik 
notwendigen finanziellen Mittel nicht vorhanden. Als der Kaiser den 
Stadten 1582 die Herrschaft Gfohler Wald anbot, war ihnen der Preis 
zu hoch. Wie bei den anderen osterreichischen Stadten fehlt auch hier 
der Wille, em n abhangiges Herrschaftsgebiet zu erwerben, ganz anders 
als . etwa in den nordlichen Nachbarlandern, wo zum Beispiel das 
Krems sehr ahnliche Znaim im 15. Jahrhundert bereits iiber 13 Markte 
und Dorfer herrschte.') 

Bargerliche Autonomie und moderner 
Verroaltungsstaat 

Wenn man die Verfassung der beiden Stadte vom Mittelalter his in 
die neueren Jahrhunderte hinein verfolgt, so zeigt sich vorerst keine 
wesentliche Veranderung. Die Privilegien werden unverandert his ins 
19. Jahrhundert bestatigt, der das Grundverhaltnis zwischen Stadtherrn 
und Biirgerschaft begriindete Treueid noch im Marz 1848 geleistet. Aber 
die politischen Verhaltnisse haben sich geanderi. Die selbstandige poli-
tische Handlungsfahigkeit der Stadte verschwindet, sic ist iiberfliissig 
und unmoglich geworden. Denn um 1500 kommt es zum Aufbau der 
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Zentralbehorden, den Maximilian I. begonnen und sein Nachfolger Fer-
dinand I. vollendet hat. Nun gibt es dauernd funktionierende Behorden, 
der eigentiimlich „intermittierende" Charakter des mittelalterlichen 
Staates hort auf. Die Niederosterreichische Regierung wird zuerst f Lir 
die fünf niederosterreichischen Lander, dann seit 1564 fiir die Lander 
Osterreich unter und oh der Enns allein zur obersten BehOrde fiir 
Rechtssprechung und innere Verwaltung. Nun verschwindet trotz ein-
zelner Nachlaufer, die nur beweisen, wie zah man an den alten Formen 
festhielt, die Fehde, der gerichtliche Weg ist allein zulassig. Damit hort 
angesichts eines gesteigerten inneren Friedens die Notwendigkeit zur 
Selbstbehauptung durch die wehrhafte Biirgergemeinde auf, sie wird 
sehr viel starker als bisher in den Staat eingegliedert. Neben der Re-
gierung ersteht die Niederiisterreichische Kammer zur Verwaltung des 
Kammergutes. Wir haben schon bei der Darstellung der Handelspolitik 
und des Zunftwesens auf die gesteigerte Einflulinahme, die Verstarkung 
des Regalbegriffes in dieser Zeit hingewiesen. Daher tritt auch der 
Charakter der Stadte als landesf arstliches Kammergut nun wieder 
starker hervor. In diesem engen Bereich war es ja dem zum Absolutis-
mus strebenden Filrstentum viel leichter moglich, starker durchzu-
greifen als in der adelig-standischen Sphare. 

Nadi dem Tod.e Maximilians I. 1519 versuchten die Landstande die 
landesf iirstlichen Behorden zu beseitigen und von seinem Nachfolger 
die Sicherung ihrer Anspriiche zu erreichen. Beteiligt war aufier dem 
Adel auch die Stadt Wien. Der Vertreter von Krems und Stein zeigte da-
bei eine angstliche Zuriickhaltung. Mit gutem Grund, denn der Ver-
such brach zusammen. Das Wiener-Neustadter Blutgericht von 1522 
richtete sich in erster Linie gegen die beteiligten Wiener Burger. Die an 
ihren Stadtherrn enger gebundene Stadt wurde harter getrof fen als der 
Adel. 1526 erhielt Wien denn auch eine neue Stadtordnung. Der 
wesentlichste Unterschied zur mittelalterlichen Stadtverfassung liegt 
darin, dali die Stadt und jedes einzelne ihrer Organe nun unter die 
strenge Kontrolle der landesfiirstlichen Behorden gestellt wird. In den 
selben Zusammenhang gehort es, (IA der Landesfiirst eine Kommission 
ernannte, die in den Jahren 1523/24 das gesamte Kammergut, Xmter, 
Herrschaften und Stadte iiberprafte und neu ordnete. Diese Kommission 
hat denn auch fiir Krems und Stein nach Priifung der dortigen Ver-
haltnisse eine Stadtordnung entworfen. Sie ist em n grundlegendes Doku-
ment für das neue Verhaltnis von Staat und Stadt. Die alten Privilegien 
der beiden Stadte bleiben unverandert und wurden auch in den fol-
genden jahrhunderten bestatigt. Die Ratswahl findet weiter nach altent 
Herkommen statt. Immer wieder aber wird eingescharft, clan alle zwei-
felhaften Fragen vor den Landesfiirsten oder seine Hofrate zu bringen 
und das Interesse des Kammergutes zu wahren seien. Das kennzeich- 
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nendste ist aber, &di hier eine neunundfiinfzig, zum Teil recht ein-
gehende Punkte umfassende Ordnung erlassen wurde, die zahlreiche, 
zum Geschaftsbereich der Stadte gehorige Aufgaben von oben her his 
in die letzte Einzelheit regelt, und die stadtische Selbstverwaltung an die 
Instruktionen der libergeordneten Behorden bindet. Es ist der erste An-
satz des werdenden Verwaltungsstaates zum dauernden Eingreifen in 
die autonome Sphare. Man wird die Auswirkung dieser Ordnung aber 
auch nicht iiberschatzen diirfen. Solange es keine staatlichen Lokal-
behorden gab, lag ihre Durchfiihrung — und das ist schliefilich das 
Wesentliche — in dem mehr oder minder guten. Willen der Stadte. 

In den folgenden Jahrzehnten wachst nun aber em n Problem heran, 
an dem sich die Frage, ob in den Stadten der Wille der Biirgerschaft 
oder des Stadtherrn und Landesfiirsten entscheidend sein werde, deut-
lich kundtun muffle, die Religionsfrage. Das evangelische Bekenntnis 
hat sich auch in Krems und Stein um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
weitgehend durchgesetzt. Entscheidend muffle aber fin Streit der Kon-
fessionen die Besetzung der Pfarre Krems werden. Sie hatte das Patro-
nat iiber die von Stein inne, stand selbst unter dem Patronat des Bischofg 
von Passau und unter der Vogtei des Landesf iirsten. Allerdings hatte 
die Biirgerschaft seit einiger Zeit em n Vorschlagsrecht in Anspruch ge-
nommen. Es gelang der Biirgergemeinde aber nicht, eine Besetzung in 
ihrem Sinne durchzusetzen. Sie mate sich damit begniigen, an den un-
ter ihrem eigenen Patronat stehenden Kirchen, der Frauen- und der 
Biirgerspitalskirche, evangelische Prediger einzusetzen, denen bald emn 
Grateil der Stadtbevolkerung zufiel. 

Die rechtliche Lage war fiir den vordringenden Protestantismus 
keineswegs giinstig. Der Augsburger Religionsfriede von 1555 hatte 
reichsrechtlich den Grundsatz „Cuius regio, illius religio" festgelegt. 
Danach entschied das Bekenntnis des Landesf iirsten iiber das der Un-
tertanen. Ferdinand I. hat sich ausdriicklich das Recht der Ausweisung 
der Andersglaubigen aus semen Landern vorbehalten. Das Haus Coster-
reich war katholisch und blieb es, schon um seiner europaischen Stellung 
und urn der Verbindung mit Spanien willen. Das zeigt das Verhalten des 
zeitweise zum Protestantismus neigenden Kaisers Maximilian IL ganz 
deutlich. So war in Niederosterreich wie in den anderen osterreichischen 
Landern nur der Katholizismus anerkannt. Es war eine Frage der Lan-
desverfassung, oh auch die anderen Konfessionen zugelassen werden 
konnten. Tatsachlich gelang es dem landstandischen Adel, den Herren 
und Rittern, im Jahre 1568 den Kaiser gegen Bezahlung einer hohen 
Tiirkensteuer zur Gewahrung der „Religionskonzession" zu bewegen. 
Dem Adel wurde ,,in semen Gebieten" das augsburgische Bekenntnis 
freigegeben. Damit war jedenfalls das Kammergut im weiteren Sinn da-
von ausgeschlossen. her, war auch weiterhin nur der Katholizismus er- 
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laubt. Dazu gehorten die landesfiirstlichen Herrschaften, die allerdings 
zum gratenteil verpfandet waren, das unter der landesfiirstlichen 
Schirmvogtei stehende Prdlatengut und endlich die 18 landesfiirstlichen 
Stadte und Markte. Tatsachlich kiimmerten sich die evangelischen Biir-
gerschaften vorlaufig um diese Bestimmung nicht, sie besetzten die von 
ihnen zu vergebenden Kirchenstellen mit ihnen genehmen evangelischen 
Pradikanten und liefkn durch diese den Kultus ausiiben. Nach dem 
Tode Maximilians II. 1576 setzt aber die Gegenreformation em. Da dia 
Religionskonzession in Geltung blieb, so ergreift sie vorerst die durch 
die Rechtslage ihr zugangliche Sphare, das Kammergut. 1578 wurde den 
Biirgern der landesfiirstlichen Stadte befohlen, zur katholischen Religion 
zuriickzukehren oder auszuwandern. Einstweilen ohne tiefere Wirkung. 
Es fehlte eben dem Staat dieser Zeit an einem lokalen Verwaltungs-
apparat, der seinem Willen hatte Geltung verschaf fen konnen. So griff 
man zu dem fiir den neuzeitlichen Verwaltungsstaat typischen Mittel der 
Ernennung von mit aufierordentlichen Vollmachten ausgestatteten, un-
mittelbaren Beauftragten des Herrschers, von kommissarischen Beamten. 
Die landesf iirstlichen Religionskommissare erzwangen 1583 in Krems die 
Riickgabe der Frauen- und der Spitalskirche an die Katholiken. Damit 
aber war wenig getan. So erscheint im Jahre 1589 eine neue Religions-
kommission unter der Fiihrung Melchior Khlesls, des mit aufierordent-
lichen Vollmachten ausgestattefen Reformationskommissars, und fiber-
brachte den Befehl des Statthalters Erzherzog Ernst zur Riickkehr zum 
alien Glauben. Als der Stadtrat am 18. Februar die Burger und In-
-wohner, etwa 600, vor dem Rathaus versammelte, erklarten sie ein-
hellig, dem Landesfiirsten den schuldigen Gehorsam leisten zu wollen, 
aber von ihrem evangelischen Bekenntnis nicht abgehen zu kiinnen. 
Sie verlangten den Schliissel zum Zeughaus, um sich zu bewaffnen, gingen, 
dann aber auf Zureden des Stadtrates ruhig auseinander. Hier flammt 
noch einmal, wo es um eine die Tiefe des religiosen Gewissens be-
riihrende Frage ging, die Selbstandigkeit der wehrhaften Bfirgerschaft 
auf, urn dann fiir immer zu erliischen. Daher ist der Vorgang, der sich 
ganz ahnlich auch in Stein abspielte, von hoher verfassungsgeschicht-
licher Bedeutung. Es ging hier in der entscheidenden Zeitfrage darum, 
wem im Streitfall die Entscheidung zustehe, der Vberzeugung der Ge-
samtheit einschliefilich des Landesfiirsten oder nur diesem allein. Diese 
Frage war aber im Grunde schon am Beginn des Jahrhunderts im Sinne 
des Herrschers entschieden worden. Zudem hatte die Trennung der Kon-
fessionen bereits den Boden zerstort, der einst Herrscher und Volk in der 
religios fundierten Bindung an das iiberkommende Recht geeint hatte. 

Tatsachlich griff der absolute Staat her nun entscheidend durch. 
In einem vier Jahre dauernden Verfahren wurden nicht nur schwere 
Strafen iiber die Radelsfiihrer verhangt, es wurden den beiden Stadten 
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auch alle ihre Recite und Freiheiten entzogen, die Biirgerschaften ent-
waf fnet und an die Spitze em n landesfiirstlicher Kommissar, der Anwalt, 
gestellt, der sie verwaltete. Erst 1615 erhielten die Stadte ihre Privilegien. 
zuriick. Aber auch in der Folge sind solche Kommissare ernannt worden, 
wenn etwa Unordnung in der Stadtverwaltung festgestellt wurde. 

Vor 	allem f and die Ratswahl sdion lange in Anwesenheit 
landesfiirstlicher Kommissare stall und der „Herr Wahlkommissar" ent-
wickelt sich immer mehr zu einem staatlichen Aufsichtsorgan dber die 
Stadtverwaltung. Das tritt dann in den grolien Instruktionen, die 1745 
für alle landesfiirstlichen Stadte, auch f dr Krems und Stein, erlassen 
wurden und nach dem Vorsitzenden der dazu bestellten Kommission, 
dem Grafen Gaisruck, die Gaisruckschen Instruktionen heifien, zu Tage. 
In der zweiten Etappe der durchgreifenden Neuorganisation der oster-
reichischen Verwaltung ergeht wieder, wie 1524, eine eingehende Re-
gelung aller Verwaltungsgeschafte his ins Einzelne. tberall aber wird, 
bei jeder iiber das Alltdgliche hinausgehenden Malinahme, vor allem wenn 
sie mit einigen Kosten yerbunden ist, die Zustimmung des landesfiirst-
lichen Wahlkommissars, eines hoheren Beamten der niederosterreichi-
schen Regierung, vorgeschrieben. 

Wir stehen im Zeitalter der Staatsreform der Kaiserin Maria 
Theresia. Der Begriff des Kammergutes verschwindet nun, eine einheit-
liche Staatsgewalt und damit Finanzhoheit ist im Vordringen. Vor allem 
aber begniigt man sich nicht mehr, wie im friihabsolutistischen Staat, 

• in die autonome Verwaltung durch ausfiihrliche Instruktionen und ad 
hoc bestellte Kommissare hineinzugreifen, sondern jetzt wird eine durch-
organisierte lokale Verwaltung durch staatliche Behorden geschaf fen. 
So entstand 1753 auch in Krems em n Kreisamt fiir das Waldviertel. Da-
mit wurde die Stadt Krems zum Sitz eines grofleren Verwaltungs-
bezirkes, was fiir ihre wirtschaftliche Stellung gewiIi nicht ohne Bedeu-
tung war. Zugleich aber entstand eine Behorde, die durch ihre biiro-
kratische Vielregiererei den letzten Rest stadtischer Selbstverwaltung er-
sticken muffle. Daher war es nur konsequent, wenn Josef II. 1783 die 
Stadtverwaltung durch Biirgermeister und Rate in eine landesfiirstliche 
Behorde, den Magistrat, verwandelt, aus dem B iirgermeister, einem 
rechtsgelehrten Syndicus und zwei Magistratsraten bestehend, die zwar 
von einem engen, von der Regierung berufenen Kreis von Wahlern ge-
wahlt wurden, tatsachlich aber nur das unterste Organ der Staatsver-
waltung waren. Wichtigstes Instrument des modernen Staates neben 
dem Verwaltungsapparat ist das stehende Heer. So erhebt sich seit 1721 
vor dem Steiner Tor der machtige Bau der Kaserne, neben der vom Mit-
telalter her ummauerten Stadt em n eindrucksvolles Symbol des Zeiten-

wandels 
Der neuzeitliche Verwaltungsstaat hat tiber den genossenschaft- 
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lichen Geist der Biirgergemeinde gesiegt. Soweit ihre alte Formen noch 
fortbestanden, sind sie erstarrt und sinnleer geworden. Der alte Burger-
begrif f ist im Entschwinden, er ist seines politischen Sinnes entkleidet. 
Die umfassenden Kodifikationen des Zivil- und Strafrechts beseitigen 
sehr wesentliche Teile des Stadtrechts und ersetzen es durch em n Recht, 
in dem fiir alle Untertanen Gleichheit vor dem Gesetz gilt. Die Hoheits-
rechte sind beim Herrscher konzentriert, er iibt sic mit Hilfe eines 
staatlichen Verwaltungsapparates aus; die autonomen Gebilde, Grund-
herrschaften und Biirgergemeinden, sind zu dessen VVTerkzeugen herab-
gedriickt. Diesem Staat aber steht etwas Neues, eine noch unpolitische 
„biirgerliche Gesellschaft" gegeniiber. Der absolute Staat hat gesiegt, 
aber er hat die Gesellschaftsordnung, in der er allein bestehen konnte, 
wider Willen untergraben. Sic bricht mu t ihm fast ohne Widerstand zu- 
sa mmen. So bedeutet auch fiir Krems und Stein das Jahr 1848 den 
Anbruch einer neuen Zeit. Wenn das Gemeindegesetz von 1849 in der 
Einleitung „die freie Gemeinde im freien Staat" proklamierte, so ver- 
kiindete sic damit eine Freiheit, die von der alten Stadtefreiheit sehr 
verschieden war.18) 

III. AUF DEM WEG ZUM MODERNEN STAAT UND ZUR 
INDUSTRIELLEN GESELLSCHAFT 

Die politischen Wandlungen, die die Revolution des Jahres 1848 
einleitete, sind erst in den 60er Jahren zur vollen Auswirkung gekom-
men. Dazwischen liegt die neuabsolutistische Aera der Jahre 1849-1860. 
Wie iede „Reaktion" bedeutet aber auch sic nicht eine wirkliche Riick-
kehr zum Alten. Die die Struktur der vorangehenden Jahrhunderte be-
stimmenden Lebensformen, Grundherrschaft und alte Stadtverfassung 
waren fiir immer dahin. Ja diese Zeit vollendet die Verwaltungsorgani-
sation des neuzeitlichen Staates und baut den Apparat der lokalen 
„politischen", Gerichts- und Finanzbehorden so aus, daU fortan den Ge-
meinden nur em n eng umschriebener Bereich der inneren Verwaltung, sei 
es im eigenen, sei es im vom Staat iibertragenen Wirkungsbereich blieb. 
Nun erst ist die noch heute im wesentlichen gegebene Lage im Verhalt-
nis von Staat und Ge'meinde entstanden. Es ware die Aufgabe einer 
eigenen, breiten Raum in Anspruch nehmenden Darstellung, die Ge-
schich te von Politik und Verwaltung der beiden Stadte seit 1848 zu 

schreiben. Dies kann her nicht unternommen werden. 
Die Jahrzehnte nach 1848 zeigen aber auch einen tiefgreifenden 

Wandel von Bevolkerung und Wirtschaft. Nun setzt em n Wachstum em, 
wie es die friiheren Zeiten nicht gekannt batten. Die soziale Struktur der 
Stadte gewinnt em n ganz neues Gesicht. Man muli sich noch einmal die 
ganze Enge und Harte des Daseins vom 14. his ins friihe 19. Jahrhun-
dert vor Augen halten, um das Lebensgefiihl namentlich der 60er und 
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70er Jahre des 19. Jahrhunderts zu verstehen, den Stolz auf den „Fort-
schrift", der nun tatsachlich in einer bisher unerhorten Weise einsetzt. 
So wird man begreifen, dali man, da die neuen Stadtviertel empor-
wuchsen, auf die Denkmaler der Vergangenheit mit wenig freundlichen 
Augen blickte, claIi eine Zeit, die die politischen und wirtschaftlichen 
Bande der. Vergangenheit gesprengt sah, Mauern und Tore niederlegte, 
nicht selten iiber das Mai des Notwendigen hinaus, ja, daft man man-
cherorts (gliicklicherweise aber nicht in Krems und Stein) die Archive 
vernichtete, die ihre praktische Bedeutung verloren hatten und unniitze 
Vberbleibsel einer versunkenen Welt schienen. Wenn nun aber die bei-
den Stadte im Stadtkern doch ihr altes Aussehen im Wesentlichen er-
halten haben, so steht dies in engem Zusammenhang damit, da1 sich 
hier die neue industrielle Wirtschaft doch nicht so jah und ungehemmt 
durchsetzte wie .anderwarts. Krems und Stein haben ihre Einwohner-
zahl zwischen 1830 und 1930 etwa um das 21/2 fache vermehrt. In der-
selben Zeit ist St.lten um das 6fache und Wiener-Neustadt, das 
schon um 1800 durch die dort friih einsetzende Industrialisierung seine 
Bevolkerung verdoppelt hatte, um das. 4fache gewachsen. Audi Mod-
ling, einst em n verhaltnismaffig bescheidener Weinmarkt, erreicht durch 
die kraftige Entwicklung seiner Industrien die Einwohnerzahl von 
Krems und Stein. Diese Zahlen zeigen deutlich die veranderte Lage. Die 
Industrie ist fiir das Wachstum der Stadte entscheidend. Sic blieb in 
Krems in verhaltnismaig bescheidenen Grenzen. Zugleich ging aber die 
alte Handelsstellung der Stadte, die fiir das vorindustrielle Zeitalter 
mafigebend gewesen war, verloren. Hier reichen die Anfange weit zuriick. 
Als der merkantilistische Staat mit semen grofien Stralienbauten unter 
Karl VI. begann, wurde em n Verkehrsnetz ausgebaut, das semen Mittel-
punkt in Wien hatte. Die alte Randstrafie entlang des Manhartsberges 
verlor damit an Bedeutung. Als man auch bier 1832 einen modernen 
Stralienzug schuf, war das Eisenbahnzeitalter bereits nahe. Die Eisen-
bahnen waren aber wieder nach Wien ausgerichtet, erst 1872 erreichte 
eine Fliigelbahn Krems, wahrend Modling und Wr.-Neustadt schon in 
den 40er Jahren, St. Pollen in den 50er Jahren von Hauptlinien beriihrt 
wurden. Auch der Dampfschiffsverkehr auf der Donau, der seit 1837 Stein 
anlief, hat an dieser Lage nichts geandert. Krems und Stein gerieten in 
einen verkehrsschwachen Winkel und fiihrten em n verhaltnismaIiig 
stilles Dasein. Diese Lage ist clinch das riesenhafte Wachstum Wiens 
noch wesentlich verscharft worden. Das macht sich nicht nur im Wirt-
schaftsleben geltend, auch die geistige Lage wird, wie auch in allen an-
deren Stadten Niederosterreichs, davon aufs starkste betrof fen. Aus den 
folgenden Beitragen wird ersichtlich, wie Krems in den alteren Jahr-
hunderten, sowie es im Handel eine bescheidene, aber doch eigenstan-
dige Rolle behauptet hatte, auch in der bildenden Kunst und im literari- 
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schen Leben em n lebendiger Mittelpunkt von spezifischer Eigenart ge-
wesen war. Noch his um 1800 konnte es im Kremser Schmidt eine Werk-
statte von weiter, mitteleuropaischer Geltung besitzen. Seither ist es 
auch in dieser Hinsicht ganz auf Wien ausgerichtet. 

Im 19. Jahrhundert ist die Funktion von Krems und Stein eine an-
dere als in den alteren Jahrhunderten. Bei aller Intensivierung ist der 
Umkreis ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit enger geworden. Zugleich 
wurden die beiden Stadte aber in diesem Raum Sitz der Gerichts- und 
Verwaltungsbehorden, sowie arztlicher Betreuung; auch die bereits be-
stehende Garnison wurde vergraert. Vor allem ist Krems zu einer wich-
tigen, in ihrem Umland weit hin wirksamen Schulstadt geworden und 
erhielt hier und auch auf anderen Wegen eine maligebende kulturelle 
Aufgabe. Hier wird' die Tatsache, daIi Krems und Stein von der Welle 
der Industrialisierung schwacher erreicht wurden als andere Stddte, zu 
einem schwer ins Gewicht fallenden Vorteil. Denn diese kulturelle Arbeit 
kann sich in den Stadten auf das nur wenig beriihrte Erbe der Ver-
gangenheit, ihr altes Stadtbild, ihre Kunstdenkmaler selbst stiitzen. 
Wenn uns auch heute noch, trptz aller tiefgehenden. Umschichtungen 
„Alt-Krems" und „Alt-Stein" im Wesen unmittelbar vor Augen stehen, 
so sollen sie nicht bloIi Denkmaler einer langst versunkenen Vergangen-
heit sein, sondern verpflichtende Mahnmale, die uns daran erinnern, 
jene Jahrhunderte trotz Harte, ja Enge des Daseins dauernd giiltige 
Schopfungen hervorgebracht haben. 
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